
• 1Bundesnetzagentur 

r·. 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen EOG Festlegung: BKB-21-01893~1002#2 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 und 2 EnWG i.Vm. § 4 Abs. 1 und 

2, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 5 ARegV 

wegen Aufhebung und Neufestlegung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen für die vierte Regulierungsperiode Strom (2024 bis 2028) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Tobias Henn 

und die Beisitzerin Natalie Krank, 

gegenüber der inetz GmbH, Straße der Nationen 140, 09113 Chemnitz, vertreten 

durch die Geschäftsführung, 

'"Netzbetreiber -
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am 26.03.2025 beschlossen: 

1. Die unter dem Aktenzeichen BKS-21:-01893-1002#1 am 07.06.2024 ergan-

gene Festlegung zu den kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe-

treibers für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028 wird aufgeho-

ben. Die unter dem Aktenzeichen BKS-23/067-K getroffene Entscheidung 

zum Antrag gemäß§ 34a Abs. 1 ARegVaufAnpassung der Erlösobergrenze 

aufgrund einer besonderen Härte _durch den Übergang auf den Kapitalkos-

tenabgleich bleibt unberührt. 

2. Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028 gemäß Anlage 1 dieses Be-

schlusses festgelegt. 

3. Die Beschlusskammer wird den vorliegenden Beschluss, ungeachtet einer 

zwischenzeitlich eintretenden Bestandskraft, hinsichtlich der zugrunde ge-

legten Eigenkapitalzinssätze für Alt- und Neuanlagen anpassen, wenn 

a. der Netzbetreiber Beschwerde gegen den Beschluss der Beschluss-

kammer 4 der Bundesnetzagentur zur Festlegung der Eigenkapital-

zinssätze für Alt- und Neuanlagen vom 12.10.2021 (BK4-21-055) ein-

gelegt und nicht zurückgenommen hat und 

b. der Beschluss BK4-21-055 gegenüber dem Netzbetreiber entweder 

durch eine rechtskräftige Entscheidung oder von der Beschlusskam-

mer 4 der Bundesnetzagentur aufgehoben und in der Weise abgeän-

dert wird, dass andere Zinssätze festgelegt werden, als dies im ur-

sprünglichen Beschluss BK4-21-055 vorgesehen war. 

4. Die Beschlusskammer wird den vorliegenden Beschluss, ungeachtet einer 

zwischenzeitlich eintretenden Bestandskraft, hinsichtlich des generellen 

sektoralen Produktivitätsfaktors anpassen, wenn 

a. der Netzbetreiber Beschwerde gegen den Beschluss der 

Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur zur Festlegung des 
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generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für Elektrizitätsversor.., 

gungsnetze für die vierte Regulierungsperiode vom 20.12.2024 (BK4-

24-028) einlegt und nicht zurücknimmt und 

b. der Beschluss BK4~24-028 gegenüber dem Netzbetreiber entweder 

durch eine rechtskräftige Entscheidung oder von der 

Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur aufgehoben und in der 

Weise abgeändert wird, dass ein anderer genereller sektoraler 

. Produktivitätsfaktor festgelegt wird, als dies im ursprünglichen 

Beschluss vorgesehen war. 

5. Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. · 
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Gründe 

l. 

Die Beschlusskammer hat mit E-Mail vom 03.02.2025 gemäß § 2 ARegV von Amts 

wegen ein Verfahren zur Neufestlegung der Bestimmung der Erlösobergrenzen 

nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Dieses Verfahren betrifft die Aufhebung 

und Neubescheidung der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

des Netzbetreibers für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2028, die unter 

dem Aktenzeichen BKB-21-01893-1002#1 am 07.06.2024 erfolgte. Die Aufhebung 

und Neubescheidung erfolgt vor dem Hintergrund einer Anpassung des Effizienz-

.werts zugunsten des Netzbetreibers. Aufgrund eines Fehlers in der Kostenbasis ei-

nes dritten Netzbetreibers hat sich der Effizienzwert des Netzbetreibers um mindes-

tens 0, 1 Prozentpunkte verändert. 

1. Adressat der Festlegung 

Die inetz GmbH ist Betreiberin des Stromversorgungsnetzes im Stadtgebiet Chem-

nitz sowie in der Gemeinde Amtsberg und hat ihren Sitz in Chemnitz. Sie betreibt 
\ 

neben Strom die Sparten Gas, Fernwärme, Wasser und Messwesen. Hierfür pach-

tet die inetz GmbH von der Netzeigentümerin eins energie in sachsen GmbH & 

Co.KG die jeweiligen Anlagen zur Stromverteilung. Das betriebene Stromnetz um-

fasst gemäß der Veröffentlichung nach§ 23c EnWG ca. 2.200 km Leitungen, hat 

172.269 Entnahmestellen und versorgt 226.727 Einwohner. Zudem kauft die inetz 

GmbH von ihrer Gesellschafterin eins energie in sachsen GmbH & Co.KG Dienst-

leistungen ein. 

2. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 

ARegV. 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netz-

betreibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung 

zur Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten 

des Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. 
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Die von der Beschlusskammer geprüften Gesamtkosten wurden dem Netzbetreiber 

mit Schreiben vom 01.12.2022 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit Schrei-

ben vom 16.01.2023 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. 

Zudem hatte der Netzbetreiber die Möglichkeit, die dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV an den Gesamtkosten gemäß § 6 Abs. 1 

ARegV anzugeben. 

Unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Netzbetreibers sowie seiner Aus-

führungen in der mündlichen Anhörung vom 14.03.2024 wurden dem Netzbetreiber 

die geprüften Gesamtkosten über das Energiedatenportal am 18.04.2024 erneut 

mitgeteilt. 

3. Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 

Abs. 3 ARegV 

Um einen Effizienzvergleich gemäß § 12 Abs. 1 ARegV durchführen zu können, hat 

die Bundesnetzagentur Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV ermittelt. 

Hierfür war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die 

keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß§ 24 Abs. 4 

S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur-

den von der Bundesnetzagentur auf Grundlage der Festlegung vom 11.02.2022 

(BKB-21/009-A) erhoben. Die Übermittlung der Strukturdaten hatte bis zum 

30.04.2022 zu erfolgen. 

Vor der förmlichen Verfahrenseröffnung zur Datenerhebung wurde insbesondere 

mit energiewirtschaftlichen Verbänden der Inhalt der Datenabfrage für die vierte Re-

gulierungsperiode erörtert und die technische Qualität des Erhebungsbogens ge-

prüft. Hier hat die Bundesnetzagentur den Datenerhebungsprozess und geplante 

Änderungen gegenüber der dritten Regulierungsperiode vorgestellt. Im Anschluss 

wurde ein Pretest-Erhebungsbogen versendet. Zu diesem konnten bis zum 

28.09.2021 Anmerkungen übermittelt werden. Die Erkenntnisse aus diesem Pro-

zess sind in das Konsultationsdokument eingeflossen. Darüber hinaus wurden im 
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Erhebungsbogen bereits Altdaten- und Konsistenzprüfungen implementiert. Weiter-

hin hat die Bundesnetzagentur am 05.04.~022 ein Webinar durchgeführt, um Fra-

gen zur Befüllung des finalen Erhebungsbogens sowie zu Datendefinitionen zu be-

antworten. Die Netzbetreiber hatten sowohl im Vorfeld als auch während der Ver-

anstaltung die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Fragen und dazugehörigen Ant-

worten wurden im Nachgang auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffent­

licht. 

Die Bundesnetzagentur hat die von den Netzbetreibern übermittelten Daten einer · 

umfassenden Konsistenz- und Plausibilitätskontrolle unterzogen. Netzbetreiber 

wurden im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausibler Datenübermittlun­

gen aufgefordert, diese zu erläutern und ggf. korrigierte Daten zu übermitteln. 

Schließlich wurden die Daten an ein externes Beraterkonsortium, unter Federfüh­

rung von Swiss Economics, SUMICSID und der RWTH Aachen zwecks weiterer 

Prüfungen und Parameterermittlüng gesendet. 

Im Rahmen des Verfahrens wurden die nicht anonymisierten Daten aller Netzbe-

treiber am 19.10.2022, 30.01.2023, 04.09.2023 sowie 08.12.2023 auf der Internet-

seite der Bundesnetzagentur gemäß§ 23b Abs. 1 S. 1 Nr. 7 EnWG veröffentlicht. 

Hierüber wurden die Netzbetreiber vorab informiert. Zum 19.10.2022 erfolgte die 

Veröffentlichung der reinen Strukturparameter. Zum 30.01.2023 wurden zusätzlich 

die gebietsstrukturellen Daten berücksichtigt und zum 04.09.2023 wurden ebenfalls . 

die Aufwandsparameter.veröffentlicht. Am 08.12.2023 erfolgte eine erneute Veröf­

fentlichung der aktualisierten Struktur- und Aufwandsparameter sowie der gebiets-

strukturellen Daten mit dem Stand vom 13.11.2023. Die Datenveröffentlichungen 

erfolgten, um den Netzbetreibern die Möglichkeit zu geben, die Datenqualität des 

gesamten Datensatzes zu prüfen und die Bundesnetzagentur über eventuelle Auf-

fälligkeiten, auch im Quervergleich, im Datensatz zu informieren. Im Zeitraum vom 

März 2023 bis Juli 2023 wurden den Netzbetreibern individuelle Datenquittungen 

zur Ermittlung der Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und Ge-

bietseigenschaften gemäß § 13 Abs. 3 ARegV übersandt. Den Netzbetreibern 

wurde nach Übersendung der Datenquittungen Gelegenheit zur Stellungnahme ge-

geben. Im Rahmen der Plausibilisierung wurden eventuelle Datenunstimmigkeiten 

Seite 6 von 65 



mit den Netzbetreibern geklärt und gegebenenfalls durch den Netzbetreiber korri-

. . giert. In einem Fall hat die Bundesnetzagentur die übermittelten Daten von Amts 

wegen angepasst. Bei den Schreiben zur Datenquittung wurde jeweils darauf hin-

gewiesen, dass die Bundesnetzagentur im Falle einer unterbleibenden Äußerung 
' die in den Datenquittungen enthaltenen Strukturdaten der Ermittlung der Parameter 

zur Bestimmung der Effizienzwerte zugrunde legen wird. 

Am 21.09.2023 fand eine Konsultationsveranstaltung für die Netzbetreiber und die 

berührten Wirtschaftskreise statt, die das methodische Vorgehen und eine Auswahl 

von aus Sicht des Gutachterkonsortiums geeigneten Modellvorschlägen zum Ge-

genstand hatte. Es wurden keine individuellen Effizienzwerte vorgestellt. Die Netz-

betreiber und berührten Wirtschaftskreise erhielten die Gelegenheit, zu dem metho-

dischen Vorgehen und den vorgestellten Moc;iellvorschlägen Stellung zu nehmen . 

. Im Nachgang zur Konsultationsveranstaltung vom 21.09.2023 erfolgte eine weitere 

Plausibilitätskontrolle eines Strukturparameters. Im Rahmen dieser Überprüfung 

wurden 126 Netzbetreiber kontaktiert, bei denen auffällige Werte vorlagen. Hierbei 

kam es zu zahlreichen Veränderungen innerhalb eines Vergleichsparameters (Pa-

rameter „ylnstalled.Power.solar.APFI"). Die Bundesnetzagentur hat am 08.12.2023 

eine erneute Datenveröffentlichung vorgenommen. Diese Daten bilden die. Grund-

lage für die Bestimmung des Effizienzvergleichsmodells und das begleitende Gut-

achten und die Datenveröffentlichung umfasste 198 Netzbetreiber. 

4. Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der 
Methoden gemäß Anlage 3 ARegV 

Das Gutachterkonsortium Swiss Economics SE AG, SUMICSID Group SPRL und 

das Institut für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft {IAEW) der RWTH 

Aachen hat auf Grundlage der erhobenen Daten ein Effizienzvergleichsmodell ent-

wickelt. In der Konsultationsveranstaltung gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Aus-

gestaltung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden zur Effizienzwer-

termittlung vom 21.09.2023 wurde das methodische Vorgehen und eine Auswahl 

von aus Sicht des Gutachterkonsortiums geeigneten Modellvorschlägen vorgestellt, 
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ohne dass individuelle Effizienzwerte genannt wurden. Den Wirtschafts- und Ver-

brauchervertretern wurde die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme einge-

räumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt 15 Stellungnahmen eingegan-

gen. 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass das zu wählende 

Effizienzvergleichsmodell die Heterogenität der Netzbetreiber berücksichtigen 

müsse. Dies könnten kompakte Effizienzvergleichsmodelle mit relativ wenigen Pa-
rametern nicht gewährleisten. Auch spiegle das zunehmende Ausmaß dezentraler 

Erzeugung die gestiegene Heterogenität der Versorgungsaufgaben wider. Die aus-

reichende Berücksichtigung der Heterogenität könne nur durch entsprechende Ver-

gleichsparameter und eine sachgerechte Ausgestaltung der Ausreißeranalyse ge-

währleistet werden. 

Hinsichtlich der Ausreißeranalyse wurde vorgetragen, dass die Anwendung der Do-

minanzanalyse im Rahmen der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Ana-

lysis - DEA) aus methodischer Sicht nicht vertretbar sei. Weiterhin müsse die Su-

pereffizienzanalyse mehrfach durchgeführt werden, damit verdeckte Ausreißer oder 

„Masking"-Effekte wirkungsvoll eliminiert werden könnten und keine übermäßigen 

Effizienzyorgaben resultierten. Außerdem solle eine vorgelagerte Ausreißeranalyse 

durchgeführt werden, so dass sichergestellt sei, dass nur strukturell vergleichbare 

Netzbetreiber miteinander verglichen würden. Insbesondere die Gruppe der Netz-

betreiber ohne Konzessionsgebiet sei strukturell nicht vergleichbar, da diese ein er-

heblich größeres Verhältnis von Output zu Kosten aufweisen. Ferner wurde vorge-. 

tragen, dass auch Ausreißer nach unten vom Datensatz ausgeschlossen werden 

sollten, da diese ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Effizienzgrenze hätten. 

Hinsichtlich der Auswahl geeigneter Vergleichsparameter wurde vorgetragen, dass 

bei der Berücksichtigung der dezentralen Erzeugung nicht nur auf Wind und Solar-

anlagen abgestellt werden dürfe, sondern auch Fernwfüme und KWKG-Anlagen 

berücksichtigt werden müssten, um alle Facetten der dezentralen Erzeugung zu be-

rücksichtigen. Vereinzelt wurde auch vorgetragen, dass die Strukturparameter der 

dezentralen Erzeugungsleistung nicht nach Netzebene differenziert werden sollten, 
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sondern vielmehr nach Energieträger, da die unterschiedlichen Energieträger un-

terschiedliche Wachstumsdy.namiken aufwiesen. 

Auch müssten die unterschiedlichen Kosten beim Bau und Betrieb von . Leitungen 

adäquat berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wäre eine Aggregation der Lei-, 
tungslängen über mehrere Spanriungsebenen hinweg nicht sachgerecht. Es sollte 

bei der Auswahl der Vergleichsparameter auch berücksichtigt werden, dass die 

. Kosten beim Bau und Betrieb von Leitungen im städtischen Raum erheblich höher 

seien. 

Auch wurde vermehrt gefordert, dass in der DEA und der Stochastische Effizienz-

grenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA) andere Vergleichsparameter 

verwendet werden könnten, da dies zu einer sachgerechteren Umsetzung des Effi-

zienzvergleichs führe. Es sei grundsätzlich kritisch zu sehen, dass die Anzahl der 

Netzbetreiber, die ihren best-of-four-Wert aus der DEA-Methode erhalten, mit jeder 

weiteren Regulierungsperiode abnehme. Die zunehmende Bedeutungslosigkeit der 

DEA führe gerade bei Netzbetreibe~n mit klassischer Verteilungsaufgabe dazu, 

dass ein Effizienzwert von 100 % nicht mehr erreichbar sei. Es dürfe jedoch keine 

Marginalisierung bzw. Entwertung der DEA stattfinden. Bei der Modellwahl müssten 

daher auch die Anforderungen der DEA an ein Effizienzrr:,odell berücksichtigt wer-

den. 

Eine Effizienzwertbestimmung mittels SFA führe dazu, dass methodenimmanent 

kein Netzbetreiber einen Effizienzwert von 100 % erreichen könne, da niedrige Inef-

fizienzen systematisch überschätzt würden. Diesem Problem müsse mit einer 

Hochskalierung der Effizienzwerte begegnet werden, um so auch den Anforderun-

gen der ARegV an den Effizienzvergleich zu genügen. 

Im Hinblick auf allgemeine methodische Fragestellungen wurde vorgetragen, dass 

die Bundesnetzagentur und das Beraterkonsortium bei der Auswahl der Vergleichs-

parameter die statistischen Ergebnisse nicht zu stark in den Vordergrund rücken 

sollten. Vergleichsparameter könnten auch dann in Effizienzve'rgleichsmodell auf-

genommen werden, wenn sie keine statistische Signifikanz aufweisen, solange sie 

aus ingenieurwissenschaftlichen Überlegungen plausibel erscheinen. Auch solle 
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das Problem der Multikollinearität oder die Signifikanz des Ineffizienz-Terms nicht 

überbewertet werden. 

Am 28.03.2024 hat die Bundesnetzagentur den Gutachtenentwurf zum Effizienz-

vergleich veröffentlicht. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt 39 Stellungnah-

men zum Gutachtenentwurf eingegangen. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die 

separate Verfahrensakte beziehungsweise die Veröffentlichungen der Stellungnah-

men verwiesen. 

In den Stellungnahmen wurde vereinzelt vorgetragen, dass die Signifikanz des lnef-

fizienzterms im Rahmen der parametrischen Methode (SFA) als Auswahl- und Aus-

schlusskriterium von Modellen ungeeignet sei. Durch die Auswahl von Modellen, 

welche dieses Kriterium erfüllen, würden tendenziell eher Modelle mit höherer ge-

schätzter Ineffizienz ausgewählt. · 

Die seitens der Bundesnetzagentur und des Gutachterkonsortiums vorgenommene 

prozentuale Hochskalierung im Rahmen der parametrischen M·ethode verzerre die 

absolute Verteilung der Effizienzwerte systematisch. Effizientere Netzbetreiber er-

hielten eine höhere absolute Korrektur und dies führe zu höheren absoluten Abstän-

den. Es sei vielmehr der absolute Korrekturfaktor des besten Netzbetreibers für alle 

weiteren Netzbetreibers anzusetzen. Nach Ansicht der Konsultationsteilnehmer er-

gebe sich dies aus der Formulierung eines „entsprechend niedrigeren Effizienzwer-

tes" und dem systematischen Zusammenhang. 

Bei der nicht-parametrischen Methode entstehe durch die strukturell unterschiedli-

chen Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet ein Masking-Problem, wodurch andere 

relevante bzw. auffällige Netzbetreiber nicht mehr als Ausreißer identifiziert wür~en. 

Der Gutachter habe keine ausreichenden Analysen zur Verteilung von Output und 

Kosten durchgeführt. 

Im Hinblick auf die gewählten Strukturparameter wurde vorgetragen, dass die Ag-

gregation der Netzlängen der Netzebe.nen Mittelspannung und Niederspannung 

nicht nachvollziehbar sei. Zum einen seien die Kostensätze in den beiden Netzebe-

nen nicht vergleichbar. Zum anderen wurde die disaggregierte Betrachtung auch in 
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den vergangenen Regulierungsperioden angewendet. Vereinzelt wurde ferner vor-

getragen, dass die gewählten Strukturparameter die vorausschauende Netzplanung 

sowie den Betrieb der HöS-Ebene nicht genügend abbilden und städtische Netzbe-

treiber b_enachteiligt seien. Zudem wurde im Einzelfall angemerkt, dass die Berech-

nung des Bonus zu überprüfen sei. 

5. Aufhebung und Neubescheidung aufgrund der An-

passung des Effizienzwertes 

Der Effizienzvergleich wurde mit der Veröffentlichung des Berichts vom 30.04.2024 

abgeschlossen. Das finale Gutachten (,,EVS4-Gutachten") wird zum Bestandteil der 

Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für die vierte Regulierungspe-

riode Strom (2024 bis 2028). 

Nach Beendigung des Effizienzvergleichs hat sich herausgestellt, dass bei einem 

Netzbetreiber in Landeszuständigkeit dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

fehlerhaft zugeordnet wurden. Dieser Fehler führt in dem konkreten Fall des be-

troffenen dritten Netzbetreibers (im folgenden: .,betroffener dritter Netzbetreiber") 

zu einer erheblichen Veränderung der Kostendaten. Der betroffene dritte Netzbe-

treiber war zunächst mit 100 % Effizienz Peer-Unternehmen für zahlreiche andere 

Netzbetreiber. Der Fehler lag in der Sphäre der Regulierungsbehörden. 

Zum Zeitpunkt der Mitteilung der fehlerhaften Einstufung eines Peer-Unternehmens 

aufgrund fehlerhafter Kostendaten war bereits ein Großteil der Regelverfahren der 

Bundesnetzagentur beschieden oder in der Anhörung. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Mitteilung des Fehlers die Auswirkungen auf den 

Effizienzvergleich geprüft. Der verwaltungsinterne Stichtag wurde dabei für Zwecke 

· der Modellfindung aufrechterhalten. Dabei hat sie Auswirkungen auf die Modellgüte, 

individuelle Auswirkungen auf den konkreten betroffenen dritten Netzbetreiber so-

wie Auswirkungen auf die Effizienzwerte der übrigen Netzbetreiber betrachtet. 

Die Korrektur der Kostendaten des betroffenen dritten Netzbetreibers hat keine Aus-

wirkungen auf die Güte und Stabilität des Effizienzvergleichsmodells. Die Analyse 
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der Bundesnetzagentur hat gezeigt, dass die veränderte Datengrundlage keinen 

Einfluss auf die Modellwahl bzw. -bewertung hat. 

Der Effizienzwert des betroffenen dritten Netzbetreibers sinkt deutlich. Dadurch ver-

liert er seinen Status als Peer-Unternehmen und den Effizienzbonus. 

Die Analys~ der Bundesnetzagentur hat zudem gezeigt, dass der betroffene dritte 

Netzbetreiber selbst durch die Verschlechterung des Effizienzwerts maßgeblich be-

troffen ist, während die Auswirkungen auf die übrigen Netzbetreiber grundsätzlich 

gering sind. Gleichwohl hat die Veränderung des Peer-Status des betroffenen Netz-

betreibers direkten Einfluss auf weitere Netzbetreiber. Zudem wurden weitere Netz-

betreiber durch einen veränderten SFA-Wert beeinflusst. 

Mit dem korrigierten Wert des betroffenen dritten Netzbetreibers hat die Bundes~ 

netzagentur - unter Beibehaltung des bisherigen Effizienzvergleichsmodells - die 

Effizienzwerte erneut berechnet. Dabei wurden die Änderungen der DEA- und der 

SFA-Werte berücksichtigt. Die Neuberechnung diente der Überprüfung, ob es er-

messensgerecht ist, das bisherige Ergebnis .des Effizienzvergleichs fortbestehen zu 

lassen. 

Im Überblick ergeben sich folgende Änderungen: 
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Betroffener Netzbetreiber 

Anderung des Effizienz-
wertes 

-4,35 Prozentpunkte 

zusätzlich 
Verlust des Effizienzbo-
nus 

Anzahl 64 

Netzbetreiber mit höheren 
Effizienzwerten 

Maximale Abweichung in 
Prozentpunkten 

+2,72 Prozentpunkte 

Durchschnittliche Abwei-
chung in Prozentpunkten 

+0,36 Prozentpunkte 

Anzahl 68 

Netzbetreiber mit geringe-
ren Effizienzwerten 

Maximale Abweichung in 
Prozentpunkten 

-0,94 Prozentpunkte 

Durchschnittliche Abwei-
chung in Prozentpunkten · 

-0, 16 Prozentpunkte 



Netzbetreiber ohne Aus-
wirkungen 

Anzahl 61 

Die Beschlusskammer hat am 13.11.2024 das beabsichtigte Vorgehen aufgrund ei-

ner fehlerhaften Datenmeldung im Effizienzvergleich auf ihrer Internetseite öffent-

1ich gemacht ( https ://www.bundesnetzage ntu r .de/DE/Besch lusskam-

mern/B K08/BK8 _ 05 _EOG/54 _Effizienzvgl/Datenmeldung_Effizienzvgl. html). zu-

gleich wurde die Branche über ein Rundschreiben informiert. 

Die Veröffentlichung enthält auch Angaben zur Würdigung durch die Bundesnetza-

gentur. Darin heißt es bereits: 

,,Dem Interesse an einer rechtzeitigen Regulieru0gsentscheidung und einem für alle . 

Beteiligten gleichermaßen geltenden Regulierungsrahmen kann nach der Recht-

sprechung · ein erhebliches Gewicht beigemessen werden (BGH, Beschl. v. 

20.12.2022 - EnVR 45/21). Es besteht ein erhebliches Interesse an einer Festle-

gung der Erlösobergrenzen zu Beginn der Regulierungsperiode. Eine Neuberech-

nung des gesamten Effizienzvergleichs würde diesem Interesse entgegenstehen. 

Die Datengrundlage ist für den Effizienzvergleich in der Gesamtheit weiterhin taug-

lich für die Durchführung des Verfahrens. Auch das Effizienzvergleichsmodell ist 

nicht in Frage gestellt . 

. Die Bundesnetzagentur kommt nach Prüfung der potentiellen Auswirkungen zu dem 

·Ergebnis, dass der Effizienzvergleich in der Fassung der Veröffentlichung des Be-

richts vom 30.04.2024 weiterhin Bestand hat. Dieser Gesamt-Effizienzvergleich ist 

der bundesweite Effizienzvergleich im Sinne des § 12 Abs. 1 ARegV, dessen Er-

gebnisse im Sinne des§ 12 Abs. 6 ARegV von den Landesregulierungsbehörden 

verwendet werden. 

Der Effizienzvergleich ist ein unselbständiges Teilverfahren bei der Festlegung der 

Erlösobergrenzen. Die Bundesnetzagentur kann nach der Rechtsprechung (BGH, 

Beseht. v. 26.09.2023 - EnVR 44/22) einen Stichtag für Datenkorrekturen setzen 

und danach erfolgte Berichtigungen grundsätzlich nicht berücksichtigen. Ein solcher 

Stichtag ist erforderlich, um in einem noch vertretbaren Zeitfenster eine valide, dann 
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aber auch feststehende Datengrundlage für die Durchführung des Effizienzver-

gleichs zu erlangen. Der relevante Stichtag ist der 11.10.2023 (Stichtag des finalen 

Datensatzes 10.11.2023, vgl. Gutachten S. 65 f.). Dies ist der maßgebliche Zeit-

punkt der Behördenentscheidung über den Gesamt-Effizienzvergleich. Danach er-

folgte Änderungen sind nicht mehr in den Gesamt-Effizie·nzvergleich eingeflossen. 

Dem steht nicht entgegen, dass lediglich einige individuelle Effizienzwerte von Netz-

betreibern z.B. in Folge von nachträglichen Änderungen der Aufwandsparameter 

.abgeändert werden. Hätte die nachträgliche Änderung einzelner in die Datenbasis 

eingeflossener Werte in jedem Fall eine erneute Durchführung der einzelnen 

Schritte zur Folge, so würde jede Einzelentscheidung einen erheblichen Aufwand 

mit sich bringen. Für denjenigen Netzbetreiber, dessen Ausgangswerte aufgrund 
' 

besonderer Umstände zu korrigieren sind, greift diese Erwägung nicht. Für ihn kann 

nach der Rechtsprechung der Effizienzwert auf der Grundlage der für alle Netzbe-

treiber herangezogenen Datenbasis erneut zu berechnen sein. 

Die Datengrundlage ist in ihrer Gesamtheit weiterh/n tauglich für die Durchführung 

des Verfahrens. Dies hat die Bundesnetzagentur überprüft. Auch die Komplexität 

und die zeitlichen Abläufe eines bundesweit durchgeführten und in Bescheiden von 

15 Regulierungsbehörden sich niederschlagenden Teilverfahrens sprechen dafür, 

dass nicht in jedem Fall eine Neudurchführung des Gesamt-Effizienzvergleichs er-

forderlich ist. Es bedarf vielmehr einer Überprüfung, um zu beurteilen, ob es ermes-

sensgerecht ist, beim Ergebnis des Gesamt-Effizienzvergleichs zu bleiben. Diese 

Überprüfung hat die Bundesnetzagentur durchgeführt. 

Der Gesamt-Effizienzvergleich bleibt unangerührt. Es ist kein weiterer bundesweiter 

Effizienzvergleich durchzuführen. Der Gesamt-Effizienzvergleich ist - mit den er-

wähnten individuellen Anpassungen - weiterhin maßgeblich für die Festlegung der 

Erlosobergrenzen und Folgeverfahren. Zeitpunkt der Behördenentscheidung für 

· das unselbständige Teilverfahren des Effizienzvergleichs ist weiterhin der Zeitpunkt 

des genannten Stichtags für den Effizienzvergleich. 

Die Beschlusskammer hat die. Vorgaben der Rechtsprechung zum eingeräumten 

Regulierungsermessen mit Bezug auf den vorliegenden Fall gewürdigt und sowohl 

die sich positiv als auch sich negativ ändernden Effizienzwerte näher betrachtet. 
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Diese Veröffentlichung dient der transparenten Darstellung des Fehlers und des all-

gemeinen Umgangs damit. Die konkreten Ermessenserwägungen erfolgen in 

der jeweils relevanten Festlegung, d.h. bei noch ausstehender Festlegung in der 

Erlösobergrenzenfestlegung, bei etwaigen Anpassungen bereits erlassener Erlös­

obergrenzenfestlegung im Anpassungsbeschluss. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs besteht jedoch mit Blick aufdas 

Gebot der materiellen Gerechtigkeit ausnahmsweise dann ein Anspruch aufAnpas-

sung eines bestandskräftigen Verwaltungsakts, wenn die Aufrechterhaltung 

schlechthin unerträglich sei (vgl. BGH, Beschl. v. 23.01.2018 - EnVR 5/17) . 

. Vorgehen der Beschlusskammer bei individueller Verschlechterung des Effi-

zienzwertes 
Vor dem Hintergrund, dass der Effizienzvergleich ein Aspekt ist, der gemäß §. 1 Abs. 

1 EnWG eine u.a. möglichst preisgünstige, verbraucherfreUndliche und effiziente 

leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität bezwecken soll, 

hat die Beschlusskammer insbesondere die potentiell geringeren Effizienzwerte be-

trachtet. 

Die durchschnittliche Abweichung bei den Netzbetreibern, die sich verschlechtern 

würden, beträgt -:-0, 16 Prozentpunkte und liegt damit in einem Bereich, der kaum 

spürbare Auswirkungen hat. Kein weiterer Netzbetreiber (abgesehen vom betroffe-

nen Netzbetreiber) würde einen um mehr als 1 Prozentpunkt geringeren Effizienz-

wert erhalten. 

Vor diesem Hintergrund erscheint der Beschlusskammer der Nutzen einer Berück­

sichtigung des Datenfehlers nicht als derart ausschlaggebend, dass eine Verfah-

rensverzögerung und weitere Verfahrensrisiken dadurch gerechtfertigt werden. Es 

wäre zwar im Interesse der Preisgünstigkeit, höher zu gewichten ist aber das ln_te-

resse an einer Rechtssicherheit für die Netzbetreiber zum aktuellen Zeitpunkt, in 

dem die neue Regulierungsperiode bereits läuft und ein Großteil der Verfahren be-

. reits bestandskräftig beschieden wurden. 
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► Die Beschlusskammer wird aufgrund der aktuellen Sachlage im Fall der 

individuellen Verschlechterung des Effizienzwertes keine Neubeschei-

dung durchführen oder die Weite im Vergleich zum Anhörungsstand 

verändern. 

Maßgeblich für die Entscheidung sind neben der relativ geringen wirtschaftlichen 

Relevanz, der fortgeschrittene Verfahrensstand der EOG-.Festlegungen sowie die 

Stabilität des Effizienzvergleichs insgesamt. 

Vorgehen der Beschlusskammer beiindividueller Verbesserung des Effizienz-

wertes 
·Zudem hat die Beschlusskammer die potentiellen positiven Auswirkungen auf die 

Effizienzwerte anderer Netzbetreiber betrachtet. Maßgebliche Kriterien sind hierbei 

insbesondere die Vorgaben in§ 21 Abs. 2 S. 1 EnWG hinsichtlich der Kosten einer 

Betriebsführung, die denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbe-

treibers entsprechen müssen, unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effizi-

ente Leistungserbringung und einer angemessenen, wettbewerbsfähigen und risi-

koangepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals. 

In dieser Hinsicht ist zwar mit 64 Netzbetreibern eine relativ große Gruppe von Netz-
betreibern betroffen. Insgesamt betrachtet stellen sich eher sehr geringe Auswir-

kungen ein. Im Einzelfall sind die Auswirkungen jedoch spürbar. Daher kommt die 

Beschlusskammer bei positiven Veränderungen zu einem differenzierten Vorge-

hen: 

► Individuelle positive Abweichungen um mehr als 0,1 Prozentpunkt füh­

ren zu einer ceteris-paribus Neuberechnung und Neubescheidung. Dies 

erfolgt durch die Beschlusskammer von Amts wegen. Die relevanten Fälle in 

der Zuständigkeit der Beschlusskammer sind zum großen Teil bereits be-

standskräftig beschieden. Die Beschlusskammer wird individuell auf die be-

.troffenen Netzbetreiber zugehen. 
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► Individuelle positive Abweichungen von 0, 1 Prozentpunkt oder weniger 

in der Zuständigkeit der Beschlusskammer werden nicht von Amts we-

gen aufgegriffen. 

Der Wert von 0, 1 Prozentpunkt liegt für die Fälle in der Zuständigkeit der Beschluss-

kammer in einem Bereich, der zur Überzeugu.ng der Beschlusskammer jedenfalls . 

zu klein ist, um hieraus zwingende Rückschlüsse für die Übertreffbarkeit und Er-

reichbarkeit der Effizienzvorgaben mittels möglicher und zumutbarer Maßnahmen 

(§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG) zu ziehen. Vielmehr erscheinen solche Abweichungen 

angesichts der methodenimmanenten Ungenauigkeiten, die letztlich immer nur ein 

Schätzergebnis widerspiegeln sowie der Sicherheitsmechanismen in der ARegV 

(insbesondere Bestabrechnung nach§ 12 Abs. 3 ARegV, Möglichkeit der Berück­

sichtigung von Besonderheiten der Versorgungsaufgabe nach § 15 Abs. 2 ARegV 

sowie der Festlegung abweichender Effizienzvorgaben nach§ 16 Abs. 2 ARegV) 

als nicht derart gravierend, dass eine Neuberechnung der Effizienzwerte erfolgen 

müsste. 

Vorgehen der Beschlusskammer im Übrigen (Änderungen, Anträge nach § 15 

Abs. 1 ARegV, Bonusberechnung) . 

Sofern sich weitere Veränderungen in den Aufwandsparametern ergeben, werden 

· diese auf Basis des EVS4-Gutachtenmodells (Stichtag des finalen Datensatzes 

10.11.2023, vgl. Gutachten S. 65 f.) berechnet. 

Gleiches gilt für Anträge nach § 15 ARegV: Hierfür wird das EVS4-Gutachtenmodell 

herangezogen. 

Die Bonusberechnung ist separat zu betrachten und mit dem EVS4-Gutachten ab-

geschlossen." 

Die Beschlusskammer hat die potentiellen Auswirkungen auf den Effizienzwert des 

Netzbetreibers betrachtet. Im vorliegenden Fall ergab sich aufgrund der Neuberech-

nung ein Effizienzwert von 95,27 Prozent. Aus Sicht der Beschlusskammer hat sich 
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für den Netzbetreiber dabei eine spürbare Verbesserung des Effizienzwertes ge-

genüber dem ursprüngllch beschiedenen Effizienzwert in Höhe von mindestens 0,1 

Prozentpunkten ergeben. 

Die Bundesnetzagentur hat daher ein Verfahren zur Aufhebung der ursprünglichen 

Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen unter dem Aktenzeichen BKB-

21-01893-1002#2 und Neubescheidung in dem vorliegenden Verfahren eingeleitet. 

6. Beschluss zum sektoralen Produktivitätsfaktor 

Die Neubescheidung unter dem Aktenzeichen BK8-21,;,01893-1002#2 ergeht auf 

Grundlage der aktuellen Sach- und Rechtslage. Daher umfasst die Festlegung nun-

mehr auch den zwischenzeitlich durch die Beschlusskammer 4 festgelegten gene-

rellen sektoralen Produktivitätsfaktor für die vierte Regulierungsperiode in der An-

reizregulierung (BK4-24-028). Die Beschlusskammer 4 hat am 20.12.2024 für die 

Dauer der vierten Regulierungsperiode in der Anreizregylierung einen generellen 

sektoralen Produktivitätsfaktor in Höhe von_ 0,86 % für Betreiber von Elektrizitäts-

. versorgungsnetzen festgelegt. 

7. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat mit Schreiben vom 08.03.2024 dem Netzbetreiber die 

Gelegenheit gegeben, zum Gutachten zum Effizienzvergleich Stellung zu nehmen, 

wobei eine einheitliche Frist zur Stellungnahme bis zum Ablauf von drei Wochen 

nach Veröffentlichung des Gutachtens eingeräumt wurde. Die Veröffentlichung des 

Gutachtens erfolgte am 07.03.2024. Mit Veröffentlichung des Gutachtens wurde die 

Frist zur Stellungnahme daher einheitlich auf den 28.03.2024 gesetzt. Aufgrund der 

Durchführung des Effizienzvergleichs auch für Netzbetreiber in Landeszuständig-

keit handelt es sich hierbei um eine einheitliche Frist für Stellungnahmen bezüglich 

des Effizienzvergleichs. Individuelle Anhörungen der Erlösobergrenzen (etwa von 

Netzbetreibern in Landeszuständigkeit zu Gesichtspunkten außerhalb des Effi-

zienzvergleichs) können mit anderen Anhörungsfristen versehen worden sein. 
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Dazu hat die Beschlusskammer dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 12.03.2024 

gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigen Ent-

. scheidung der Beschlusskammer unter dem Aktenzeichen BKS-21-01893-1002#1, 

die auch die. Entscheidung zum Kapitalkostenabzug nach § 6 Abs. 3 ARegV bein-

haltet, zu äußern. 

Der Netzbetreiber hat mit Schreiben . vom 12.04.2024 . Stellung . genommen. 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 06.02.2025 ge-

mäß§ 67 Abs. 1 EnWG Gelegenheit·gegeben, sich zu der beabsichtigen Aufhebung 

und Neubescheidung aufgrund der Anpassung des Effizienzwertes zu äußern. 

Der Netzbetreiber hat mit Schreiben vom 03.03.2025 Stellung genommen. Er trägt 

vor, die Ermittlung der Erlösobergrenzen rechnerisch nachvollziehen zu können. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an uni-

onsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften 

vom 22.12.2023 (BGBI. 2023 1Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme Kompe-

tenzverteilung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbe-

hörde. Der Beschluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des natio-

nalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) vom 02.09.2021, C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die nor-

mative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 

2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulie-

rungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission . Deuts~hland 

vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 

Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem es im deut-

schen Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, ein-

schließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen 

Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

1.1 Gesetzesreform und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil 

· des EuGH vom 2. September 2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Kla-

gegrundes umgesetzt und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung 

der Netzzugangs- und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben 

angepasst. Damit hat die Regulierungsbehör~e mit Zuweisung der ausschließlichen 

Kompetenz für die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 
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Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die 

nach den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 

Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie 

§ 21a EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der 

Regulierungsbehörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechts-

verordnungen enthaltenen Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und 

ergänzt. 

Die nach§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach 

Ablauf einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur . 

Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeit-

punkt des Außerkrafttretens entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode 

im Gassektor (31.12.2027) und Stromsektor (31.12.2028). 

In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß§ 21 Abs. 3 S. 5 

und § 21 a Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertra-

gen. Andererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre schrittweise 

entstandenes normatives Regulierungsrecht, inkl.usive der dazugehörigen Anwen-

dungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der 

Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fortzuführen. 

Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausreichende Rechts-, Planungs- und In-

vestitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regulierungsrahmens gewähr-

leistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden werden 

(vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 

1.2 Interessenabwägung 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions-

rechtliche Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in§ 21a und§ 24 EnWG a.F. 

erlassenen Verordnungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Re-

gelwerk zur Entgeltregulierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung 

eines transparenten, vorhersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens 
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grundsätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwendung der Ab-

weichu11gskompetenz nach§ 21 Abs. 3 S. 5 und§ 21 a Abs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen 

materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Europäischen Rechts hat 

der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt 

auch die Beschlusskammer nicht. 

Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sirid die fünfjährigen 

Regulierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die 

Dauer einer bereits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der 

Rechtsrahmen für die gesamte Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen 

während einer laufenden Regulierungsperiode sind mit Diskontinuität und Rechts-

unsicherheit verbunden, die gerade durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung 

der materiell europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden können. Dar-

über hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im Übergangszeitraum die notwen-

digen Investitionen in die Energieversorgungsnetze und führt zu Unsicherheiten 

nicht nur für die regulierten Unternehmen, sondern auch für die sonstigen Marktteil-

nehmer. 

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden.zur Berech-

nung oder Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netz-

zugang „mit ausreich~ndem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder geneh-

migt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der. 

Richtlinie (EU) 2019/944. Auch würden substantielle Abweichungen vom etablierten 

Regulierungsrahmen zu starken Verzögerungen der laufenden, an die Erlösober­

grenze anknüpfenden und weiterer nach den Rechtsverordnungen vorgesehenen 

Verfahren führen: Die Festsetzung neuer Regelungen durch die Regulierungsbe-

hörde in einem transparenten und möglichst umfassenden Konsultationsprozess 

dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Verfahren bspw. zur Festlegung 

der Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode könnten sich um Jahre ver-

zögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzun-

gen des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen schwerlich 

vereinbar. 
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2. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige 

Regulierungsbehörde .. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus§ 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

3. Aufhebung und Neubescheidung der kalenderjährli-

chen Erlösobergrenzen nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die vierte Regulie-

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 1 

• und 2 und § _32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. Die Aufhebung der ursprünglichen Festlegung 

erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 2 EnWG. 

Nach § 29 Abs. 2 EnWG ist die Beschlusskammer befugt, die Festlegung nachträg-

lich zu ändern, soweit dies erforderlich ist, um sicherzustellen, .dass sie weiterhin 

den Voraussetzungen für eine Festlegung genügt. Eine Teilaufhebung der Festle-

gung der Erlösobergrenze im Hinblick auf den Effizienzwert erfolgt nicht. Die fest-

gesetzte Erlösobergrenze ist das Ergebnis der Anwendung der Regulierungsformel 

nach § 7 ARegV i.V.m. Anlage 1. Sie stellt eine rechnerische Einheit dar. Eine Fest-

setzung erfolgt in der Regel nur einheitlich (vgl, OLG Düsseldorf, Beschl. v. 

23.09.2015, Az. Vl-3 Kart 113/13 [V], Rn. 46). 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß§ 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 ARegV. Die Bestimmung der kalenderjährli-

chen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 4 Abs. 2 S. 1, § 32 Abs. 1 

· Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Die vierte Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 

ARegV). Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers in der vierten 

Regulierungsperiode Strom (2024 bis 2028) ergeben sich aus Anlage 1. 
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Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers er-

folgte für die vierte Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in 

Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel: 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen wurde das Ausgangsniveau gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV bestimmt. Darauf basierend wurden in die dauerhaft nicht beeinfluss-

baren Kostenanteile (K dnb,t) nach§ 11 Abs. 2 ARegV, die vorübergehend nicht be-

einflussbaren (KA vnb,o) nach § 11 Abs. 3 ARegV und die beeinflussbaren Kosten-

anteile (KA b,o) nach § 11 Abs. 4 ARegV ermittelt. Zur Gewährleistung des gleich-

,:näßigen Abbaus der beeinflussbaren Kostenanteile über die vierte Regulierungs-

periode ist sodann der Verteilungsfaktor (V t) gemäß § 16 Abs. 1 ARegV bestimmt 

worden. Zudem sind der Effizienzbonus (B o / T) nach § 12a ARegV und der Wert 

für die um den sektoralen Produktivitätsfortschritt (PF t) bereinigte allgemeine Geld-

wertentwicklung (VPI t / VPI o) nach§§ 8 und 9 ARegV ermittelt worden. Nach§ 6 

Abs. 3 ARegV wurde überdies der Kapitalkostenabschlag ermittelt (KK ali). 

Die weiteren Bestandteile der sog. Regulierungsformel, also der Kapitalkostenauf-

schlag (KKA t) nach § 1Oa ARegV, die volatilen Kostenanteile (VK t - VK o) hach 

§ 11 Abs. 5 ARegV sowie die Zu- oder Abschläge aus dem Regulierungskonto (S t) 
nach§ 5 Abs. 3 ARegV sind Gegenstand gesonderter Verfahren. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

vierte Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 1. 

3.1 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung 
der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 
ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die vierte Regulierungsperiode ist gemäß § 6 
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Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchgeführt worden. 

Die Kostenprüfung begann nach§ 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr 

und vor Beginn der Regulierungsperiode (01.01.2024). Dabei gilt gemäß§ 6 Abs. 1. 

S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrundeliegende Ge-

schäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kos-

tenprüfung aufder Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2021 . 

3.2 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-
tenanteile des Ausgangsniveaus nach § 11 Abs. 2 
ARegV 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2021 

ergibt sich für den Netzbetreiber aus der Anlage Aufwandsparameter und den dort 

benannten Anlagen. 

Ausgehend von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die 

Höhe der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

im Basisjahr der jeweiligen Regulierungsperiode (KA ctnb,o) zu bestimmen. 

Die Rückstellungen für Altersversorgung und Pensionen sind bei der Ermittlung der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung als Abzugskapital in Ansatz zu bringen. 

Vertraglich gestaltete Treuhandmodelle wie etwa Contractual Trust Arrangements 

(im Folgenden CTA) dienen auch im regulierten Netzgeschäft nicht zuletzt dazu, 

durch die Absicherung. von Altersversorgungsverpflichtungen eine 

Bilanzverkürzung zu erreichen. Durch das BilMoG erfolgte eine ausdrückliche 

gesetzliche Regelung in § 246 Abs. 2 S. 2 HGB mit einer erhöhten Zweckbindung 

und Schutzfunktion für die Altersversorgung der Mitarbeiter. Die Beschlusskammer 

folgt in der aktuellen Entscheidung ·dieser gesetzlichen Intention auch für die 

Bestimmung der Erlösobergrenzen unter den im Folgenden benannten 

Voraussetzungen, behält sich die Überprüfung dieser Entscheidung bei künftigen 

Entwicklungen vor. 
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Neben den Bestandspositionen der Bilanz sind nach § 246 Abs. 2 S. 2 HGB die 

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und die Erträge aus dem 

Deckungsvermögen ebenfalls zu saldieren. 

Dies wird im Rahmen der Prüfung . der künftigen Anpassungen der 

Erlösobergrenzen auf Basis der -im Ausgangsniveau festgestellten Werte 

hingenommen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen für das Treuhandmodell 

eingehalten werden: 

Die vertragliche Ausgestaltung des Modells und der erforderlichen Gremien muss 

gewährleisten, dass der rechtlich selbstständige Netzbetreiber das gesetzlich 

gemäß Teil 3. Abschnitt 2 EnWG gesicherte · Recht · auf · tatsächliche 

Entscheidungsbefugnis in Bezug auf die für den Betrieb, die Wartung und den 

Ausbau des Netzes erforderlichen Vermögenswerte besitzt und dieses 

angemessen im Rahmen eines konzernweiten CTA ausüben kann 

Jede Quersubventionierung aus dem Netzbetrieb für andere Bereiche des vertikal 

integrierten Energieversorgungsunternehmens oder andere Unternehmensteile 

durch die Ausgestaltung ausgeschlossen ist 

Die Auslagerung von Verpflichtungen in Finanzanlagevermögen sich gegenüber der 

Anlage in das regulierte Netzgeschäft nicht wirtschaftlich nachteilig auswirkt. 

Diese Bedingungen sind durch Vereinbarungen in den CTA-Agreements 

umzusetzen, hinsichtlich: 

- Stimmrecht in entscheidenden Gremien und Vorständen gemessen am 
Anteil des Anlagevermögens 

- Angemessenen Einfluss auf die Anlagestrategie des CTA 

- Ertragsverteilung proportional zum eingebrachten Deckungsvermögen nach 

Sparten 

- Die Erreichung einer angemessenen Verzinsung für Erträge. 
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Aus · regulatorischer Sicht sind die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 

grundsätzlich als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile zu behandeln. Da die 

Bestimmung der Zuführungen auf ~asis finanzmathematischer Gutachten erfolgt 

und die Eingangsdaten hierzu weitgehend einheitlich angesetzt werden, ist eine 

tiefergehende Prüfung dieser Position nicht erforderlich. Die Erträge aus dem 

Deckungsvermögen setzen sich im Wesentlichen aus der Rendite der erworbenen 

Finanzanlagen, aber auch aus Erträgen aufgrund der Kursentwicklung dieser 

Finanzanlagen zusammen, da die Finanzanlagen zum beizulegenden Zeitwert zu 

bewerten sind. Im Rahmen eines CTA sind diese .nach § 268 Abs. 8 HGB 

ausschüttungsgesperrt. Auch Erträge aus dem Deckungsvermögens eines CTA 

gelten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten/Erlöse nach§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 9 

ARegV, schon aufgrund des unmittelbaren Zusammenhangs mit den Zuführungen 

(Saldierung). 

Aus regulatorischer Sicht ist Finanzan!agevermögen grundsätzlich als nicht 

betriebsnot-wendig anzusehen, insbesondere dann, wenn keine Erträge hierdurch 

erzielt werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 28). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das 
·Sachanlagevermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb 

nicht ausüben kann. 

Für Stromnetzbetreiber in der Energiewende besteht demnach regelmäßig die 

Alternative, zur Deckung der PensionsverpflichtUngen kein Finanzanlagevermögen, 

sondern Sachanlagevermögen einzusetzen mit der entsprechenden Verzinsung. 

Wenn ausnahmsweise im Rahmen eines CTA Finanzanlagen als 

betriebsnotwendig im Rahmen der Bilanzverkürzung anerkannt werden, stellen sich 

für Erträge aus dem Finanzanlagevermögen hingegen aus regulatorischer Sicht 

besondere Anforderungen. 

Die Erträge der zur Deckung · vorhandenen Finanzanlagen müssen eine 

angemessene Rendite erwirtschaften. Die Angemessenheit wird im Rahmen des 

Regulierungskontos jährlich geprüft. Die Rendite aus vorangegangenen Jahren wird 

bei der Beurteilung der Angemessenheit mitberücksichtigt. 
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Zinszuführungen und Erträge aus dem Deckungsvermögen sind nachvollziehbar 

darzulegen. 

Sollten die Pensionsverpflichtungen im Rahmen eines Schuldbeitritts mit 

Erfüllungsübernahme an ein drittes, verbundenes Unternehmen übertragen worden 

sein und liegt bei diesem Unternehmen ebenfalls ein CTA vor, gelten die obigen 

Ausführungen in entsprechender Weise. 

Auf Grundlage der vom Netzbetreiber übermittelten Überleitungsrechnung wurde 

der in den gemäß § 14 ·Abs. 1 Nr. 2 ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene 

Anteil der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV 

ermittelt. Der Anteil der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage 

Aufwandsparameter und der dazugehörigen Anlage 2-1 und 2-7 zu entnehmen. 

Schließlich hat die Beschlusskammer beobachtet, dass in verschiedenen Tarifver-

trägen bzw. Betriebsvereinbarungen das Modell der erfolgsabhängigen Vergütung 

teilweise primär an die erbrachte Arbeitszeit anknüpft. Nach diesen Regelungen ist 

die Höhe der Vergütung unter anderem abhängig von der Beschäftigungszeit des 

Arbeitnehmers im zurückliegenden Geschäftsjahr, weniger von individuellen Er-

folgskennziffern. Damit knüpft die Vergütung mittelbar an wesentliche Arbeitslohn-

bestandteile an. Von einer Nichtanerkennung dieser Modelle der erfolgsabhängigen 

Vergütung als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile wird für die vierte Re-

gulierungsperiode zunächst abgesehen, da eine einheitliche Vorgehensweise nicht 

gewährleistet werden konnte. Die Beschlusskammer weist indes daraufhin, dass 

entsprechende Modelle, die für eine erfolgsabhängige Vergütung im Wesentlichen 

an die Arbeitszeit anknüpfen, in Zukunft bzw. in kommenden Regulierungsperioden 

nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß§ 11 Abs. 2 ARegV 

anerkannt werden. 

Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren 
Kostenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

3.3 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile des jeweiligen Kalenderjah-

res der Regulierungsperiode (KA vnb,t) gelten gemäß§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit 
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3.3.1 

dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizienzwert (EW) multiplizierten Ge-

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(KA dnb,O). Somit gilt: 

KA vnb,t = (GK- KA dnb,O - KKAb t) * EW 

Die Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile des jeweiligen 

Kalenderjahres der Regulierungsperiode sind Anlage 1 zu entnehmen. 

Kapitalkostenabzug gemäß § 6, Abs. 3 ARegV 

Der Kapitalkostenabzug gemäß § 6 Abs. 3 ARegV dient dazu, das zeitliche Absin-

ken der Restbuchwerte der im Ausgangsniveau enthaltenen betriebsnotwendigen 

Anlagegüter und damit auch das Absinken der Kosten des Netzbetreibers für Ab-

schreibungen, kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, kalkulatorische Gewerbe-

steuer sowie für Fremdkapitalzinsen (Kapitalkosten) nachzufahren. Dadurch wird 

berücksichtigt, dass aus sinkenden Restbuchwerten sinkende Kapitalkosten resul-

tieren. Haben die Restbuchwerte den Wert Null erreicht, werden künftig auch keine 

Kapitalkosten mehr berücksichtigt. Damit entfällt der finanzielle Sockel, der in frühe­

ren Regulierungsperioden dem Ausgleich des Zeitverzugs bis zur Berücksichtigung 

der Kapitalkosten aus Neuinvestitionen diente. Investitionskosten können mittler-

weile ohne Zeitverzug über das Instrument des Kapitalkostenaufschlags nach§ 1Oa 

ARegV zurückverdient werden. 

Nach § 6 Abs. 3 ARegV ermittelt die Regulierungsbehörde für jedes Jahr der Regu-

lierungsperiode den Kapitalkostenabzug. Kapitalkosten im Sinne des Kapitalkosten-

abzugs sind die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen, der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung, der kalkulatorischen Gewerbesteuer und des Aufwandes 

für Fremdkapitalzinsen. Der Kapitalkostenabzug ergibt sich aus den im Ausgangs-

niveau enthaltenen Kapitalkosten im Basisjahr abzüglich der fortgeführten Kapital-

kosten im jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode. Die fortgeführten Kapitalkosten 

werden unter Berücksichtigung der im Zeitablauf sinkenden kalkulatorischen Rest-

buchwerte der betriebsnotwendigen Anlagegüter des Ausgangsniveaus sowie der 
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im Zeitablauf sinkenden Werte der hierauf entfallenden Netzanschlusskostenbei-

träge, Baukostenzuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse ermittelt. 

Bei der Bestimmung des jährlichen Kapitalkostenabzugs werden Kapitalkosten aus 

Investitionen nach dem Basisjahr nicht berücksichtigt. Aus dem Basisjahrbezug 

folgt aber auch, dass bei der Fortschreibung der Kapitalkosten etwaige Verände-

rungen der Tagesneuwerte unberücksichtigt bleiben (vgl. Anlage 2a (zu § 6), Abs. 

4 Nr. 2 a.E. ARegV). 

Nach Anlage 2a zur ARegV erfolgt die Ermittlung des Kapitalkostenabzugs eines 

Jahres der Regulierungsperiode anhand der folgenden Formel: 

Die Ermittlung der Kapitalkosten im Basisjahr erfolgt auf der Grundlage des Be-

stands betriebsnotwendiger Anlagegüter des Ausgangsniveaus anhand folgender 

Formel: 

KK0 =AB0 + EKZ0 + GewSt0 + FKZ0 

Die Ermittlung der fortgeführten Kapitalkosten im jeweiligen Jahr der Regulierungs-

periode erfolgt auf der Grundlage des fortgeführten Bestands betriebsnotwendiger 

Anlagegüter des Ausgangsniveaus anhand folgender Formel: 

Bezugsgröße für die Ermittlung der Kapitalkosten sind demnach das Sachanlage-

vermögen und das immaterielle Vermögen einschließlich der Anlagen im Bau. An-

lagen im Bau werden im jeweiligen Jahr der Regulierungsperiode jedoch grundsätz-

lich mit Null angesetzt, da davon auszugehen ist, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht 

mehr als solche vorhanden sind, sondern durch Anlagengüter im Sachanlagever-

mögen ersetzt wurden. Soweit sich Anlagen im Bau, die im Basisjahr in der Bilanz 

vorhanden waren, in der vierten Regulierungsperiode noch immer im Bau befinden, 

sind sie im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags erneut geltend zu machen (BGH, 

Beschl. v. 07.12.2021 - EnVR 6/21,). 
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Die kalkulatorischen Abschreibungen werden gern. § 6 StromNEV und die kalkula-

torischen Restwerte der Sachanlagen des betriebsnotwendigen Vermögens nach 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 3 StromNEV ermittelt, wobei die Fremd- bzw. Eigenkapital-

quote des Ausgangsniveaus im Jahr 2021 angewendet wird. Der Bewertungszeit-

punkt für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen zu Tagesneuwerten 

ist das Jahr 2021. Die Bilanzwerte des übrigen betriebsnotwendigen Vermögens 

werden im Verhältnis der Bilanzwerte nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV und 

dem betriebsnotwendigen Vermögen nach § 7 Abs .. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV 

des Ausgangsniveaus im Jahr 2021 angewandt. Die Werte der erhaltenen Baukos-

tenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschlussnehmer zur Er-

stattung von Netzanschlusskosten werden gern. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 StromNEV 

ermittelt. Das übrige Abzugskapital wird im Verhältnis des Abzugskapitals nach § 7 

Abs. 2 S. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 StromNEV zum betriebsnotwendigen Vermögen nach 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEVdes Ausgangsniveaus im Jahr 2021 ange-

wandt. Das verzinsliche Fr~mdkapital wird im Verhältnis des verzinslichen Fremd-

kapitals nach§ 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV zum petriebsnotwendigen Vermögen nach 

§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 4 StromNEV des Ausgangsniveaus im Jahr 2021 ange-

wandt. Das betriebsnotwendige Eigenkapital wird nach§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV 

ermittelt und nach§ 7 Abs. 3 StromNEV aufgeteilt. 

Für die Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung werden die Zins- . 

sätze aus dem Beschluss BK4-21/055 angewandt. 

Die Ermittlung der kalkulatorischen Gewerbesteuer erfolgt nach § 8 StromNEV. 

Der Fremdkapitalzinsaufwand gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV ergibt sich als Produkt 

aus den Fremdkapitalzinsen des Jahres 2021 (Position 1.3., Anlage 2-1) und dem 

Verhältnis aus dem betriebsnotwendigen Vermögen des jeweiligen Jahres der vier-

ten · Regulierungsperiode und dem betriebsnotwendigen Vermögen des Jahres 

2021. Unter Fremdkapitalzinsen werden dabei nicht nur Darlehenszinsen, sondern 

alle Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV verstanden 

(bspw. auch Zinszuführungen zu Rückstellungen, vgL BGH, Beschl. v. 7.12.2021 -

EnVR 22/21, Rn. 41 ff.), da alle Arten von Zinsen aus Fremdkapital des Netzbetriebs 
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resultieren und somit im wirtschaftlichen Ergebnis der Fremdfinanzierung von be-

triebsnotwendigem Vermögen dienen. 

Fremdkapitalzinsen werden ohne dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile an-

gesetzt. 

Sollte sich bei einem Unternehmen z.B. wegen negativen Eigenkapitals rechnerisch 

ein negativer Kapitalkostenabzug ergeben, findet gemäß Anlage 2a Abs. 1 (zu § 6 

ARegV) kein Abzug statt (vgl. auch BGH, Beschl. v. 25.04.2023, EnVR 35/21 ). 

Der Kapitalkostenabzug wird für den Netzbetreiber und ggf. für jeden Verpächter 

separat errechnet. Der Gesamtabzug ergibt sich aus der Addition aller Einzelab-

züge. 

Der Anlage 6 lassen sich die Auswirkungen des Kapitalkostenabzugs beim Netz-

betreiber ohne Berücksichtigung zukünftiger Kapitalkostenaufschläge während der 

vierten Regulierungsperiode entnehmen. 

3.3.2 Effizienzwertermittlung nach §§ 12 bis 15 ARegV 

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienz-

werte der Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe der§§ 12 bis 15 ARegV. 

Die Ermittlung des individuelleh Effizienzwertes erfolgt für alle Verteilernetzbetrei-

ber, die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grund-

lage des sich aus dem Effizienzvergleich nach§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 

zu§ 12 ARegV ergebenden Wertes. 

Die Bundesnetzagentur hat einen bundesweiten Effizienzvergleich mit dem Ziel 

. durchgeführt, die unternehmensindividuellen Effizienzwerte aller Verteilernetzbe-

treiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der Effizienzvergleich für Verteiler-

netzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur unter Berücksichtigung der in 

Anlage 3 zu § 12_ ARegV genannten Vorgaben sowie nach Maßgabe des § 12 Abs. 2 

bis 4a und der§§ 13 und 14 ARegV durchgeführt. Unter Verwendung der in Anlage 

3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch eine den Maßgaben des § 13 
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ARegV entsprechende Kompinatiori von Vergleichsparametern die Versorgungs-

aufgabe des Netzbetreibers möglichst gut abgebildet werden. . 

Ergeben sich künftig aufgrund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nach-

trägliche Änderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt 

der Effizienzvergleich von diesen nachträglichen Änderungen unberührt (§ 12 

· Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs zeigt dem Netzbetreiber seine relative Effizi-

enz im Vergleich zu allen andernn am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbetrei-

bern. 

3.3.2.1 Methodik des Effizienzvergleichs 

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den 

methodischen Vorgaben der§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu§ 12 ARegV 

durchgeführt. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung der Kostentreiberanalyse ein soge-

nanntes „doppeltes duales Benchmarking" (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenom-

men, in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapital„ 

kosten (Kosten nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Ä.bs. 2 ARegV) und andererseits 

die Aufwandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten ·(Kosten nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathe-

matischen Effizienzanalysen (DEA und SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 

Abs. 3 ARegV ermittelten Vergleichsparameter blieben dabei jeweils unverändert. 

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wird unter anderem durch di.e komplemen-

täre Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewährleistet. Es wurden 

somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeführt. Zugunsten des Netzbe-

treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt 

vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12 

Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 
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Für Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt 

gemäß Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 %, für alle anderen 

Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert. 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders ho-

hen Effizienz erhielten den Höchsteffizienzwert von 100 % (Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 

ARegV). Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von unter 60 % erhielten einen Min-

desteffizienzwert von 60 % (Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV i.V.m. § 12 Abs. 4 S. 1 

ARegV). 

Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Einbeziehung aller Netzebenen des 

Netzbetreibers. Es erfolgte keine Ermittlung von Teileffizienzen für die einzelnen 

Netzebenen (Anlage 3 Nr. 3 zu § 12 ARegV). 

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment 

Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Fron-

tier Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchführung 

·eines Effizienzvergleiches verwendet (Anlage 3 Nr. 1 zu§ 12 ARegV), die den Stand 

der Wissenschaft abbilden. In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unter-

. nehmen an den - nach Anwendung der Ausreißeranalysen - effizienten Unterneh-

men (sogenannte Frontierunternehmen in der DEA) bzw. an den effizienten Kosten 

(in der SFA}. 

Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von 

den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis-

tungserbringung und Aufwand gebildet wird, verstößt nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 

EnWG. Durch die Anwendung des ,,best-of-four" gemäß§ 12 Abs. 3 und 4a ARegV 

wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvor-

gabe sichergestellt. Darüber hinaus wird neben der ökonometrischen Ausreißerana-

lyse, die der EHminierung von außergewöhnlichen Datensätzen dient, eine äußerst 

großzügige Ausreißerbestimmung über eine Dominanz- und Supereffizienzanalyse 

nach Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV vorgenommen. 
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Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor-

gaben (§ 21 a Abs. 1 S. 5 EnWG) wird dadurch gewährleistet, dass den Netzbetrei-

bern ein angemessener mehrjähriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze 

eingeräumt wird. Zudem kommt gern. § 12 Abs. 4 S. 1 ARegV ein Mindesteffizienz-

wert LH.v. 60 % zur Anwendung. Nach§ 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Beson-

derheiten der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen . Soweit · 

notwendig, wird darüber hinaus·in Ausnahmefällen eine individuelle Anpassung der 

Effizienzvorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einräumung eines längeren 

Zeitraums zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16.Abs. 2 ARegV). 

Diese aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen ändern 

nichts an dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaßstab, der sich nach den im 

Effizienzvergleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417 /07 

S. 54). 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optima-

len Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer 

-Linearkonibination der. Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne ei-

nen funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu 

unterstellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Ver-

teilernetzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relati-

ven Position des einzelnen Unternehmens gegenüber der gefundenen Effizienz-

grenze ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher am effizienten Rand, welches 

die höchste Relation aus gewichteten Vergleichsparametern und Kosten erzielt. Bei 

Durchführung der DEA sind konstante Skalenerträge ( constant returns to scale -

crs) zu unterstellen(§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4 ARegV). Der Effizienzmaßstab leitet 

sich aus den übermittelten Daten aller in den Effizienzvergleich einbezogenen Netz-

betreiber ab und bildet bildlich gesprochen eine effiziente mehrdimensionale Hülle. 

Die zu 100 % effizienten Unternehmen befinden sich auf dieser Hülle. Für die übri­

gen Unternehmen errechnet sich ihr Effizienzwert aus dem relativen Abstand zu 

dieser effizienten Hülle (BGH, Beschl. v. 26.09.2023, EnVR 44/22, Rn. 46). 
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Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu-

sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter-

stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regres-

sionsanalytisch geschätzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Störterm und 

eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck 

von· Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung. der Restkomponente 

ausgegangen. Die Effizienzgrenze wird durch eine Funktion, welche die effizienten 

Kosten in Abhängigkeit der Vergleichsparameter abbildet, geschätzt. Mittels einer 

Regressionsanalyse wird in der SFA ein statistischer Zusammenhang zwischen 

Kosten und Kostentreibern (Vergleichsparametern) identifiziert und die Stärke die-

ses Zusammenhangs ermittelt (BGH, Beschl. v. 26.09.2023, EnVR 44/22, Rn. 47). 

Die Anreizregulierungsverordnung sieht vor, dass die Unternehmen, die als die re-

lativ effizientesten Netzbetreiber ermittelt worden sind, einen Effizienzwert von 

100 % erhalten müssen. Selbst wenn aus methodischen Gründen in der SFA die 

rechnerische Erreichbarkeit eines Effizienzwertes von 100% für den effizientesten 

Netzbetreiber ausgeschlossen ist, kann - entsprechend der Entscheidung des Bun-

desgerichtshofs - ein Wert von 100 % für die relativ effizientesten Unternehmen 

auch auf andere Weise - etwa durch Zuschläge oder Anhebung des Niveaus - fest-

gesetzt werden (BGH, Beschl. v. 26.09.2023, EnVR 44/22, Rn. 71 ). Laut der Recht~ 

sprechung des Bundesgerichtshofes folgt aus der normativen Vorgabe, dass in bei-

den Methoden die Unternehmen, die als die relativ effizientesten ermittelt worden 

sind, einen Effizienzwert von 100 % erhalten müssen (BGH, Beschl. v. 26.09.2023, 

EnVR 44/22, Rn. 70). Unter Berücksichtigung des vorgenannten Beschlusses des 

BGH hat die Bundesnetzagentur eine Anhebung des Gesamtniveaus auf Basis ei-

nes Skalierungsfaktors vorgenommen. Der Effizienzwert des effizientesten Netzbe-

treibers (exklusive Ausreißer) in den beiden jeweiligen SFA-Effizienzanalysen 

. (Totex und sTotex) wird als Skalierungsfaktor angesetzt. Alle individuellen Effizienz-

werte werden durch diesen Skalierungsfaktor dividiert. 

Gemäß der Rechtsprechung des BGH (Beschl. v. 26.09.2023, EnVR 44/22, Rn. 71) 

muss das relativ effizienteste Unternehmen einen Wert von 100 % erreichen kön­

. nen. Auf welche andere Weise dies geschieht, etwa durch Zuschläge oder durch 
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die Anhebung des Niveaus, steht im pflichtgemäßen Ermessen der Bundesnetza-

gentur. Die Bundesnetzagentur hat ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, eine pro-

zentuale Hochskalierung durchzuführen. Die angewandte Methode ist geeignet, er-

forderlich und angemessen, um für die relativ effizientesten Unternehmen einen Ef-

fizienzwert von 100 % anzusetzen und zugleich insgesamt einen sachgerechten 

Aufschlag zu ermitteln. 

Die seitens der Bundesnetzagentur gewählte Methode zur Hochskalierung stellt si-

cher, dass die Niveauanhebung aller Netzbetreiber in Bezug auf ihren individuellen 

Effizienzwert prozentual einheitlich erfolgt, da auch der Effizienzvergleich an sich 

einen relativen Vergleich darstellt. Neben dem individuellen Effizienzwert soll der 

Effizienzvergleich auch den relativen Abstand der Unternehmen zueinander darstel-

len. Durch die gewä_hlte Vorgehensweise bleibt das Gefüge der Netzbetreiber un-

tereinander - sowohl im Hinblick auf die Reihenfolge als auch im Hinblick auf den 

relativen Abstand zum besten Netzbetreiber - unverändert. 

Auch ist der theoretische Wertebereich bei der prozentualen Hochskalierung von O 

% - 100 % weiterhin gegeben. Mit einem absoluten Aufschlag würde der theoreti-

sche Wertebereich am unteren Rand methodisch abgeschnitten, was aus Sicht der 

Beschlusskammer genauso falsch wäre, wie der durch den BGH kritisierte metho-

dische Ausschluss von 100% in der SFA. 

Ein einzelner Zuschlag auf den relativ höchsten Effizienzwert auf 100 % würde eine 

Ungleichbehandlung aller weiteren Netzbetreiber bedeuten. Ferner ist ein allgemei- . 

ner Zuschlag für alle Netzbetreiber in gleicher Höhe ebenfalls abzulehnen, da inef-

fizientere Netzbetreiber hierdurch überproportional profitieren würden. 

Die in den Stellungnahmen geforderte Vorgehensweise zur absoluten Hochskalie-

rung erfüllt die vorstehenden Kriterien aus Sicht der Beschlussk~mmer nicht. 

Seite 37 von 65 



Datengrundlage des Effizienzvergleichs und Korrek-

turen von Parametern für den Effizienzvergleich 
3.3.2.2 

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehörde gemäß§ 13 Abs. 1 ARegV Auf-

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen. Insgesamt wurden 

Daten von 194 Verteilemetzbetreibern in den Effizienzvergleich einbezogen. 

Die Durchführung des Effizienzvergleichs erfordert einerseits eine valide Daten-

grundlage, die im. Wege einer umfangreichen und komplexen Sammlung von Daten 

der beteiligten Netzbetreiber zunächst geschaffen werden muss. Wie vom Bundes-

gerichtshof bestätigt, ist die Bundesnetzagentur dabei mangels direkten eigenen 

Zugriffs auf diese Daten notwendig auf die (fehlerfreie) Zuarbeit der Netzbetreiber 

angewiesen; eine Kontrolle der erhaltenen Informationen ist ihr lediglich im Wege 

einer Plausibilisierung möglich. Dies hat zur Folge, dass die Regulierungsbehörde 

eine objektiv vollständig korrekte Datengrundlage selbst nicht schaffen kann. Zu-

gleich gibt § 12 Abs. 1 Satz 1 ARegV vor, dass die Durchführung des Effizienzver-

gleichs einschließlich der vorgeschalteten ~ ebenfalls aufwändigen - Modellierung 

. in einem begrenzten Zeitfenster, nämlich nach dem Basisjahr und vor Beginn der 

Regulierungsperiode, durchzuführen ist. Die Regulierungsbehörde muss also sys-

tembedingt eine Abwägung zwischen dem Zeitfaktor und der Richtigkeit der Daten-

grundlc;1ge treffen. Dabei stehen ihr - wie auch bei anderen Entscheidungen über 

die Umsetzung der in den §§ 12 ff. ARegV enthaltenen Vorgaben - erhebliche Spiel-

räume zu (vgl. BGH, Beschl. v. 22.09.2023, EnVR 44/22, Rn. 18). Im Vorfeld der 

Konsultation am 21.09.2023 erfolgte eine Veröffentlichung der Aufwands- und 

Strukturparameter am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbetreiber auf der Inter-

netseite der Bundesnetzagentur. In dieser Veröffentlichung waren die Kostendaten 

von 1 0 Netzbetreibern nicht enthalten, da diese nicht final vorlagen. 

Die Veröffentlichung diente als Unterstützung der umfassenden Sachdiskussion mit 

den berührten Wirtschaftskreisen bei der dem Effizienzvergleich zugrundeliegenden 

Modellfindung bzw. Auswahl der Vergleichsparameter im Rahmen der Kostentrei-

beranalyse. 
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Der Effizienzvergleich wurde mit den Aufwands~ und Strukturparametern durchge-

führt, die dem Datenbestand zum 13.11.2023 für die Strukturparameter und für die 

Aufwandsparameter entsprechen, welcher dem Gutachterkonsortium zur Modellbe-

stimmung übermittelt wurde. Die Beschlusskammer hat ursprünglich in keinem Fall 

Korrekturen am Datenbestand für die gesamthafte Modellbestimmung oder für die 

daran anschließende Berechnung von individuellen Effizienzwerten berücksichtigt. 

Erst nach Abschluss des Effizienzvergleichs hat sich herausgestellt, dass bei einem 

Netzbetreiber in Landeszuständigkeit dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

fehlerhaft zugeordnet wurden (siehe hierzu Abschnitt 3.3.2.6). 

In Ausübung des Regulierungsermessens, welches der Bundesnetzagentur bei der 

äußerst komplexen Durchführung eines verfahrensübergreifenden und bundeswei-

ten Effizienzvergleichs zusteht, ist die Behörde nach Erhebung und Plausibilisierung 

der Strukturdaten sowie der Bestimmung der Aufwandsparameter gehalten, den 

Prozess zur Modellfindung basierend auf ebendiesen Daten einzuleiten. Hierbei 

wurde den Netzbetreibem im Vorfeld mit entsprechenden Mitteilungen und Daten-

quittungen eine hinreichende Möglichkeit gewährt, korrekte Strukturparameter zu 

melden sowie sich zu den von der. Bundesnetzagentur berechneten Vergleichspa-

rametern und ermittelten Aufwandsparametern zu äußern und etwaige Fehler zu 

korrigieren. Die Beschlusskammer konnte davon ausgehen, dass die Unternehmen 

angesichts der vierten Durchführung des Effizienzvergleichs Strom bzw. des - unter 

Einbezug des Effizienzvergleichs Gas - achten Effizienzvergleichsverfahrens ein 

Grundverständnis von den Abläufen und der Bedeutung der Datenqualität haben. 

Ein solches Vorgehen hat auch der Bundesgerichtshof bestätigt. Zum Effizienzver-

gleich Gas hat. der Bundesgerichtshof bestätigt, dass die· Bundesnetzagentur. den 

bis zu einem bestimmten Stichtag erhobenen Datenbestand als im Wesentlichen 

richtig und vollständig erachten konnte, da die Netzbetreiber im Vorfeld hinreichend 

Gelegenheit hatten, ihre eigenen Angaben zu überprüfen und gegebenenfalls zu 

ändern, und die Regulierungsbehörde selbst ebenfalls umfangreiche Kontrollen in 

Form von Plausibilitätsprüfungen durchgeführt hatte (BGH, Beschl. v. 26.09.2023, 

EnVR 44/22, Rn. 21 ). 
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Daher sind die Netzbetreiber mit Einwendungen zu den für sie jeweils herangezo-

genen Vergleichspar~metern jedenfalls nach dem Abschluss der Anhörung zum Ef-

fizienzvergleich ausgeschlossen. Ein Ausschluss ließe sich bereits mit Ablauf der 

Rückmeldefristen in den entsprechenden Datenquittungen und dem damit verbun-

denen formalen Abschluss der Datenerhebung rechtfertigen. Dies wurde auch vom 

Bundesgerichtshof bestätigt. Netzbetreiber müssten sich im Interesse der Einheit-
. ' 

lichkeit der Datengrundlage an ihren eigenen Angaben grundsätzlich festhalten las~ 

sen, da es mit derri methodischen Ansatz des Effizienzvergleichsverfahrens nicht · 

vereinbar wäre, wenn ein Netzbetreiber die von ihm eingegebenen Daten nach 

Durchführung des Effizienzvergleichs ohne weiteres korrigieren könnte (~GH, Be-

schl. v. 20.12.2022, EnVR 45/21, Rn. 17 unter Verweis auf BGH, Beschl. v. 

21.01.2014, EnVR 12/12, Rn. 122f.). 

Die Beschlusskammer hat die einzelnen Datenänderungen geprüft und dabei etwa-

ige Auswirkungen auf die gesamthafte Modellbestimmung und Effizienzwertberech-

nung erörtert. Da es sich um punktuelle, nicht gravierende Datenänderungen han-

delt, ergeben sich hieraus keine Anhaltspunkte dafür, dass neue Fristen für Daten-

meldungen gesetzt werden und der Effizienzvergleich erneut durchgeführt werden 

müsste. Denn fehlerhafte Einzeldaten können sich im Prozess des Effizienzver-

gleichs immer einstellen und wirken sich angesichts der Breite der Datengrundlage 

in der Regel nicht in nennenswertem Umfang auf das Ergebnis aus (vgl. BGH, Be• 

schl. v. 21 .01.2014, EnVR 12/12, Rn. 85). 

Darüber hinaus ist auch ein für einen einzelnen Netzbetreiber ermittelter. Effizienz-

wert nicht schon dann fehlerhaft, wenn er auf fehlerhaften Angaben des Netzbetrei-

bers selbst zu den für den Effizienzvergleich relevanten Parametern beruht (BGH, 

Beschl. v. 21.01.2014, EnVR 12/12, Rn. 122). Im Umkehrschluss muss dies erst 

Recht gelten, wenn es sich nicht um Fehlangaben des Netzbetreibers selbst han-

delt, sondern lediglich ein Dritter Netzbetreiber Fehlangaben geleistet hat. 

Es bestehen schließlich keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Datengrundlage 

insgesamt als untauglich für die Durchführung eines Effizienzvergleichs erwiesen 

hat. Im Gegenteil sprechen die zum Abschluss des Effizienzvergleichs vorliegenden 
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nur minimalen, geltend gemachten Änderungen bei den Aufwands- und Strukturpa-

rametern vor dem H.intergrund der Größe des übrigen Datensatzes für eine hinrei-

chend genaue Datengrundlage. Vorliegend ist auch keine Fallkonstellation gege-

ben, in der sich die Fehlmeldung von Strukturparametern eines Netzbetreibers er-

heblich auf die Effizienzwerte zu Gunsten des betroffenen Netzbetreibers selbst o-

der zu Lasten anderer Netzbetreiber auswirkt und deswegen eine andere Betrach-

tungsweise geboten sein könnte. Die Regulierungsbehörde handelt nicht ermes-

sensfehlerhaft, wenn sie einen Netzbetreiber nach Abschluss der Datenerhebung 

und Anhörung zur Ausgestaltung des Effizienzvergleichsmodells an einem schuld-

haft unrichtig gemeldeten Strukturparameter festhalte, sofern eine Berücksichtigung 

der Korrektur der fehlerhaften Angabe im komplexen System des Effizienzver-

gleichs zu Verfahrensverzögerungen und weiteren Verfahrensrisiken führen würde 

und keine unzumutbare Härte für den Netzbetreiber gegeben sei (vgl. BGH, Beschl. 

v. 20.12.2022, EnVR45/21, Rn.19ff.). 

Da die erhobenen Daten die Grundlage sowohl für die Modellierung des Effizienz-

vergleichs als auch für die Berechnung der individuellen Effizienzwerte der Netzbe-

treiber bilden, sind einerseits ihre Vollständigkeit und Korrektheit von zentraler Be-

deutung; andererseits muss die Bundesnetzagentur, die auf entsprechend vollstän-

dige und korrekte Datenlieferungen durch die Netzbetreiber angewiesen ist, nach 

§ 12 Abs. 1 Satz 1 ARegV den Effizienzvergleich insgesamt in einem bestimmten 

Zeitrahmen - "vor Beginn der Regulierungsperiode" - durchführen und kann nicht-

zeitlich unbegrenzt Datenäriderungen berücksichtigen. Wie dieses Spannungsver-

hältnis aufzulösen ist, hängt wesentlich von den konkreten Umständen ab und wird 

daher von der Anreizregulierungsverordnung nicht vorgegeben. Insoweit steht der 

Bundesnetzagentur ein Entscheidungsspielraum zu (BGH, Beschl. v. 22.09.2023,. 

EnVR 44/22, Rn'. 12). 

Durch die umfassende Plausibilisierung der Strukturdaten erfolgte zudem ein Ver-

fahrensschritt, der von Rechts wegen nicht zwingend ist und eine Datenqualität so-

gar über dem erforderlichen Maß gewährleistet. So ist ein System zur Sanktionie-

rung unzutreffender Angaben oder eine umfassende Überprüfung der Angaben 
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durch die Bundesnetzagentur oder durch Dritte in der Anreizregulierungsverord-

nung an sich nicht vorgesehen (vgl. BGH, Beschl. v. 21 .01 .2014, EnVR 12/12, Rn. 

84). 

Auch die nach Abschluss des Effizienzvergleichs aufgefallene fälschlicherweise er-

folgte Einstufung eines Peer-Unternehmens aufgrund von fehlerhaften Einstufun-

gen der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile führt nicht zu einer anderen 

Bewertung. Der Effizienzvergleich wurde mit der Veröffentlichung des Berichts vom 

30.04.2024 abgeschlossen (vgl. Abschnitt 3.3.2.5.). Es hat sich bei einem dritten 

Netzbetreiber nachträglich eine signifikante Veränderung der Kostendaten ergeben. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Mitteilung dieser Veränderung die Auswirkungen 

auf den Effizienzvergleich an sich als auch auf die individuellen Effizienzwerte aller 

weiteren Netzbetreiber geprüft (siehe hierzu Abschnitt 3.3.2.6.). 

3.3.2.2.1. Aufwandsparameter nach§ 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14 

ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparame-

tern mit und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden. 

3.3.2.2.2. Überleitungsrechnung nach§ 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
ARegV 

Nach der Ermittlung der Gesamtkosten erfordert § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV im Rah.:. 

men des Effizienzvergleichs die Überleitung der Kostenwerte nach § 6 Abs. 1 

ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

ARegV. In der Arilage 2-7 sind die Aufwandsparameter inklusive der vorgenomme- . 

nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehörde dargestellt. 

·3.3.2.2.3. Vergleichbarkeitsrechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 
und Abs. 2 ARegV 

Die Kapitalkosten sollen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Du.rchführung des 

Effizienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst ge-

währleistet ist und Verzerrungen ausgeschlossen werden, wie sie insbesondere 
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durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivie-

rungspraktiken entstehen können. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Ka-

pitalkosten ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeits-

rechnung zur Ermittlung von Kapitalkostena.nnuitäten durchzuführen. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdka-

pitalzinsen gemäß§ 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen ge-

mäß § 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 

StromNEV. Die Bestimmung der Kapitalkosten für den Netzbetreiber nach Durch-

führung der Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Aufwandsparameter und 

der dazugehörigen Anlagen 2-8 dargestellt. 

3.3.2.3 Vergleichsparameter nach § 13 ARegV 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe des § 13 ARegV. 

Vergleichsparameter im Sinne des§ 13 Abs. 1 ARegV sind gemäß§ 13 Abs. 3 S. 1 

ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der Gebietseigen~ 

schatten, insbesondere die geografischen, geologischen oder topografischen Merk-

male und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe-auf Grunddemo-

grafischen Wandels des versorgten Gebietes .. 

Die Parameter müssen gemäß § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein, die Beiast- · 

barkeit des Effizienzvergleichs zu stützen. Heranz4ziehen sind somit Vergleichspa-

rameter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist 

gemäß§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar 

oder mengenmäßig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers be-

stimmbar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbe-

sondere nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden. 

Vergleichsparameter können insbesondere sein 

1. die Anzahl der Anschlusspunkte oder der Zählpunkte in Stromversor-

gungsnetzen und der Ausspeisepunkte oder der Messstellen in Gas-

versorgungsnetzen, 
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2. die Fläche des versorgten Gebietes, 

3. die Leitungslänge, 

4. die Jahresarbeit, 

5. die zeitgleiche Jahreshöchstlast, 

6. die dezentralen Erzeugungsanlagen in Stromversorgungsnetzen, ins-

besondere die Anzahl und Leistung von Anlagen zur Erzeugung von 

Strom aus Wind- und solarer Strahlungsenergie oder 

7. die Maßnahmen, die der volkswirtschaftlich effizienten Einbindung von 

dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere von dezentralen Anla-

gen zur Erzeugung von Elektrizität aUs Windanlagen an Land und so-

larer Strahlungsenergie dienen. 

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungs-

aufgabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können ge-

mäß§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flächenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden. 

Die Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein 

Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß § 13 Abs. 3 S. 7 ARegV mit quali-

tativen, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der 

Wissenschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten_ wurden mittels wis-

-senschaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet 

sind die Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter 

aus den analysierten möglichen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Aus-

wahl der Vergleichsparameter soll gemäß § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle 

Vergleichbarkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein. Dabei sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 9 ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen 
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zu berücksichtigen, insbesondere der unterschiedliche Erschließungs- und An-

schl,ussgrad von Stromversorgungsnetzen. 

Die ausgewählten Vergleichsparameterwerden für beide unter 3.3.2.1 dargestellten 

Methoden gleich verwendet. Eine getrennte Vergleichsparameterauswahl, wie sie 

teilweise in den Stellungnahmen zur Konsultation gefordert wurde, entspricht nicht 

der Systematik der ARegV. Diese beschreibt in § 13 ARegV die Auswahl und Bil-

dungder Parameter unabhängig von den in Anlage 3 zu§ 12 ARegV beschriebenen 

, Methoden. Dies war in den vergangenen Regulierungsperioden insbesondere vor 

dem Hintergrund der Pflichtparameter auch nicht möglich. Eine explizite Änderung 

des Vorgehens ist aus dem Verordnungstext sowie aus den Verordnungsbegrün­

dungen nicht ersichtlich. 

Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemäß § 13 Abs. 3 S. 10 ARegV 

Vertreter der berührten Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehört. 

Die Bundesnetzagentur hat folgende Vergleichsparameter in den Effizienzvergleich 

einbezogen: 

• Stromkreislänge Kabel HoeS und HS 

• Stromkreislänge Freileitung HoeS und HS 

• Netzlänge MS und NS ((Kabel + Freileitung inkl. Hausanschlussleitun-

gen und Straßenbeleuchtung) 

• Tatsächliche zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS 

• Tatsächliche zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS 

• Summe der installierten Erzeugungsleistung der Ebenen HoeS, 

HoeS/HS, HS und HS/MS 

• Summe der installierten Erzeugungsleistung der Ebenen MS und 

MS/NS 
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• Summe der installierten Erzeugungsleistung der Ebene NS 

• Anzahl der Messlokationen über alle Spannungsebenen 

Im Folgenden werden die veiwendeten Vergleichsparameter erläutert: 

Die Vergleichsparameter „Stromkreislänge Kabel HoeS und HS", ,,Stromkreislänge 

Freileitung HoeS und HS", ,,Netzlänge MS und NS" dienen der nach Spannungs-

ebenen disaggregierten Abbildung der Netzlängen. Auf der HoeS bzw. HS-Ebene 

wird zudem zwischen Erdkabeln und Freileitungen unterschieden, weiterhin werden 

auf der MS- und NS-Ebene die Leitungslängen von Hausanschlüssen und Straßen-

beleuchtung berücksichtigt. Hierdurch wird die Dienstleistungsdimension (insb. er- , 
. . . 1 

forderliche Netzlängen zum Anschluss der Endkunden) abgebildet. 

Die Parameter „Tatsächliche zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS" und „Tatsächli-

che zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS" dienen der disaggregierten Abbildung der 

Kapazitätserfordernisse auf den Umspannebenen HS/MS und MS/NS. 

Die installierte Erzeugungsleistung der Netz- und Umspannebenen HoeS, 

HoeS/HS, HS und HS/MS, ~er Netz- und Umspannebenen MS, MS/NS sowie der 

Netzebene NS dienen der Abbildung der Kapazitätsdimension, insbesondere auch 

unter Berücksichtigung der Kosten im Zusammenhang mit dem Zu bau erneuerbarer 

Energien. 

Mit dem Parameter „Anzahl der Messlokationen über alle Spannungsebenen" wird 

die Dienstleistungsdimension in Form von Kosten je gemessener Messstelle (selbst 

abgelesen und durch Dritte abgelesen) abgebildet. Gleichzeitig erfolgt im Zusam-

menhang mit den veiwendeten Netzlängen eine Abbildung der Granularität der Ver-

sorgungsaufgabe. 

Eine Übersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz-

betreibers findet sich in Anlage 3. Die Beschreibung bzw. Definition der einzelnen 

Parameter und der Ermittlung des Effizienzvergleichs findet sich in Anlage 4. Die 

unternehmensindividuellen Effizienzwerte finden sich in Anlage 5. 
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3.3.2.4 Ausreißeranalyse und Netzbetreiber ohne Konzessi-

onsgebiet 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die nicht-paramet-

rische (DEA) Methode Analysen bzw. statistische Tests zur Identifikation von extre-

men Effizienzwerten (Ausreißern) durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft 

entsprechen (Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Für Ausreißer mit besonders hoher 

Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 % festgesetzt (Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 

ARegV). Ausreißer mit einer Effizienz unter 60 % erhielten einen Mindesteffizienz-. ' 

wert von 60 % (§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV). 

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreißer, wenn er 

für einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde 

(Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen Unternehmen aus 

dem .Datensatz entfernt werden, die - bei Gültigkeit des ermittelten Effizienzver-

gleichsmodells - für mindestens die Hälfte der Unternehmen im Datensatz den Ef-

fizienzmaßstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, dass ein ein-

zelner Netzbetreiber keinen unnatürlich großen Einfluss auf die Effizienz eines an-

deren Netzbetreibers hat (Domina11zanalyse). Die Netzbetreiber, die den kritischen 

Wert nach Anlage 3 Nr. 5. Zu§ 12 ARegV überschreiten, werden aus dem Daten-

satz entfernt. Ergänzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. 

Dabei waren diejenigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizi-

enzwerte den oberen Quartilswert um mehr als den 1 ,5-fachen Quartilsabstand 

übersteigen. Der Quartilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentra-

len 50 % eines Datensatzes (Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). 

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspa-

rameter wurden 4 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer identifiziert. Bei der 

Effizienzwertanalyse unter· Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandspara-

·meter wurden 5 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer identifiziert. 

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er 

die Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst 

(Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden 
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statistische Tests durchgeführt, mit denen ein numerischer Wert für den Einfluss 

ermittelt wurde. Liegt der ermittelte Wert über einem methodisch angemessenen 

kritischen Wert, so ist der Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testver-

fahren kamen Cooks distance, DFBE-TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste 

Regression in Frage (Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Es wurden 10 Unternehmen 

unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 11 Unternehmen 

unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter . als Ausreißer 

identifiziert. Die im Rahmen der Konsultation vorgeschlagenen Verfahren zur Be-

stimmung von Ausreißern, deren Anwendung sich nicht direkt aus Anlage 3 Nr. 5 

zu§ 12 ARegV ergibt, kamen nicht zur Anwendung. Die Anwendung dieser Metho-

den wurde aufgrund der Anmerkungen im Konsultationsverfahren untersucht. Im 

Ergebnis hielten diese Methoden insbesondere der Anforderung, dem aktuellen 

Stand der Wissenschaft zu entsprechen, nicht Stand. 

Die in der Anreizregulierungsverordnung vorgegebenen Methoden bergen laut Bun-

desgerichtshof das Risiko, dass Netzbetreiber nicht allein aufgrund ihrer unterneh-

merischen Leistung als effizient eingestuft werden, sondern vielmehr aufgrund ihrer 

besonderen Netzstruktur (vgl. BGH, Beschl. v. 20.12.2022, EnVR 45/21, Rn. 27 ff.). 

Insofern die Ausreißeranalyse solch strukturelle Unterschiede, beispielsweise Netz-

betreiber ohne Konzessionsgebiet, nicht bereits ausschließt, ist eine besondere 

Prüfung vorzunehmen. In der DEA wurden drei von fünf Netzbetreibern ohne Kon-

zessionsgebiet als Ausreißer identifiziert. Diese bilden daher für die übrigen Netz-

betreiber keinen Effizienzmaßstab. Ein Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet liegt 

in der DEA nicht auf der Effizienzgrenze. Ein Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet 

stellt ein Peer-Unternehmen dar und bildet damit die Effizienzgrenze in einer Di-

mension. Die Bundesnetzagentur hat den Einfluss dieses Netzbetreibers umfas-

send untersucht. Der Einfluss liegt nicht um ein Vielfaches über dem durchschnittli-

chen Einfluss und der relative Abstand zu den weiteren Netzbetreibern, welche 

diese Dimension ebenfalls belegen, ist vergleichsweise gering. Die Bundesnetza-

gentur sieht daher nicht nur keine strukturelle Bevorzugung der Netzbetreiber ohne 

Konzessionsgebiet im Rahmen der DEA, sondern auch keine Benachteiligung der 

übrigen Verteilernetzbetreiber. Im Rahmen der SFA wurden alle Netzbetreiber ohne 
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Konzessionsgebiet als Ausreißer identifiziert und haben daher keinen Einfluss auf 

die Effizienzgrenze. · 

Weitere Gruppen von Netzbetreibern mit strukturellen Besonderheiten wurden nicht 

identifiziert. 

Die Ergebnisse der Ausreißeranalyse werden in Anlage 4 dargestellt. 

3.3.2.5 Gutachten 

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer einge-

henden Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber wird auf das im Inter-

net als Anlage 4 veröffentlichte Gutachten des Gutachterkonsortiums Swiss Econo-

mics SE AG, SUMICSID Group SPRL und des IAEW verwiesen (http://www.bun-

desnetzagentur.de, unter den Menüpunkten: ► Elektrizität und Gas ► Netzentgelte 

► Stromnetzbetreiber ► Effizienzvergleich VNB. Die Beschlusskammer macht sich 

die Inhalte des Gutachtens vollständig zu Eigen. Das Gutachten ist Bestandteil die-

ses Beschlusses. 

3.3.2.6 Individuelle Anpassung des Effizienzwertes im Rah-

men der Neubescheidung 

Der Effizienzvergleich wurde mit der Veröffentlichung des Berichts vom 30.04.2024 

abgeschlossen. Nachträglich hat sich bei einem dritten Netzbetreiber eine signifi-

kante Veränderung der Kostendaten ergeben. Die Bundesnetzagentur hat nach Mit-

teilung dieser Veränderung die Auswirkungen auf den Effizienzvergleich an sich als 

auch auf die individuellen Effizienzwerte aller weiteren Netzbetreiqer geprüft. 

Die Korrektur der Kostendaten des betroffenen dritten Netzbetreibers hat keine Aus-

wirkungen auf die Güte und Stabilität des Effizienzvergleichsmodells. Die Analyse 

der Bundesnetzagentur hat gezeigt, dass die veränderte Datengrundlage keinen 

Einfluss auf die Modellwahl bzw. -bewertung hat. Gleichwohl hat die Veränderung 

des betroffenen Netzbetreibers direkten Einfluss auf weitere Netzbetreiber. 
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Mit dem korrigierten Wert des betroffenen Netzbetreibers hat die Bundesnetzagen-

tur - unter Beibehaltung des bisherigen Effizienzvergleichsmodells - die Effizienz-

werte neu ermittelt. Die Neuberechnung diente der Überprüfung, ob es ermessens-

gerecht ist, ·das bisherige Ergebnis des Effizienzvergleichs fortbestehen zu lassen. 

Die Bundesnetzagentur kommt nach Prüfung der potentiellen Auswirkungen zu dem. 

Ergebnis dass der Effizienzvergleich in der Fassung der Veröffentlichung des Be-
1 

richts vom 30.04.2024 weiterhin Bestand hat. 

Nach § 21 a EnWG sind die Effizienzvorgaben so zu gestalten, dass der betroffene 

Netzbetreiber die Vorgaben unter Nutzung der ihm möglichen und zumutbaren 

Maßnahmen erreichen und übertreffen kann. Durch die relevante Änderung der 

. Kostendaten eines dritten Netzbetreibers und der damit verbundenen Auswirkun-

gen auf den Effizienzwert des Netzbetreibers sieht die Beschlusskammer die Er-

reichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorgaben mittels möglicher und zu-

mutbarer Maßnahmen im vorliegenden Fall als zumindest erschwert an. 

Dem Interesse an einer rechtzeitigen Regulierungsentscheidung und einem für alle 

Beteiligten gleichermaßen geltenden Regulierungsrahmen kann nach der Recht-

sprechung ein erhebliches Gewicht beigemessen werden (BGH, Beschl. v. 

20.12.2022, EnVR 45/21 ). Es besteht ein erhebliches Interesse an einer Festlegung 

der Erlösobergrenzen zu Beginn der Regulierungsperiode. Eine Neuberechnung 

des gesamten Effizienzvergleichs würde diesem Interesse entgegenstehen. 

Die Beschlusskammer hat ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, dass sie den Ge-

samt-Effizienzvergleich weiterhin anwendet und nur in begründeten Fällen eine An-

passung des individuellen Effizienzwertes vornimmt. Der Effizienzvergleich ist ein 

unselbständiges Teilverfahren bei der Festlegung der Erlösobergrenzen. Die Be-

stimmung der: individuellen Erlösobergrenzen der einzelnen Netzbetreiber ist erst 

. der letzte Schritt in einem gestuften Regulierungsverfahren mit zahlreichen Zwi-

schenschritten, die nicht nur die Verhältnisse des jeweiligen Netzbetreibers zum 

Gegenstand haben, sondern insbesondere beim Effizienzvergleich einen Abgleich 

der Daten aller Netzbetreiber erfordern (BGH, Beschluss vom 20.10.2022, EnVR 

45/21, Rn. 17). Das ist aber nur möglich, wenn sichergestellt ist, dass zu bestimmten 
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Stichtagen alle erforderlichen Daten vorliegen. Dementsprechend hat auch der Bun-

desgerichtshof entschieden, dass im Interesse der Einheitlichkeit der Datengrund-

lage an Angaben grundsätzlich festhalten werden kann, da es mit dem methodi-

schen Ansatz des Effizienzvergleichsverfahrens nicht vereinbar wäre, wenn ein 

Netzbetreiber die von ihm eingegebene·n Daten nach Durchführung des Effizienz-

vergleichs ohne weiteres korrigieren könnte (BGH, Beschl. v. 21.01.2014, EnVR 

12/12). Die Entscheidung betrifft zwar einen Fehler der Netzbetreiber. Aber auch 

insgesamt bestätigt die Rechtsprechung, dass eine vollständige Fehlerfreiheit der 

Datengrundlage des Effizienzvergleichs und der sich aus ihm 'ergebenden Effizienz-

vorgaben der Netzbetreiber schon systembedingt nicht zu erreichen sei (OLG Düs­

seldorf, Beschl. v. 12.05.2022, 5 Kart 6/21 (V), Rn. 73). Die Bundesnetzagentur 

kann nach der Rechtsprechung (BGH, Beschl. v. 26.09.2023 - EnVR 44/22) einen 

Stichtag für Datenkorrekturen setzen und danach erfolgte Berichtigungen grund-

sätzlich nicht berücksichtigen. Ein solcher Stichtag ist erforderlich, um i_n einem noch 

vertretbaren Zeitfenster eine valide, dann aber auch feststehende Datengrundlage 

für die Durchführung des Effizienzvergleichs zu erlangen. Der relevante Stichtag ist 

der 11.10.2023 (Stichtag des finalen Datensatzes 10.11.2023, vgl. Gutachten S. 65 

f.). Dies ist der maßgebliche Zeitpunkt der Behördenentscheidung über den Ge-

samt-Effizienzvergleich. Danach erfolgte Änderungen sind nicht mehr in den Ge-

samt-Effizienzvergleich eingeflossen. 

Dem steht nicht entgegen, dass individuelle Effizienzwerte von Netzbetreibern ab-

geändert werden können. Hätte die nachträgliche Änderung einzelner in die Daten-

basis eingeflossener Werte in jedem Fall eine erneute Durchführung der einzelnen 

Schritte zur Folge, so würde jede Einzelentscheidung einen erheblichen Aufwand 

mit sich bringen. Für denjenigen Netzbetreiber, dessen Ausgangswerte aufgrund 

besonderer Umstände zu korrigieren sind, greift diese.Erwägung nicht. Für ihn kann 

nach der Rechtsprechung der Effizienzwert auf der Grundlage der für alle Netzbe-

treiber herangezogenen Datenbasis erneut zu berechnen sein. Für diejenigen Netz-

betreiber, die in der Folge der individuellen nachträglichen Änderung der Ausgangs-

werte des betroffenen dritten Netzbetreibers veränderte Effizienzvorgaben erhalten 
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könnten, steht die individuelle Anpassung ebenfalls im Ermessen der Beschluss- . 

kammer. 

Die Beschlusskammer hat die Vorgaben der Rechtsprechung zum eingeräumten 

Regulierungsermessen mit Bezug auf den vorliegenden Fall gewürdigt. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann ein Netzbetreiber einen 

Anspruch auf Aufhebung einer bestandskräftigen Entscheidung haben, wenn die 

Aufrechterhaltung eines bestandskräftigen Verwaltungsaktes schlechthin unerträg-

lich sei. Vor dem Hintergrund, dass der Effizienzvergleich ein Aspekt ist, der gemäß 

§ 1 Abs. 1 EnWG eine u.a. möglichst preisgünstige, verbraucherfreundliche und ef-

fiziente leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität bezwe-

cken soll, wurden auch die Auswirkungen auf die Netznutzer betrachtet. Das Ver-

trauen der Netznutzer in die Bestandskraft des Bescheids kann in einem solchen 

Fall hinter den berechtigten Interessen des Netzbetreibers zurücktreten. Für den 

Netzbetreiber war die fälschlicherweise .erfolgte Einstufung als Peer-Unternehmen 

nicht erkennbar. 

In diesem Fall ist eine Anpassung des Effizienzwertes aufgrund der Höhe der wirt-

schaftlichen Auswirkungen sachgerecht. Es handelt sich um ~ine Veränderung des 

individuellen Effizienzwertes um 0,28 Prozentpunkte. Maßgebliche Kriterien der Er-

messensausübung sind insbesondere die Vorgaben in § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG hin-

sichtlich der Kosten einer Betriebsführung, die denen eines effizienten und struktu-

rell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, unter Berücksichtigung 

von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und einer angemessenen, 

wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals. 

Die Datengrundlage ist für den Effizienzvergleich in der Gesamtheit weiterhin taug-

lich für die Durchführung des Verfahrens. Auch das Effizienzvergleichsmodell ist 

nicht in Frage gestellt. Nach Einschätzung der-Beschlusskammer ist die hier vorlie-

gende Abweichung von mehr als 0, 1 Prozentpunkten jedoch nicht mehr von metho-

denimmanenten Ungenauigkeiten sowie den Sicherheitsmechanismen in der 

ARegV (insbesondere Bestabrechnung nach § 12 Abs. 3 ARegV, Möglichkeit der 

Berücksichtigung von Besonderheiten der Versorgungsaufgabe nach § .15 Abs. 2 
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ARegV sowie der Festlegung abweichender Effizienzvorgaben nach § 16 Abs. 2 

ARegV) erfasst (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 12.05.2022, Vl-5 Kart 6/21 (V), Rn. 

73). Wirtschaftlich handelt es sich um eine Auswirkung, die über eine Bagatellab-

weichung hinausgeht. Diese Auswirkung war für den Netzbetreiber nicht erkennbar. 

Relevant für die vorliegende Ermessensentscheidung ist zudem die zeitliche Kom-

ponente: Die Anpassung des individuellen Effizienzwerts und damit der Effizienz-

vorgaben kann noch relativ früh in der laufenden Regulierungsperiode erfolgen. Mit 

Veröffentlichung vom 20.11.2024 hat die Beschlusskammer eine fehlerhafte Daten-

meldung im Effizienzvergleich angezeigt und das weitere geplante Vorgehen be-

schrieben. Die Netzbetreiber, deren Verfahren von Amts wegen aufgegriffen wer-

den, wurden mit E-Mail vom 20.11.2024 individuell informiert. Die Netzbetreiber hat-

ten damit bereits im ersten Jahr der Regulierungsperiode Kenntnis vom beabsich-

tigten Vorgehen. Im ersten Jahr der Regulierungsperiode wurde auch erstmals über 

die Festlegung der Erlösobergrenze entschieden. Der Effizienzvergleich wurde mit 

Veröffentlichung des Berichts vom 30.04.2024 ebenfalls im ersten Jahr der vierten 

Regulierungsperiode abgeschlossen. Dieser enge zeitliche Zusammenhang und die 

frühzeitige Bereinigung zu Beginn der Regulierungsperiode rechtfertigen in diesem 

Fall eine individuelle Anpassung. Auf die Verfahren wie beispielsweise die Geneh-

migung der Regulierungskontosalden für die Jahre der vierten Regulierungsperiode_ 

hat die Anpassung noch keine Auswirkungen. Die Anträge sind erst zum 31.12.2025 

zu stellen. Anders könnte die Entscheidung ausfallen, wenn ein langer zeitlicher 

Versatz zwischen Beginn der Regulierungsperiode bzw. erstmaliger Festlegung der 

Erlösobergrenze und der möglichen Neufestlegung liegt. Dann wäre auch das Inte-

resse der Netznutzer an dem Festhalten an der bestandskräftigen Entscheidung 

höher zu gewichten. 

Die individuelle Anpassung führt im System des Effizienzvergleichs nicht zu Verfah-

rensverzögerungen und weiteren Verfahrensrisiken. Das Festhalten an der Einheit-

lichkeit der Datengrundlage für den Gesamt-Effizienzvergleich lässt diesen gerade 

unberührt. Dies dient dem überwiegenden Interesse an einer zügigen Festlegung 

der Erlösobergrenze bzw. dem Interesse an der Rechtssicherheit der bestandskräf-
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tigen Festle~ungen. Maßgeblich für die Entscheidung der Schwelle von 0,1 Pro-

zentpunkten sind neben der relativ geringen wirtschaftlichen Relevanz der übrigen 

Fälle, der fortgeschrittene Verfahrensstand der EGG-Festlegungen sowie die Sta-

bilität des Effizienzvergleichs insgesamt. Die Anpassung nur der individuellen Effi-

zienzvorgaben bei positiven Abweichungen um mindestens 0, 1 Prozentpunkt füh­

ren zu einer im Zeitablauf vertretbaren Anpassung der bestehenden Festlegungen. 

Daher gewährt die Beschlusskammer einen Aufschlag auf den nach §§ 12 bis 15 

ARegV ermittelten Effizienzwert unter Berücksichtigung der angepassten Kosten-

daten des dritten Netzbetreibers. 

3.3.3 Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der§§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus 

der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 

ARegV grundsätzlich möglich. 

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers 

ist als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV). Die für den Netzbetrei-

ber in den durchgeführten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienz-. 

werte nach individueller Anpassung ergeben sich aus Anlage 5. 

3.4 Ermittlung der nicht abgebauten beeinflussbaren 

Kostenanteile nach§ 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen in der vierten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) 

gleichmäßig abzubauenden beeinflussbaren Kostenanteile (KA b,t) des Netzbetrei-

bers, deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV). 
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3.4.1 Beeinflussbare Kostenanteile im jeweiligen Kaien- · 

derjahr der Regulierungsperiode (KA b,t) 

Die KA b,t des Netzbetreibers ergeben sich gemäß§ 11 Abs. 4 S. 1 ARegV aus den 

Gesamt_kosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

des Ausgangsniveaus (KA dnb,o), nach Abzug des Kapitalkostenabzugs des jeweili-

gen Kalenderjahrs der Regulierungsperiode (KKAb t) und nach Abzug der vorüber­

gehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile des jeweiligen Kalenderjahrs der Re-

gulierungsperiode (KA vnb,t). Somit gilt: 

KA b,t =GK - KA dnb,O - KKAb t - KA vnb,t 

Die Höhe der beeinflussbaren Kostenanteile ist Anlage 1 zu entnehmen. 

3.4.2 Individuelle Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen; dass die beeinflussbaren Kostenanteile · 

(KA b,t) unter Anwendung eines Verteilungsfaktors {V t) rechnerisch innerhalb einer 

Regulierungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die vierte Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten 

Ineffizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Re-

gulierungsperiode dauert gemäß§ 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau 

der ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperi-

ode innerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfak-

tor (V t) von 0,2 * t. 

J'ahr t V, 
2024 1 0,2 . 
2025 2 0,4 
2026 3 0,6 
2027 4 0,8 
2028 5 1,0 
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Der Abbau der Ineffizienzen wird mit der jährlich festgelegten Erlösobergrenze zum 

01.01. eines Kalenderjahres berücksichtigt. Zum Verteilungsfaktor in Höhe von 1/5 

im ersten Jahr der Regulierungsperiode ist in jedem folgenden Jahr der Regulie-

rungsperiode jeweils 1/5 hinzu zu addieren (BR-Drs. 417/97 vom 15.06.2007, 

S. 60f.; zur Rechtmäßigkeit dieser Methodik OLG Düsseldorf, Beschl. v. 

14.09.2016, Vl-3 Kart 175/14, S. 34ff.). 

3.5 Effizienzbonus nach§ 12a ARegV 

Nach § 12a ARegV ermittelt die Regulierungsbehörde für im Effizienzvergleich als 

effizient ausgewiesene Netzbetreiber einen Aufschlag auf die Erlösobergrenze 

(sog. Effizienzbonus) auf Grundlage der im Rahmen der Effizienzwertermittlung be-

reits durchgeführten Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 S. 9 zur ARegV. 

Der Netzbetreiber wurde im ursprünglichen Gesamt-Effizienzvergleich nicht als ef-

fizient ausgewiesen. Ein Effizienzbonus kommt nicht in Betracht. 

3.6 Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß§ 8 ARegV ergibt sich der Werf. für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin-

. dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze 

gilt, verwendet (VPI 1). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2021. Der VPI für das Jahr 2021 

beträgt nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes 103, 1 (bei Normierung 

auf das Jahr 2020) und für das Jahr 2022 110,2 (bei Normierung auf das Jahr 2020) 

(abrufbar im Internet unter: https://www.genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001 ). Entsprechend dem Term VPI 1 / VPI o der in Anlage 1 zu § 7 . 

ARegV aufgeführten Regulier:ungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2022 zum VPI für das Jahr 2021 für das erste Jahr der vierten Regulierungsperiode 

(2024) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0689. 
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Jahr VPI 
2023 103,1 
2024 110,2 
2025 117,8 
2026 125,9 
2027 134,6 
2028 143,8 

Für die Folgejahre der vierten Regulierungsperiode (2025 bis 2028) hat die Be-

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI .des Jahres 2022 

(6,89 %) gegenüber 2021 (103,1) fortgeschrieben, da zum Zeitpunkt der Beschluss-

fassung noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2023 bis 

2026 vorliegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zwec.kmäßig, da 

der Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau-

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver-

pflichtet ist und so vorab eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zukünftigen 

Entwicklung des VPI etfolgen kann. Das Vorgehen entspricht im Übrigen auch der 

ständigen Praxis der Beschlusskammer der vergangenen Regulierungsperioden. 

Es wurden somit folgende VPI-Werte -zu Grunde gelegt: 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr- d. h. die 

relative. prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2021 - sind in nachstehender Tabelle dargestellt: 

Jahr VPI t / VPI o
2024 1,0689
2025 1,1426

1,22112026 
2027 1,3055

1,39572028 · 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bei der Festlegung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen der Jahre 2024 bis 2028 berücksichtigt. 
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3.7 Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 

ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro-

duktivitätsfaktor (PF t), 

Gemäß§ 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirt-

sc~aftlichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstands-

preisentwicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

Die Beschlusskammer 4 hat am 20.12.2024 unter dem Aktenzeichen BK4-24-028 

für Elektrizitätsversorgungsnetze für die vierte Regulierungsperiode einen generel-

len sektoralen Produktivitätsfaktor festgelegt, welcher Bestandteil der Regulierungs-

formel ist. Die Beschlusskammer 8 berücksichtigt diesen generellen sektoralen Pro-

duktivitätsfaktor. 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF t als der generelle sektorale Produk-

tivitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des 

generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulie-

rungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. 

Die Veränderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t 

der jeweiligen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulie-

rungsperiode (PF t) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t = (1 + 0,0086) t - 1 

Kapitalkostenaufschlag nach§ 10a ARegV 3.8 

Der Netzbetreiber kann gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1, 2. Alt. ARegV die Anpassung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Kapitalkostenaufschlags nach 

§ 10a ARegV beantragen. Diesbezüglich ergeht ein gesonderter Beschluss. 
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3.9 Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind gemäß § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge· vor-

zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder der Netz- · 

leistungsfähigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q t). Diesbezüglich ergeht 

ein gesonderter Beschluss. 

3.10 Volatile Kosten Verlustenergie (VK 1) 

Die Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV zur Berücksichtigung von 

Verlustenergiekosten in der vierten Regulierungsperiode erfolgte mit dem Be-

schluss BK8-22/003-A. 

3.11 Zu- und Abschläge aus dem Regulierungskonto 
nach§ 5 Abs. 3 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 5 Abs. 3 

ARegV Zu- oder Abschläge aus dem Regulierungskonto vorzunehmen. Diesbezüg­

lich ergeht ein gesonderter Beschluss. 

4. Mögliche Anpassung · der verwendeten 
Eig~nkapitalzinssätze 

Die Beschlusskammer hat bei der Bestimmung der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung im Rahmen der Ermittlung des Ausgangsniveaus die 

Zinssätze für Alt- und Neuanlagen zugrunde gelegt, die in dem Beschluss BK4-21-

055 der Beschlusskammer 4 vom 12.10.2021 festgelegt worden sind. Gegen den 
. . 

Beschluss BK4-21-055 haben zahlreiche Netzbetreiber Beschwerde eingelegt. 

Die Unter Tenorziffer 3 tenorierte Regelung zur Anpassung dieses Beschlusses zur 

Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die vierte 

Regulierungsperiode hinsichtlich der verwendeten Eigenkapitalzinssätze für Alt-

und Neuanlagen, dient der Vermeidung von Beschwerdeverfahren, die unter dem 

Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie nicht sinnvoll . sind. Ein Netzbetreiber soll 

sich nicht veranlasst sehen, gegen den vorliegenden Beschluss rechtswahrend 
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Beschwerde einzulegen, nur um sich so die Möglichkeit zu erhalten, von dem 

Ausgang des Beschwerdeverfahrens gegen den Beschluss BK4-21-055 auch in 

diesem Verfahren zur Festlegung der Erlösobergrenzen zu profitieren. Die 

Beschlusskammer möchte mit der in Rede stehenden Regelung somit vermeiden, 

dass dieser Beschluss von Netzbetreibern allein deshalb mit einer Beschwerde 

angegriffen und so einem gerichtlichen Verfahren . zugeführt wird, um 

gegebenenfalls höhere als im ursprünglichen Beschluss BK4-21-055 festgelegte 

Eigenkapitalzinssätze zur Grundlage dieses Beschlusses zu machen. Gleichzeitig 

wird für den Fall, . dass der Netzbetreiber diesen Beschluss nicht nur wegen der 

verwendeten Eigenkapitalzinssätze, sondern. auch wegen anderer 

Beschwerdepunkte angreift, sichergestellt, dass über die insoweit eingelegte 

Beschwerde entschieden werden kann und das Abwarten einer abschließenden 

gerichtlichen Entscheidung und einer eventuellen Neufestlegung zu den mit 

Beschluss BK4-21-055 festgelegten Eigenkapitalzinssätzen nicht erforderlich ist. 

Dabei soll der Netzbetreiber durch die unter Tenor Ziffer 3 getroffene Regelung so 

gestellt werden, wie er stünde, wenn er diesen Beschluss zur Festlegung der 

Erlösobergrenzen mit einer · Beschwerde angegriffen, dabei die Anwendung 

rechtswidriger Eigenkapitalzinssätze für Alt- und Neuanlagen gerügt hätte und es 

zu einer Neufestlegung der Eigenkapitalzinssätze kommt. Der Netzbetreiber soll 

insoweit weder besser noch schlechter gestellt werden. Dies bedeutet, dass der 

· Netzbetreiber im Falle eines ihm günstigen Ausgang des Verfahrens gegen den 

Beschluss BK4-21-055 auch von höheren Zinssätzen in dieser Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen profitieren soll. Dies bedeutet aber gleichzeitig 

auch, dass die Beschlusskammer- schon im Interesse der Netznutzer- sicherstellt, 

dass im Falle eines für den Netzbetreiber ungünstigen Ausgangs seines 

Beschwerdeverfahrens gegen die Festlegung BK4-21-055 etwaige die 

Erlösobergrenze reduzierende Effekte berücksichtigt werden. Deshalb ist die 

Regelung so ausgestaltet, dass eine Anpassung sowohl erlösobergrenzenerhöhend 

als auch -senkend vorgenommen wird. 

Bei ihrer Entscheidung, die Regelung des Tenors Ziffer 3 in den Beschluss 

aufzunehmen, hat die Beschlusskammer insbesondere berücksichtigt, dass diese 
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Aufnahme der. Regelung mit dem ausdrücklichen Einverständnis des Netzbe-

treibers geschehen ist. Dieser hat sich im Anhörungsverfahren nach 

ausdrücklichem Hinweis für die Aufnahme der Regelung ausgesprochen. 

5. Mögliche Anpassung des verwendeten generellen 

sektoralen Produktivitätsfaktors 

Die Beschlusskammer . hat bei der Bestimmung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze den unter dem Aktenzeichen BK4-24-028 festgelegten generellen 

. sektoralen Produktivitätsfaktor zugrunde gelegt (vgl. Abschnitt 3.7). Gegen den 

Beschluss BK4-24-028 der Beschlusskammer 4 kann zum Zeitpunkt des Erlasses 

des vorliegenden Beschlusses noch fristwahrend Beschwerde durch den 

Netzbetreiber eingelegt werden. 

Die Beschlusskammer trifft mit Tenorziffer 4 hinsichtlich des verwendeten 

generellen sektoralen Produktivitätsfaktors eine Regelung zur Anpassung der 

Erlösobergrenzen für die vierte Regulierungsperiode. Dies erfolgt mit dem Ziel, 

Beschwerdeverfahren zu vermeiden, die unter dem Gesichtspunkt der 

Verfahrensökonomie nicht sinnvoll sind. Die zur Begründung der Regelurm zum EK-

. Zins gemachten Ausführungen gelten entsprechend. 

6. Rückwirkende Festlegung der kalenderjährlichen Er-
lösobergrenzen 

Die rückwirkende Festlegung der Erlösobergrenzen nach dem 31 .12.2023 ist zuläs-

sig. Sie verstößt insbesondere nicht gegen das in§ 21 a Abs. 1 S. 5 EnWG statuierte 

Gebot der Erreichbarkeit der Effizienzvorgabe. Die Effizienzvorgaben sollen - ana-

log einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen - eine kontinuierliche Kosten-

optimierung auslösen. Mithin kann und wird der Abbau von Ineffizienzen vor oder 

nach dem Beginn des jeweiligen Kalenderjahres einer Regulierungsperiode erfol-

gen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.09.2016, Vl-3 Kart 175/14 M, Rn. 121 f.) . . 

Der Netzbetreiber war rechtzeitig zur Preisbildung über alle für die Festlegung der 

Erlösobergrenze wesentlichen Elemente informiert. Insbesondere lag das Ergebnis 
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der Kostenprüfung vor. Auf dieser Basis war der Netzbetreiber bereits Ende 2023 

in der Lage, die Erlösobergrenze des Jahres 2024 zu ermitteln. 

Die Systematik der ARegV sieht einen erlösobergrenzenfreien Zeitraum nicht vor. 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen für die vierte Regulierungsperiode hätte da-

nach grundsätzlich im Jahr 2023 erfolgen sollen. Gleichwohl ist eine rückwirkende 

Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 1 0 der Richtlinie 2009/73/EG sind die Re-

gulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertragungs- und Verteilungstarife 

festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu 

entscheiden, falls sich die f=estlegung der Tarife verzögert. Wenn aber vorläufige 

Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der Erlösobergrenze für ein Ka-

lenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende endgültige Festlegung von 

Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14.09.2016, Vl-3 

Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff.). Dies gilt in jedem Fall, wenn alle erforderlichen Preis-

bildungsgrundlagen vorliegen und der Unterschied zwischen der möglichen vorläu-

figen Anordnung und der endgültigen Festlegung der Erlösobergrenzen nur wenige 

Wochen beträgt. 

Rein vorsorglich nimmtdie Beschlusskammer hilfsweise folgende Ermessenserwä-

gungen in Be~ug auf die rückwirkende Festlegung der Erlösobergrenzen in diesem 

konkreten Einzelfall vor. Im Rahmen des ihr zustehenden Regulierungsermessens 

hat sich die Beschlusskammer entschieden, von einer vorläufigen Festlegung von 

Erlösobergrenzen nach§ 72 EnWG abzusehen und die Erlöso_bergrenzen rückwir­

kend zum 01.01.2024 festzulegen. 

Bei der Entscheidung hat die Beschlusskammer neben dem in § 72 _EnWG ange-

legten bzw. sich aus der rückwirkenden Bescheidung ergebenden Zweck einer Vor-

gabe von Erlösobergrenzen auch das Interesse des Netzbetreibers an Rechtssi-

cherheit und an einer n_ach § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG angemessenen, wettbewerbs-: 

fähigen und risikoangepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals sowie das In-

teresse der Netznutzer an den. in § 1 Abs. 1 EnWG genannten Aspekten einer si-

cheren, preisgünstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allge-

meinheit mit Elektrizität berücksichtigt. 
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Eine vorläufige Festlegung von Erlösobergrenzen nach § 72 EnWG war aus Sicht 

der Beschlusskammer nicht zweckdienlich für das Verfahren zur Festlegung der ka-

lenderjährlichen Erlösobergrenzen sowie die Vereinnahmung von Netzentgelten. In 

die Abwägung ist auch eingeflossen, dass die zeitliche Verzögerung nicht gravie-

rend war und dem Netzbetreiber rechtzeitig seine Vorgaben für die vierte Regulie-

. rungsperiode bekannt waren. Die vorläufige Anordnung wäre somit ein reiner For-

malismus gewesen. 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung der Erlösobergrenze für das Jahr 2024 als ermessensfehlerfrei. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest-

legung von Erlösobergrenzen ab Beginn der vierten Regulierungsperiode. Die ge-

gen die rückwirkende Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes 

hat die Beschlusskammer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewer-

tet. 

Die Entscheidung, die E·rlösobergrenze für das Jahr 2024 rückwirkend festzulegen, 

ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, entsprechend den 

Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die gesamte Dauer einer 

Regulierungsperiode Erlösobergrenzen festzulegen. Die rückwirkende Festlegung 

ist hierzu geeignet, insbesondere werden dadurch rückwirkende Effizienzvorgaben 

ermöglicht. Sie ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes Mittel nicht 

zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen: Das Inte-

resse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weiteren Vor-

gaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Beschlµss-

kammer_hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preisgünstigen 

und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität 

zurückstehen. Etwaige Abweichungen können ohne weiteres über das Regulie-

rungskonto nach § 5 ARegV ·abgewickelt werden und wirken somit faktisch erst zu 

einem späteren Zeitpunkt. 
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III. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

IV. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 6, die Anlage Aufwandsparameter sowie weitere in diesen An-

lagen in Bezug genommene Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be-

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 404 7 4 Düsseldorf) 

einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit .der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG}. 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 

Henn 

Beisitzer 

Krank 
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Anlage 1 inetz GmbH Az. BK8-21-01893-1002#2 

RegulierungsdatenNetzbetretberttaten 
Net.zbMreibeir: hellGmbH 

BNR: 100011!03 

NNR: 1 

MaStR•Nr.: SNB91131363i144n 

Verlalwen; Regelverfalwn 

Etrh:fenzwoiC 9-$,27~ 

O.;i,, hjoh,: 2021 

GenereJlerVerbraucherpreis• sektoraler 1 • kumulierterg~amtinde>c naeh ProdukUvllätsfaktor VertelungsfaktorJahr . §8ARegV nach § 9 ARegV II · Vd[VPIJ (PFJ 

2023 103.1 

0 ,00862024 110,2 .. 
117.8 0 .01732025 o.• 

0.42026 125.0 0.0260 
134,6 0.0348 0,22027 

0,04372028 143,9 0.0 

Oauelhoft nicht Vorübergehend 
E~ösobergrenze beeinflussbare nicht beelnffussbareJahr nach § 4 ARegV Kostenantelle nacn Kostenanteile nach 

§ 11 Abs. 2 ARegV § 11 Abs. 3 ARegV 

E01• KA...., +(KA,,,._, 
2024 $ 1, 13'- 140{ 17.300,40$( 30.015 .315 ( 

202S !2.441.035 f 17.385.50$€ 30251.6·53€ 

202e 63,336.674 € 17.385.SOSf 20.905.,79 € 

2027 55. 160.55-8 € 17.386.60$ € 2Q441.tt7 E 

2028 !.$.630.62'2 € 17.385.50$€ 29.026.761 € 

Berechnung derkalenderjährllchen Erlösobergrenzan der 4. RegullerungsperlOde {Übersicht) 

Nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

+(1-V,l'KA•.• 
1.2 10.000{ 

901.164 ( 

693.903( 

29Z.343f 

Of 

Effizlenz-Bonus 
nach § 12a ARegv 

••••• 

Ko&tonantolto .au& 
dem Verbmucher-
prelsgesamUndex 
nach§ 8ARe9V 

"[VPl,NPlo 

Kostenanteile aus K;11ptt.31koste.n-dem generellen aufschlag nach Qualitätselement 
sektoralen § 4 Abs. 4Nr. 1. nach § 4 Abs.5. 

Produkllvltälsfaktor § 10aARegV § 19Abs. 1 ARegV 
noch § 0 ARogV 

•PF1) +a, 
•• 

OE Of 

OE 0f 

OE 0€ 

OE OE 

Volatile 
Kostenanteile nacil 
§ 11Abs. 5 ARegV 

•• 
OE 

0€ 

OE 

Zu• und Abschläge 
für die Auflösul'lg 
des Regulierungs• 
tonlos nach§ 4 

Abs. 4 Nr. 1a, § 5 
. Abs. 3 ARegV 

•• 
OE 
OE 
OE 

OE 

Nicht zumutbare 
Härte nach § 4 Abs. 

4 Nr.2ARegV 

•■••• 

Sonstiges 
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S.rec;hnung dor halondorJiifwllc;hen Erlhobergn.nffn {fftolll.r1)OH•Wlche O rvndl•y• I...__A_u_• 9_•_ns_•_•_.._ 1' _ __,I ._I____._ ••_.____.I 1...I ____._••_.____.I LI____._._2'___~1 LI____._._"___~I LI_ ___._.._•---~ 1 

~ 
§OAbt. 1 AR~V Br.ltf_.., 

§§ 12·15ARtQV ,\fllllW','fndend«Ellirlef'.-1 

GtlaAR-oV ...~~~-1 

ls•AAoov 
§11Al><.2Nlt;V Oaitthlftnicht booillbiblroKmkwwllalo .,._ 

1 

SimmeKO$t,en •"""• Er&e 

Satt 1, Nt. l G~lleAbnW!le-tm \l'-;~pßleh!en 

Sett. t .N,. 2 Kouw,s,IMsabo.twl 

Sell. 1,Nt. 3 Bdriebsslevorn 

S.1% 1 , Nr. ◄ Elbderlkho lnM'9"JCA~~~IOINolz.ebenen 

S.1%1,N, , $ 
Ndltfkfmg \O'IWoth$olrlcl'lletn NCh§ 10A~ ISy,St.bV unddot N,chrOsllnO YOI 
A~MEruugunoY01"1Storn-.it~t11Etiet90"ll,ll'ld11141(f8!l•W6~~ 
uONlßS 12spSl<tbV 

S.1%1,Nt.6 

V~titl~b~int!WI uch § ·l1ARt9V, IO'ftil sienlchl n1dMl-:os.1enllkh§ 
11AM. 1.dM§t171!M17Ct,dü§l2':>A,.,_. l S,3Nt, 70d9'clt$Fl~l!Jueg$9111fll 
n111:h§SWindSeeG~en uid &o,,,,eit&1elM\lnflelld6tO~nechMchod'(ltvt 
_.-.,.WMetnd„R"9',l;e,n"'0~~~,-4&.C~Ntht 
~wo,otnlM 

:S.tz.t,Nr. o. ~clesAIIJ::US>5-beOi,gsll«.hf2'~""" 2•Al't9'ilv 

S..tz.1, Nt. 7 

S.1.t1, Nr. e 

MtMr.os:1„tur<SeErrkhM'IQ,donBwleb lw.ddle,l,ndonmg wn Er~ nech§,t3Abs. 1 $. 
1 Nr. 2Ul'd Abs.2 $. 1Hf, 26'W0. fQW'tltdlo$1ntNNIChNt.e~-dtn und 
SOWf'itcleKOSftbeiefttSentee, NeClbeo'lebeft1lleNn 

V~NtuenlQOlltlmSimtYOI'§ 18$1rQl'YfEV.§ 13Abs, 2EnFG l#ld§8Abs. 4und§ 
13AM. SKWKQ 2023 

8Mz.t.Nt.9 Be'Mblieheundi.tW~'9llehtV«~Mtu~•l.-.dV0tM:lfQ1,W19.a,11ng011. 
sonltdle-.elnd~Zelt,qdef131.Dt:embet2010.t,oe,Sf.Nost111~~ 

Sa1Z1,Nt.10 tmpr...eukhon Rohrnen iiu~leIMleb~ und Pef1ot11blslttljkeil 

S..tz1,Nr, 11 BcNl'M1U011di#19 und Weiletbldung b, Ume-nehmenund lletriDk1~1111:1eft ~Klr'liekf 
(Wl'ntltbbw.:th besd'llftlg.-i Bot,et>un,;.J.Lt-... 

S.t.t1,Nt. 12 

~ül:lel' cfilv,enälbors.chreilen:leKos~nedlA.fibl 12derVeerdnufo 
(fV)Nt.~47l'a013cte1-(~honP•llilMIIM&ufddnRa:ieswm17.Al)fll201:)&UL~ 
furclit b'~f.flUl'<lPll&el'ltEntrgieif'lf'INhlkllMund M Aul'htbung dtfEntscho6cknQ Nr, 
1~Gu"Clturl~ll'IO~V"'(o"~(EO)Nr. 7 13tl009. IE0)N, 714/2009uni:t 
(EG)Nr, 115'20(9(ABl,L 115YOm 2S.4,20U, S , 39). dle2Uleu.1d.irchdi904eclerte 
V•~(EU)2020ne9(A8L t. 7◄ ',IQIJI 11.uoa,, s. 1)oeäncfcttworden ltl 

s.t.r.t. Nr. 12'1 ForW!unt\ind ~IWl'l; n«h Mal'lollbo dts § 2b 1,/te;V 

S.e;ct, Nr, 13 ~ 'w()l'INrtui1'1$dl~Wlbttlrigol,LW!d8Mlk.omMJsc;hOss.ennech§9Abs. 1 S.1 
Nt.31#'1d4LV.in..S.2S~V 

51.135. 1 ◄0€1 

1--... 
~ 11 Abt. 3 Meov lvorvbergehend tkhl beelnlus~et<os.~ '""'..!KA.., 1 

Vul!dVI 1 ·•I ••I ···1 ···1 ··•1 ·I 
1§11 A~s. 4 MfJQV 8-!'lu$sbar« Kos!ONMOI .... 

N.lcht~btllnl\lnbMfK~ • ( l •VJ·~1 

ls ,o,-.•s. 2: AAOQV A~boel~• K~ v,~~, 

1,520.000€ 

1..216.000€ 

~.OOOE 

1.501.Ht 

$101,164E: 

G00.77'( 

ueu·se, ,.,,,,,, 
090.9$$ ( 

1.~1.nu 

m.>◄U 

1.100J$11, 

1 ,◄◄ 1.1 31 € 

OE 
, ....1,,,, 41: 
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::==G=•=•=•lzl=lo=h•=O=r=••=d=l•=~===:::===B=•=••=chn=u:gn:d:o:r1<1=·=l•=•do=~=••=,1=1o=h•=•=E=l1=..=•=be=rg=r=•=•"="=(=••=••=l=lto:;:l1:)=====i 
11,.,.,.,.v le......-.. I• 

I.... 

103,1 

0,0!60 

§8APl:,gV Veib'IIUCN'rp~~(e,ltuferlcltnJ#Nei VPt, 

§8AP.oQV Ve!bt-.d'letp~t.-tBfflJw• VPt, 

§9AfwaV G1n01eh&8.k:it'elet P..odl.All-..Wirtt,,c, PF, 

VPl,Pf 

110,? 

103,1 

0,0088 

1,000) 

117,& 

10,.1 

0.01'3 

, . t2:-S3 t, t Kt 

13-4,8 

11)3,1 

O,o348 

1,!70 7 

t•l,O 

10),1 

0.0437 ....,. 
1K~en•uhd1l,o 

YI(, 

VK, 

1 1 

uj 0(11 1 1 1 ·•I 1 ••I 
§ 11Ak:.5AA.e1;,V 

§ 11 A\.s. 5 AJtovV B B B ·B B 
l~•Abl. 4 Nt.2AR«JV 

- • S. 1 

' 
' 

•• ,. •• •• .. 
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Anlage 2-1 inetz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 

1.1. 
1.1.1. 
1.1.1.1. 
1.1.! .2. 
1,1.1.2.1. 
1.1.1.-2.2. 
1.1.) .2.3. 
1.1.1.2.4. 
1.1. 1 .3. 
_1 _ _ _1 14t-- ---

Materialkosten 
Aufwerdur1gen fü< Roh•, Hilfs- und Betrieoosloffe 
AulWerdongen für die Beschaffung von Verlustenergie 
Aufwendu en fOr StromelnspeiSuog durch Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 
nach EEG (exklusive Elnspeisemanagemenl-Maßnahmen) 
nach KWKG 
nach 18 St<omNEV 
Einspeisemanagement-Maßnahmen 
Betriebsverbrauch 
Aufwendungen für Dlffereilz•Bianzkrelse bzw. Aufwendul)900 für den.Ausgleich von Abweict...ngen bei 

+-'S,.,_ta"-'nd= a-"rdla= s•=Q.!jl,i,ee,n_____________ ________________~ 
-1.1.1.5. 
1.1.1.6. 
1.1.1.7. 
1.1.1.8. 
1.1.1.9. 
1.1.1.10. 
1.1.1.11.. 

Konzessionsabgabe 
Aufwendungen für den EEG-1\usgleichsmechanismus 
Aufwendungen für den KWKG-Belastungsausgleich 
Aufwendungen für die Offsho<eoetzumJage {ONU) 
Aufwendu en für den Umla emechaniSmus !Or individuelle Netzentgelte gemäß§ 19 Abs. 2 StromNEV 
Aufwendungen für den Belastuogsausglelch für abschaltbare Lasten 
Sonstiges 

1.1.2.1.2. 
1.1.2.1.3. 
1.1.2.1.4. 
1.1.2, 1.5. 
1.1.2.1.s. 
1.1.2.2. 
1. 1.2.3. 
1.1.2A 
1.1.2.5. 
1.1.2.6. 
1,2. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1,2.2.1. 
1.2.2.2. 

Aufwendungen für vorgelagerten Nelzbetreloe< {Messstellenbet1ieb) 
Aufwendungon für NemeservekapazHät 
Aufwendungen für Blifldsltom gegMilbor dem vorgelagerten Netzbetreiber 
Aufwendungen für singulär genut~le Belriebsmi\lol gemäß§ 19 Abs. 3 StromNEV 
Soostlges 
Aufweodungen roi Blllldst1om gegenüber Drttlen 
Aufwendu en für Obe!lassene Notzinfrastruklur 
Aufwendungen für aurch Dritte erbrachte Betrlebsfühlung 
Aufwendu en für durch Dritte ertrachle Wartungs- und lnstandha!lungslelstungen 
Sonstiges 
Porsonalkostoo 
löhll8 ond Gehäl!er 
Soziale Abgaben und Aufw81ldun99n für Altersversorgung und für Unlerstützun 
Altersversor un 
sozlale Abgaben IJl1d sonsti e Aufwendu en 
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Anlage 2-1 inetzGmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 

1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. gegenüber KrediUnstiluten 
1.3.4. Zinszulührullflen w Riickslellung1m 
1.3.5. Sonstiges 
1.4. Sonstige Steuern 

S11nstige betflellllcheAufwendungen 
1.5.1. Mieten. sonstige Pachlzinsen, sonstige Loosingraten, Geoohren und Beilräge 
1.5.2. Versicherungen 
1.5.3, BOrob\ldarf, Drucksachen und Zeitsehriffen 
1.5.4. Pos.tkosten. Frachtkosten und ähr.liche Kosten 
1,5.5. Rechts- und Beratwgskosten 
1.5.6. Sponsoring, Werbung, Spenden 
1.5.7. Reisekosten und Auslösun en 
1.5.8. Bewirtu und Geschenke 
1.5.9. Wartu und Instandsetzung 
1.5. 10. Elnze!WertberlchUgungen aurForderungen 
1.5.11. Pauschalwertberlchtlgungenauf Forderungen 
1.5.12. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe von§ 5 Abs. 4 StromNEV 
1.5.13. Aufwendungen aus vorzeitigem Anlagenabgang 
1.5.14. Sonstiges 
2. Abschreibungen 
2.1. Immaterielles Anlagevermögen 

2.1.1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Li1-emen an solchen Rechten und 
Werten 

2.1.2. 
2.2. Kalkulatorische Abschreibungen 
2.3. Abschreibu en Umfaufvermögen 
2.4. Abschre!bU119en auf Flllanzanlagen und auf Wer1papfere des UmlauJvermögans 
3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 
4. Kalkulatorische ~werbasteuer 
l.a. N-Otzkoston vor Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge 
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5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. 
5.4. 
5.4.1. 
5.4.2. 
5.5. 

5.5.1 . 

5.5.2. 

5.6.1. 
5.6.1.1. 
5.6.1.2. 
5.6.1.3. 
5.6.2. 
5.6.2.1. · 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.6.2.4. 
5.6.3 
5.6.4. 
5.6.5. 
5.7. 
5.7.1. 
5.7.2. 
5.7.3, 
5.7.4. 
5.7.5. 
5.7.6. 
ö.7.1. 
5.7.8. 
5.7.9. 
5.7.10. 

aktivierte Eigenleistungen 
sonstige betriebliche Erträge 
Erträge aus Aullöstlflgen von Rückstellungen 
Ertrtlge aus Blindstrom 
Erträ aus der Auflösung von Wertberichllgun en auf FOl'derungen 
Erlöse aus A~enabgängen . 
andere sor.stlge ,betriebliche Erträge 
Erträge aus Betelll un en 
Erträge aus Beteilgungan an verbundenen Un!emehmen 
Sonsllges 
Ertrligo aus andMon W~rtpapioren und Ausloihungon dos Finanlanlagavormögons 
Erträ9e aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens von ve:bundenen 
Unternehmen 
Sor,sllges 
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
Erträge aus Finanzanlag.en 
Erträge ous verzinslichen Finanzanlagen 
Erträge aus Cash-Pooling 
Sonst' es 
Erträge aus Forderungen und sons0gen Vermögensgegensllinden 
Erträge aus Forderungen aus Lleferv en und Leistungen 
Ertr- e aus Forderungen gegen verbunden& Unternetvnen (z.8. Cash-Poolin ) 
Erträge aus Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhiillnls besteht 
ErträgEi aus SO!l$liglln V(Jrrnögerisgegenständen 
Erträge aus Wertpapieren 
Ert1äge aus i<asseooesteoo, Guthaben bei Bundesbank und Kreditinstituten 
andere sonstige Zinsen IJ(ld llhnliche Erträge 
Umsatzerlöse (nicht aus Netzentgelten 
Konzessionsabgabe 
Erlöse aus dem EEG-Ausgtelchsmechanismus 
Erlöse aus dem KWKG-Belasl\Jn sausglelch 
Erlöse aus der Offshoreneizumlage (ONU) 
Erlöse aus dem Umlagemechanismus für individuelle Netzentgelte gemäß § 19Abs. 2 StromNEV 
Erlöse aus dem Bolas11mgsausglalch fOr abschaltbare Lasten 
Erträge alJS der Autlösung von NelzaflSchlusskost""oo~r·ägan 
Erträge aus der Außösung von BaukoslemuschÜssen 
Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen 
sonstt e Er1öse nrctt atis Neizent lten 

l.b. Notzkosten nach Abzu der kostenmlndernden Erlöse und Erträge 
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Darstellung der Nutzungsdauern 

Netzgebiete: Netz in Chemnitz/Arnlsberg (Originäres Netz) 

3 
Kabel 110 kV 
Kabel Mittelspannun snelz 

4 Kabel 1 kV 
5 Kabel Abnehmeranschlüsse 
6 Freileitur n 110·380kV 
7 Freileitungen Mittelspannungsnetz 
8 Freileitungen 1 kV 
9 Freileltun en Abnehmeranschlüsse 

10 Stationseinrichtungen und Hilfs.infagen inklusive Trafo und 
Schalter 

11 

Schutz-, Mess- und Uberspannungsschutzelnrlchtungen, 
Fernsteuer-, Femmelde-, Femmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, 
Trafo- und Schallanla en 

12 Sonstiges 
13 380/220/110/30/1OkV-Statlonen 
14 Hauptverteilerstalionen 
15 Ortsnelz.stationen 
16 Kundenstationen 
17 Sfalionsgebäude 
18 Allgemeine Stattonseinrichtungen, Hilfsanla en 

19 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann- und 
Schaltanla en · 

20 Schalleinrichtu en 

21 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Femmelde-, Fernmess-, 
Automatlkanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzelnrichlun en 

22 Onsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschfänke 
23 Zähler, Messeinrichtun n, Uhren, TFR·Empfän er 
24 
25 

Telefonleitungen 
Fahrbare Slromaggr ate 

26 Grundstücksanlagen, Bauten rar Transportwesen 
27 Betriebsgebäude 
28 Veiwaltungsgebäude 

29 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
VermitUun selnrkhlun en 

30 Werl<zeuge/ Geräte 
31 Lagereinrichtun 
32 Hardware 
33 Software 
34 Leichtfahrzeuge 
35 Schwerfahrzeuge 
36 moderne Messeinrichtungen 
37 Smart-Meter-Gateway 

Seite 1 von 1 
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. 4 

Freileitungen': 

13 380/220/110/30/1 
14 Hauptvertellerstallonen 
15 Ortsnetzstationen 
16 Kundans(ationen 

Grilndstücksanl•gim uil<I Gebäude:. 

26 Grundstücksanlagen, Bauten für Transpor1wesen 

Schutz-, Mess- ufld berspannungssel1ulzelorichtuogen, l'ernsteuer-. Femmelde•, 
11 Femmess- uod Automatikenlagen sowie Rundsteuerungsanlagen elnschlleßllch 

Ko lun • Trafo-un<ISchsllanla n 

ortsfeste Hebezeuge ufl(I lasten!l\Jftiige eiflschijeßllell l.aufscllienen. 19 Außenboleucl tun in Ums ann-und Schallanla n 
20 Schalteinrtchtu en 

Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernme!de-. Fernmess-, Automatikllnlagen. Slrorn- und21 S anno swandler Nelzschutzeinrichtu · n 
22 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilecschrilnke 
23 Zähler. Messeinr1clllUO(lefl, Uhren, TFR-Emplooge-r 
24 Telefonleitungen 
26 Fahrbare Slromaggregate 

29 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermtttlungselnrlclltoogen 

30 Werkzeuge/Geräte 
31 Lagereinrichtung 
32 Hardware 
33 Software 
34 Leichtfahrzeuge 
35 Schwerfahrzeuge 
36 mo<leme Messeinticllk1ngen 
37 Smart-Meter-Gat<lway 

Summe 

Seite 1 von 1 
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<iAnfan·1besfäi:iil: 

13 38C/220l110/30/10 kV 
14 Haup\verteilerstationen 
16 OrtsMIZStatklnen 
16 Kundensta\lonen 

Gruiidstüekiaiitäge·n und Gebäude 
17 StaUons ebäude . 

10 
Schutz-. Mas.~- und Überspsnnungsschutzelnrichtuogen, Femsteuer•, Fernmelde•, 

11 Fernmess- und Automatl~anla9en sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich 
Koppluogs•, Trafo• und Schaltanlagen 

12 Sonsü es 
1e Allgemeine StationseinMhlun n, Hl~sanla en 

ortsfeste Hebewuge und Lasteo.aufzüge einschließlich Laufschienen, 19 Außenbeleuchtung In Umspann• und Schallanlagen 
20 Schallelnrlchlungel\ 

Rundsteuer-, Fernsteuer-. Fernmelde-. Femmess-, Automatikanlagen ,Strom- uno21 Spann<ingswandler, Netzschutzeiivichlungen 
22 Ortsnetz-Transfonnatoren, Kabelvertellerschrlinke 
23 Zähler, MesseJnfichtungen, Uhren, TFR-Empfän er 
24 Teklfonteltungen 
25 Fahrl>are Stroma re ate 

29 Gescl>äflsausslatlung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Verm1Ulungselnlichlungeo 

3-0 
31 
32 
33 Software 
34 Laichlfahrzeuga 
3!; Schwmfährzeuge 
36 modeme Messelnrlchtun en 
37 Smart-Meter-Gateway 

Summe 
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2 
3 
4 
5 

13 330/ 
14 Hauplvartei!erslatiooen 
16 Ortsnetz.slationen 
16 Koodenstationen 

10 
· Schulz-. Mess- und Überspannungsschutzeinrkhtlingen. Ferri'stwer-, Femmelde-, 

11 Femmess• und Automatikan!agen sowie Rufldstevervngsanlagen eillschließlich 
Kopplungs•, Trafo- und Schallanlagen 

12 Sonstiges , . 
18 All~meine Stalionseinrichtungen. Hilfsanlag011 

ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich Laufschienen. 19 Außenbeloothtung In Umspann- und Schallanlagen 
20 SchaHeinrlchtun eo 

Rundsleoet-, Fernsteuer-. Femmelde-, Femmess-. Automatikanlagen, Strom- und21 Spannungswandler, Nelzschulzeinric.hlungan 
22 Ortsnetz-Transformatoren. l<abelvettelternch.rliril<e 
23 Zähler, Messelnrlchtungen, Uhren, TFR-Empränget 
24 Telefonleitungen 
25 Fahrbare Stromagg,egate 

29 GescMftsausstallur,g·(ohne EDV, We1kzevgerGe.röte);Vemiitttungsein1ichtungen 

30 We'1<2:ooge/Geräte 
31 La reinrichlun 

• 32 Hardware 
33 Software 
34 Leichtlehrzeu 
35 Schwerfahrzeu e 
36 moderne Messetorichlungen 
37 Smart-Meier-Gateway 

Summe 
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Betriebsgebäude 1997 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermiltl 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); VermitU 
Geschäftsausstattung (ohne EOV•. Werkzeuge/Geräte): VermiUI 

Betriebsgebäude 1998 
Betriebsgebäude 2000 

1 Betriebsgebäude 2001 
1 Betrlebsgebäude 2015 

Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermifll 1992 

Geschäfts;iusstaltung (ohne EDV. Werkzeuge/Geräte}; Verrnitll 1996 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte}; Vermitll 1997 
Geschäftsm,1sstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte}; Vermittl 1998 
Geschäftsausstattung (ohne EDV. Werkzeuge/Geräte); Vermittt 1999 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte}; VermilU 2000 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte}; Vem1iltl 2001 
Geschäflsausstallung (ohne· EDV, Werkzeuge/Geräte);· Vermittl 2002 
Geschäftsausslatlung {ohne EDV, Werkzeuge/Geräte): Verrnittl 2003 
Geschäflsausstallung (ohne EDV, Werkzeuge/Ge(äte); Verrnittl 2004 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittl 2005 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittl 2007 
Geschärtsausstatlung {ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); VermilU 2008 
Geschäftsausstallung_(ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittl 2009 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Wer1<zeuge/Geräte); Verrnilf! 2010 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); VermitU 2011 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Wer1<zeuge/Geräte); Verrniltl 2012 
Geschäftsausstattung (ohne EDV. Werkzeuge/Geräte}; Vermilll 2013 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Wer1<zeuge/Geräte); Vermilll 2014 

1 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittl 2015 
Geschäftsausstattung [ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermiltl 2016 
Geschäftsausstattung ( ohne EDV. Werkzeuge/Geräte); Verrnittl 2017 
Geschäftsausstattung (ohne f:OV, Werkzeuge/Geräle}; V8mlittl 2018 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werl<zeuge/Geräte); Vennittl 2019 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermlltl 2020 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte}; Vermitll 2021 
Grundslticksanlagen, Sauten für Transportwesen 1995 
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Grundstücksanlagen, Bauten für Transport-.vesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundslücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grunds!Ocksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 

1 Grundstiicksanlagen, Bauten für Transportwesen 
1 Hardware 

Hardware 
Hardware 

1 Hardware 
1 Hardware 

Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 

1 Hardware 
1 Hardware 

Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 

1 Hardware 
1 Hardware 
1 Hardware 

Leichtfahrzeuge 
Leichtfalirzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtrahrzeuge 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2004 
2005 
2008 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1994 
2000 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
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1 

1 
1 
1. 

1 

Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Verwaltungsgebäude 
Verwaltungsgebäude 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2001 
2003 
2004 
2005 
2906 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1991 
1993 
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1 

Verwallungsgebäude 
Verwaltungsgebäude 
Verwaltungsgebäude 

1995 
1996 
1998 

1 Verwaltungsgebäude 1999 
1 Verwaltungsgebäude 2000 
1 

1 

Verwaltungsgebäude 
Verwaltungsgebäude 
Verwaltungsgebäude 

?-001 
2002 
2004 

1 

1 . 

Verwaltungsgebäude 
Verwaltungsgebäude 
Verwaltungsgebäude 

2005 
2018 
201 9 

1 

1 

Verwaltungsgebäude 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 

2020 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1 Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte . 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Ger'.ite 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte . 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
-2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Seite 4 von 5 



Anlage 2-5 inelz GmbH Az. BK8-21-01893-1002#2 

2015 
Werkzeuge/Geräte 2016 
Werkzeuge/Geräte 2017 
Werkzeuge/Geräte 2018 
Werkzeuge/Geräte 2019 
Werkzeuge/Geräte 2020 
Werkzeuge/Geräte 2021 
Betriebsgebäude 2017 
Betriebsgebäude 2018 

. 1 
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3. 
3.1. 
3.1.1. 
3,1. 1.1. 
3.1 .1 .2, 
3.1. 1.3. 
3.1 .1.4. 
3 .U.6. 
3 .1.2. 
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3.1.2,1. l,nmala~ella Vem, ens (ohne Software) 
3.1.2.2. 
:l.1 .2.3. 
3.1.2.4, 
3.1.2.5. 
3.Z. 
3.2.t. 
3.2.2. geleistete MUlh!UngM undAnl 
3,2,3. Kalk. Restwene des s~cti•nfago 

Gnin<1sIucke 
3.2.5. Soosll{les 

Bllanzwertt der F"1,ozanla en 
4.1. Anlelle an vert>undOllen Untemel"'1M 
4.2. Au&leihungen an vemunoone Vnt~el\ll\en 
4,3. 
4.4. sve!hälinls bestahl 
4.5. 
4.6. 
5. 
5.1. 

5.2.1. 
5.2.1.1. EEG•/\usgl.elchs,nechanismus 
5.2.'o.2. KWK0-8el.as{IJ • •~• felcll 
5.2.1.3. Offsl10<eneu.umlage ONU) 

· 5,2,1.4. Uml 0mechanismus fur indivi<luelfe Netzentgehe gemäß§ 1o·Ats. 2 SIJomNEV 
5.2.1..5. Belaslung$3USgleich m, atmhallbare Laslen 
5.2.1 .6. ggO. Netzkunden 
5.2.1 .7. 
5.2.2. 
5.2.2.1. 
5.2.2.2. 
5.2.2.3. 
5.2.2.4. Umlagemechenismus filr iadMduelre Netzenigefle gemäß§ 19Abs. 2 StromNEV 
5.2,2.5. Belestungsausgfelcl\ für abschalll>are Lasten 
5.2.2.6. ggr,, NelzkV11den 

Soosu 8$ 

5.2.3. Forderu en egen Untemehmen. mit denen olll 8eleiligungsverMllrlls bestelll 
5.2,3.1. EEG-Ausgfelchsmechanismus 
5.2.S.2. KWKG-Belaslungs.ausgla.c:h 
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5.2.3.3. O!fshoreoellumlage (ONI)) 
5.2.3.4. Umiagemethanlsm11S fiir individuelle Ne1Zen eile emäß § 19Al>s. 2 SlfomNEV 
5.2.3.5. ae1as1un Sllus l&lcll rür abscilallbare Lasten 
5.2.3.6. ii. Nelzktmden • 
5.2.3.7, 
5.2.4 . 1 
5.3. 
5.4. • 
5.4.1. !!EG-Ausgleichsmecbanlsmo, •1 

iOffshorenetzumla o (ONU 
M.4, Um!agemechaniS100s tüiln(llvldue!le Net,enl9ell~ gemä6 § 19Abs. 2 SuomNEV 
5.4.5. Belasrungsau leleh für !lbsehaltbare Lesten 
5.4.6. Sonsl es 
5.5. KaJ)ilalaus lelthsposlen 
8. Aktlv•r Rec~nungs,,bgren,ungoposton -• 7. Aktive latente Steuern 
8, Stouerantfll derSonde(l)ostcn mit Rückla eantoll ~-----·----·------·---·--·--·--------9. Rückst0Hun en -9.1. ROck•tellungen für Pensionen und ähnlfche Vel'l>ßia1tungen 1 
9.2. Swuemicicst~I\Jn en 1 
9.3. sonst! e Rückstellun n 1 

EEG-Ausg!eichsmechal14Slllus 
9.3.2. KWKG-8~las!un9sausgleich 
9.3.3. Offsll01-urnlage (ONU 1 
9.3.4. thnlagemechanisinus fü, looividUelfe Netzen! elle mäß 19Abs. 2 StromNEV 1 
9.3.5. B~astu aus leich für abS<:haUbare la5ten 
9.3.6. ggü. Netzkunden 
9.3.7. SonsUges 1 
10. ErhaltenG Voraustahtungen und Ar1zahlun en von Kunden 1 
10.1. EEG-AusglelellsmechaniSmus 
10.2. KWKG.ßelastungsausglelch 1 
10.3. OffshoreneWmla & ONU) 1 
10.4. u,nlagen>eellaoismus für indM duel a Netzantgelle 9omiitl § 19 Abs. 2 SiromNEV 1 
10.6. BemsllmgsooSl)lelc:fl für obschal\bare Lasten 
10.6. 0, Netzkunden 1 
10.7. Sonsti es 1 
11. Unvenlnsllche Verblndlfehkolten a•s Lfeferunue• und Leistungen 1 
11 .1. 
11.2. 
11.3. 1 
11.4. 1 
11.!>. 
11.6. 990. Net,kunden 1 
11.7. Sonstiges 1 
12. Zuschüsse 1 
12. 1, Sonderposten lür lnvesüUonsZ1JScl)(lsse 1 

Emal!e.1e Baukostenrosehusse ~lnschließliCh pasSMerter Leistungen der12.2. Anschlvssnehme, ~ur Ersta!tung von Netzan$thtusskoslen 1 
13, SOf'IStl e Verbindffchkellen, dfo zlns1os zur Verlü un stehen 1 
13:t. EEG-Ausgte!chsmectianiSffi\JS 
13.2. 
13.3. 1 
13.4 . 1 
13.5. 1 
13.G. g •. Netz1<u11Cen 1 
13.7. So es 1 
14, · Passl-.o, Rech,1ungsabgumzungspo!lh!o 1 
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15. Passive latente Steuern 
16. Kapltalausglel<:hsposten 
17. vorz.insliches Fremdka ital 
10. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
20. 
20. 
30. 
31. 
32. S.07% 
33. 3,51% 
34. 1.71% 
35. 

····,.aarecllniinn der kalkulätorlschen Gewerbesteuer:•:····· ·. :· .... ...:c :.' 
1. IS1euemiess,ahl(§ 11 Abs.2GewStG) 1 M¾ 1 
2. IHebesaLt (§ 16 GewStG} 1 450% 1 
3: lhlk. Oeworbuteuor ( • kalk. EK.Yerz. x Steut,meuuhl ~ Hebeutil 1 1 . 
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9. 13l$ächllche EK-Quote 
10. an ewendete EK-Ouole 
11. FK-Quole • 1 • EK,Quote 

' ll. Zus • 
13. . SO<ls n. die ·zinslos zu, 
14. 
17. 
18. Vetiills!l<hes Freni~kap1ta1 

Summe: 

•:·.z11fer,;,, 
··,, ·19, .,· 
3.1.1. 
3.2. 

·:•:·::::Position .... ·· 
..,, :eeIrlebonotwendl11es Vennögen riach&li StromNEV •: ::c 
Allanlanen zu Ansch•ffunijs• und Herslellun!lskoslen fAK/HKI 
Kall<ufatorische Restwerte Anlaaevermögen «ir Neuanlagen 

Wort ·· 
· \ ieußi·;:': 

1.671.588 
2.423.2"8 

4. Bilanzwerts derFinanzsntagen 
5. llifanzwerte des Umlaulvemlö<ioos 2.207.091 

Summe: 6.$01.92& 

3.1.1. 
3.1 .2. 
3.2. 
4. 
5. 

8.1.1. 
3,2. 
4. 

28. 
29. 
30. 
31. 

2.423.248 

2,207.091 
7.024.468 

Ergebnl$: 

· für EK< 40% • davon Altan! en + 
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1.1.1.2. 111/fwendu en fiir Slromelnspolsung durch Betreiber dezentraler Etze 
1.1.1.2. t . nach EEG (exklusive EinspetSemanagement-M&ßnoh~n) 
1.1.1.2.2. nach kWKG 
1.1.1.2.3. nach§ 18S1/omNEV 
1. 1.1.2.4. Elnopelsemanllgement-Melltlahmen 
1.1.1.3. lretriebsverbrauch 
1.1.1.4. • Av!W<lndu en für Oillorenz-8ilanzkrelse bzw. Aufwe,,dun en für den Ausgleleh von Abwelchu 
1.1.1.5. Konzo~nsa abe 
1.1.1.6. Aufwendungen ffir den EEG•Ausgleichsmect.anlsiros 
1.1.1.7. Aul\Wndu en für den KWKG-Belasrungsausgk?lcti ' 
1.1. ,.s. AOkvenoungsn !Ordio Offshotenel.l:uml a ONU 
1.1.1.0. Aufwendungen für den Umla emechanrs,nos fürlndMdaele Netzenl elte emäß 19 Abs. 2 SlrornNEV 
1.f.1.10. Aufwendangen m, den Bel<lstungsausglefch für ab; ch.altbsre LastM 

1.1.2.1.6. 
1.1.2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.4. Aufwondungon lur durch OnHe ert><•cMe Betf1ebsfCht\)(I 
1.1.2.5. Aufwendun en IUr durch Onlle ert>rachte Wartungs- und lnstandhaltun slelstungen 
1.1.2.6. SoosUges 
1.2. Persollatkosten 
1.2.1 . 
1.2.2. Sozial& A ebei, und Aufwet>dun en für Altersversorgung und IOr llnlerntützun 
1.2.2.1. AltersvetSO ung 
1.2 .2.2. soziale Abgaben und sonsU e l\ufwondun en 

Zinsen un<I lhnllc~e Aufwendungen 
1.3.1 . ge nUber verbt.lndenen Untemehmen 
1.3.2. • onüber Unlernellmen, mU denen ein Be1elr un sverhlillnls beslelll 
1.3.3. QlltJAnüber l<redillnslltulon 
1.3.4. Zlnsn;füllrungen zu RückStellungen 
1.3.5. Sons es 
1.4. Sons · o Stouem 
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1.5.4. 

1.6.6. 
'l.5.7. 

1.5.9. 
1.5.10. 
1.5.11. 
1.5.12. 
1.5.13. 
1.5.14. 
2. 
2.1. 
2.1.1. 
2.1.2. 
2.2. 

Ve<slchenmgen 
Burobedarf. Orotksacheo und Zeitschriften 
P0$1koslen. Frachtkosten und ähnllcl\e Kosten 

Spci,scrlog, Werbung, Spenden 
Reis&kos\&11 und Ausl6sun en 
8ewlt1Ull uoo GtS<heoke 

Eln,elwertbedehligungeo $UI Forde!lin~n 
Pau,ehalwel'.belichtJgungen aul Fordemn9en 
Zahlungen an Städte oder Gemeinden naGh Ma ~• von 5 Abs. 4 StromNEV 
Aufwenduo en aus vorzeitigem Af'l1a tinabgang 

Sonstiges 
KalkulatorlscheAbschrelbunsen 
Abs<tireioo on Umlaulve:mögen 

2.4. 
3. 
4. 
t.a. 
5. 

5.2. 
5.3. 
5.3.1. 
5.32. 
5.3.3. 

5.3.5. 
5.4. 
5.4.1. 
5.4.2. 
5.5. 
5.6.1. 
5.5.2. 

Abschreibu ea aulFiilonzanla en und auf Wertpapiere des UmlatJlvermögens 
Katkulatorlsche Elgenkaplt&l•arzlnsung 
Kalkulatol1sche Gewerbesteuer 
Ne\l.kos(Ol'I •or Abtu der kostonmlndemdM Erlöse und Erträ o 
Koslenmtn<ternde ErUlse und Er1räge 
Beslandsverllnderungen 
akUvltr1a Elgtnlelswn tn 
sonstige l><>lrlebllcilt Erträge 

Seite 2 von 3 



.

Anlage 2-7 inetz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 

5.\l.1.1. 
6.6.1.2. 
5.6.1.3. 
5.6.2. 
5.6.2.1. 
5.6.2.2. 
5.6.2.3. 
5.G.2.◄. 

5.6.3. 
6.6.4. 
6.6.5. 
5.7. 
6.7.l. 
5.7.2. 
5.7.3. 
5.7.4, 
5,7.5. 
6.7.6. 
5,7.7. 
5.7.6, 
6.7,1). 
5.7.10. 

Erträge aus Flnanzanlagen 
Erträge aus ver.ilnslichen Flnanzanla eo 
Erträge aus Cash-Pooling 

Ertril e aus Fordenmgeo und sono!lgon Vermögensgtgensländen 
Erträ e aus Forderungen aus Ltefanlf1Qet1 und Lelstun~en 

andere sonsllge Zinsen und &hrillche Eruilgo 
Umsatze~öse nicht aus Netzen! elten · 
Konzesslonsa abe 
Edö9e aus dem EEG-Ausgl,,;,;i1smechanismus 

Erträ e aus der Aufl6sung vcn Net2onschluss~os~nbei\r,g(!fl 
Erträ e au• i:ur Auflösung vcn llaukostenzusehüssen 
Erträ e- aus der Auflösu \.'01\ lnvesüliOnszosctli)ssen 
sonstige Edöse (nichl aus Netzentgellen) 

ZwlsChtll$Umme 

Zusiltzllche Zinsen geffl, § 14 Ab$. 2 ARegV 
antiult.iUsehe Kosten 
Summe 

davcn OPEX 
davcn CAPEX 
davon l\ostenmlndffllde Er1öoe und Erträoe 
davon kalk. Gewerbesleuer 

·:·,:.:;:.:::. .:::::.'::.<•:~··i~~>x,::::;:.'.ÄubtehüniJ~eritauerii1it'rirÖl\l beelnf!Üsshärei, Kos\en iiach•ii.;s11fon&n gemi!) ii); :Abs;'2MiiilV i 
S. 1 Nr. tgeseWiche Abnahme- olld Ver(liitungspfichtan 
$ . 1 Nr. 2 Konzessionsabgaben 
S. 1 Nr. 3 Betliebssleuam 
S. 1Nr.1 erfor.dMlehe lnanwruehnahme voraetaaelletNet<ebenen 
S. 1Nr. 5 Noehriistung von Weehseklchlem nach & 10 Abs. 1 SvsStabV und An1'laen oemäß ll 22 -StabV 
s. 1 Nr. 6 Genehnugte lovestit'onsmaßnahmen nach ~ 23 AReaV 
S. 1 Nr. 7 Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die.Mderung von Erdkilbeln nach § -43 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 U'1d A/Js, 2 
$, 1 Nr. 2 EnWG 
$. , Nr. 8 Vennledeno Netzentgelte LS.v, ~ 18 st,omNEV 
S. 1 Nr, 9 Belliebklle und tarifver11ag»che Verelllbarungon zu lohnzusatz-- ood Versc=•=s!ei!ltuooen 
S. 1 Nr. 1() Beuitbs- und Pe<sona~atslä1igkeit 
S. 1 Nr, 11 8elllfsaus!Jildu119 und Wailerblldung Im Unternehmen und von ßelliebS1clndet1egessUinan für ~derder Im 
N$tzlweleh bescM!tiglenBetnel>Sangehöngen · 
S. 1Nr. 13Auflösung von Netzanschlusskos!onbe:traiien un~ Baukostet1,usehOssen nach§9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 1.V,m, S, 
2ShomNEV 
Summe 
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Kabel Millelsparmungsnelz 
Kabel 1 kV 
Kabel Abnehmoranschl0$S8 35 
Summo Freileitungen 

FreUellungen 110.360kV 40 
FroHellungen Mlttelspannungsnetz. 30 
Fraiellungen 1kV 30 
FreMeltun n Abnehmeransel\lUsse 30 
Sllf!lrne Stationen 

360/220/110/30110 kV,Stalionen 25 
Hauplva<1eilersta\ionen 25 
Ortsneustationen 30 
Kundenstalionen 30 
Summe Grundstticksanlagen ufld Gobävde 

Stations bäude 30 
Grundstück$!111Iagen, Ba<1ten für Transportwesen 25 

50 
60 

35 

Schutz•, Mess• und Üb81'Spannungsschufzelnrtchlun9en, Fernsteuer-, 
Femmelde,, Femmess- und Automa1il<anlagen sowio Rundsleuorungsenlagen 25 
einschließlich KopplUl)QS·, Trafo- u,ld Schattanlagsn 

20 
Allgemeine Stations&inrichtun en, Hi fsanta en 25 
011sleste Hebezeuge und Lastenaufzüge einsch~eßlich Laurschi<!nen, 
Außenbeleuchlun_g in Umspann- und Schaitanlagen 25 

Scha!telnrtchtu en 30 
Rundsteuer•, Fernsteuer-. Femmalcle-, Femmess•, Automallkantagen, Slfom-
und Spannungswandler, Netzsohl.llzelnrtchlungen 25 

Ottsneu-Transformatoren, Kabetvertellelschränke 30 
Zähler, M&ssoin(ichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 20 
Telerorneitungen 30 
Fahrbare Slromagg,egale 15 
G8sclläf1sausslattung (ohne EDV, Werl<zeuge/Geräte); 
Vem1Htlun9se,nrtchtungen 8 

Werl<zeuge/Geräle 14 
Lagerelrn1ch!ung 14 
Hatd>vare 4 
Software 3 
Leichtfahrzeuge 5 
Scliwerfahrzeuge 8 
modeme Messelnrichtun en 13 
SmM-M8ler-Gateway 8 

Gesamt: 

Herlellung·ites-'Zin&satzes fiir dle·a,uiultällschen Ko$len (§1~ Aba:-C2 AReciV.) k, 

Nettozli\s der letzten Pertode für Neualllagen abzgl. der 
Zehnjahrosdurcllschnitlsinßation 
Fremdl<apilaliins dar letzten P8fiode abzgl. der 
Zehnjahresd·urchscrsnitlsinftatlon 
Sonstige Zinsen 
Gewichteter Zinssalz 

0.40 

0.35 

0,26 

-0,91% 

0.00•1, 
1,16o/, 

3.2. KalkutetoilscM Res 

3.2.5. Sonstiges 
4. BRani:werte der Fin!l'1zanlagen 
5. Bilanzw8fla des Umlaufvoonögoos 
Sun>me 
iusäWlche Zinsen 
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Veriieiidel~ faktii@ltiefü(clle IÜmlltl~ng :d~r Tagesneuwerte / .-:..:,, ·:<n •;cy-
J#f{t[ i-fii~#ij~~I~ni~gif ;)! ,~~*1I8 i ·· c.•F't'•"!1!...•....•. .•...i§(/. ·...> •· 1ini\%rn ~:.· ..i.un~ G•!läu~~.; .c 
2021 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
2020 1,0819 1,0561 1,0546 1,0801 1,0998 
2019 1,1129 1,0750 1,0755 1,0860 1,0946 
2018 1,1624 1,1200 1.1156 1,1167 1,1072 
2017 1,2142 1,1712 1,1644 1,1569 1,1335 
2016 1,2547 1,2040 1,1970 1,1906 1,1623 
2015 1,2810 1,2040 1,1970 1,1870 1,1460 
2014 1,3018 1,2387 1,2227 1,1846 1,1313 
2013 1,3261 1,2425 1,2315 1,1858 1,1235 
2012 1,3513 1,2400 1,2302 1,1930 1,1246 
2011 1,3849 1,2568 1,2353 1,2137 1,1403 
2010 1,4281 1,3187 1,2775 1,2601 1,1950 
2009 1,4442 1,3304 1,2534 1,2695 1,2050 
2008 1.4590 1,3101 1,2404 1,2482 1,1646 
2007 1,5142 1,3216 1,2788 1,3030 1,2244 
2006 1,5795 1,3589 1,3344 1,3263 1,2389 
2005 1,6174 1,4098 1,3680 1,3851 1,3052 
2004 1,6508 1,4000 1.4082 1,4199 1,3546 
2003 1,6745 1,3984 1,4335 1,4336 1,3741 
2002 1,6789 1,3839 1,4099 1,4458 1,3942 
2001 1,6833 1,3697 1,3854 1,4388 1,3857 
2000 1,6900 1,3651 1,3886 1,4672 1.4307 
1999 1,7012 1,4016 1,4284 1,4856 1,4580 
1998 1,6922 1,3903 1.4301 1,4691 1,4361 
1997 1,6833 1,3620 1,4250 1.4600 1,4361 
1996 1,6745 1,3044 1.4000 1.4618 1,4525 
1995 1,6789 1,2490 1,3633 1,4370 1.4289 
1994 1,7172 1,2349 1,3571 1.4582 1,4543 
1993 1,7524 1,2248 1,3556 1.4672 1,4580 
1992 1,8119 1,2137 1,3602 1.4838 1,4599 
1991 1,9263 1,2374 1,4016 1,5296 1.4806 
1990 2,0431 1,2741 1,4544 1,5890 1,5119 
1989 2,1675 1,2754 1.4963 1,6418 1,5362 
1988 2,2434 1,3144 1,5366 16861 1,5763 
1987 2,2957 1,3682 1,5688 1,7128 1,6006 
1986 2,3462 1,3871 1,5960 1,6957 1,5634 
1985 2,3944 1,3713 1,6198 1,6981 1,5507 
1984 2,4079 1,3903 1,6308 1,7253 1,5851 
1983 2,4587 1,4198 1,6375 1,7637 1,6302 
1982 2,5020 1,4559 1,6352 1,7823 1,6585 
1981 2.6037 1,4559 1,6788 1,7631 
1980 2,7608 1,5069 1,7655 1,88\8 
1979 · 3,0428 1,6471 1,9463 2,0070 
1978 3,2679 1,7917 2,0963 2,0799 
1977 3,4160 1,8326 2,0617 2,1028 
1976 3,5583 1,8523 2,1111 
1975 3,6916 1,8961 2,1643 
1974 3,7699 1,8051 2,0963 
1973 4,0157 1,9172 2,2416 
1972 4,2700 2,0168 2,3379 
1971 4,4790 
1970 4,9651 
1969 5,8761 
1968 6,3103 
1967 6,6373 
1966 6,3103 
1965 6,4697 
1964 6,7421 
1963 7,0385 
1962 7,3200 
1961 7,8569 
1960 8,3725 
1959 8,9580 
1958 9,2826 
1957 9,5597 
1956 9,9302 
1955 10,1667 
1954 10,7647 
1953 10,7647 
1952 10,4146 
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3 Verteifomolzboheiber Grundslücksanlagen, Bauten für Transpor1we$eO 
4 VerteifemetzbWeiber Grundstiicksanla n, aauten für Transpor1wesen .1999 
5 V<>rtei.lemetzbotreibor Grundstücksanta n, Bauten für Transportwesen 1998 
6 Vortoifemetzbo1~ber Grundstücksanlagen, Bauten ftir T,ansportwesen 1997 
1 Vertellemetzbetreiber Belliebs ebäude 2018 
8 Vertellemetibelreiber BeMebs ebäude 2017 
9 Verteifemett b81reiber Belriebsgebäude 2015 

Verte!lemetZlletralber Betriebs ebäude 2001 
H Vertellemetzbefreiber Balllobs eb!iude 2000 
12 Verteitemetzbalrefüer B01ri01>&9ebäudo 1998 
13 Vertellemetzb&lreiber Betriebsgebäude 1997 
14 Vertei!ometzbWeiber Belriebsgebäude 1991 
1S Vertoilametzbl3treiber Ve,wa•ungsgebäude 2020 
16 Vertei!emetzbetreiber VerwaRun s ebäude 2019 
17 Vertel!emeti belreiber W18 
18 Vertei!emetzbetreiber Verwaltun 2005 
19 Vertel!emel:tl)etrelber Verwaltun s ebäude 2004 

Vertellemelz~etre!ber VerwaltungsgeMude 2002 
21 Vertei!emetzbatreiber Verwaltur.gsgebiiude 2001 
22 Verteilemetzbelreiber Ve,waNur.9s ebäude 2000 
23 Ver1eifamelzbo!relbor Verwaltor.gsgebiiudo 1999 
24 Vertoifemetzbetreiber Verwalt\JI\ s ebäude 1998 
25 VMeilemetzbetrelber Veiwaff\Jl\gsgeb!!ude 1996 
26 VerteilemetZbetreiber Veiwaltur.gsgebäude 1995 
27 Vertelfemetzb&treiber Verwallun abilude 1994 
28 Vertellemelzbelrelber Verwallun s ebäude 1993 
29 Verteitemetzbe!reiber Ve,wallU11gsgebäude · 1991 

VMellemetzbetreiber Geschäftsausstattun ohne EDV, Werkzeu /Geräte; 2021 
31 Verteifemetzbetreiber 1 GescMftsavsstattung (Ohne EDV, Werkzeuge/Go,älo); 2020 
32 Verteilemetzbehefüer G<lsclläftsausstallung (ohne EOV, Wortmiu!JO/Geräte); 2019 
33 Verteilemetzbelreiber Geschäftsausstatltmg (Ohne EDV, Werkzeu!J8/Ge1äte); 2016 
34 Ver1eifomel.zbetreiber Ge• cl1iilt:1ausstattung (ohne EOV, Werkzeuge/Ge1ä!e); 2017 
35 Verteitemelzbetraiber Geschältsausstallung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 2016 
3e Vertelfeme!zbetrelber Geschäftsausslallun (ohne EDV, Werkzeu /Ge1äte); 2015 
37 VertelrametzbWelbe, Geschältssusstallung (Ohne EOV, Werl<zeuge/C-.erä!e); 2014 
38 Vertellemetzbetreiber Wei1<l!eugeJGeräte 2021 
39 Verteitet'nelzbetrelbsr Wer1<Zeu e/Geräle 2020 

Verteifemelzbetraibei: Werkzeuge/Geräte 2019 
41 Verteitemetzbetreiber Weri<zeuge/Geräte 2016 
42 Verteilemetzbetreib8f Weri<zou e/Geräte 2017 
43 Verteitemelzbetreib8f Weri<zoug;,,'Geräte .2016 
44 Vertei!emelzbetreil>e,- Werllzeuga/Geräte :2015 
45 Vertelteriletzbetreiber Werllzeuge/Geräte 2014 
46 Verteileroetzbet,eibar Weo1<.leuge/Geräte 2013 
47 Verteilarr\etzbetrelber Wer1<%e e/Geräte 2012 
48 Vertellametzbetrelber Wer1<ze e/Gerilte 2011 
49 Vertoilemetzb&treibor Werl<ze e/Gerä!e 2010 

Vettei!emellbetreiber Wert<ze eJGeröte 2009 
S1 Ve,teilemelzbatmiber We11<2eu9e/Gerllle 2006 
S2 Ve11eilemctzbetreibar Hardware 2021 
~ Verteilemelzbetraiber Hardware 2020 
54 Verteilematzbetreitw Hardware W19 
55 Verteilemelzbetreibar Hardware 2018 
56 Ver1eilemetzbelleiber Software 2021 
57 Verteilametzbelfeibar Software 202() 
58 Veneilemetzbetreiber Software 2019 
59 Ver1ellemetzbe!,elber Leichlfahrzeuge 2021 

Verteileroe\zbelreiber Leichlfahrzeu 2020 
61 Ver1ellemetz!le1teibe1 Lelehlfahrzeu e 2019 
62 Verteileme!Zbotteiber Leichtfahrzeuge 2018 
6:i ve,1eilamet.z.bt1lreiber le.:htfahrzeu e 2017 
64 Verpächter 1 Kabel 110 kV 2021 
65 Verpächte, 1 Kabel 110 kV 2020 
66 Verpächter 1 Kabel 110 kV 2019 
67 Verpächter 1 Kabel 110 kV 2012 
66 Verpächter 1 Kabal 110 kV 2009 
69„ Verpächter 1 Kabel 110 kV 2006 

Verpächter 1 Kflbel 110 kV 2007 
71 Verpächter 1 t<abel 110 kV 2001 
7Z Verpächter 1 Kabel 110 kV 2000 
73 Ve cllter 1 Kabel 110 kV 1900 
74 Verpächter 1 Kabel 110 kV 1998 
7$ Verpächter 1 Kabel 110 kV 1997 
76 Verpächter 1 Kabel 110 kV Hl95 
77 Verpächter 1 Kabel 110 kV 1994 
78 Ve ächter 1 Kabel M!ltelsponnungsnal~ 2021 
79 Varpächlor 1 Kabel Miltelspannun snelz 2020 
60 Verpächter 1 l<abel MiUels annun snelt 2019 
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62 Verpächter 1 Kabat Millalspannun snelz 
·a3 Ve ächte, 1 KabatMilte snelz 2016■ 
84 Vetpächler 1 Kabel Mitte snelz 2015■ ••1 
65 Verpächter 1 2014

li86 Verpächler 1 2013II 
87 Verpächter 1 2012■88 Verpächter 1 W1 1 
89 Verpächler 1 2010■ -· Verpächter 1 2009■ -· 91 Ve "chter 1 2008 

■ 

■ -· 92 Verpächter 1 2007■ 
93 Verpächter 1 2006■94 Verp;jcnter 1 Kabel Millelspannungsnelz 2005■ 

■ ••95 Verpächter 1 Kabel Milt&lspannvngSl\olz 2004 
96 Verpächter 1 Kabel MittelspannungSl\elz 2003■ -·II -• 

■ 97 Verpächter 1 Kabol MitlalspannungsnGtz 2002 
98 Verpächter 1 Kabel Mit(elspao1111n sn&tz 2001 1■ 
99 Verpächter 1 Kabel ,,melspannungsnetz 2000■ 

Verpächter 1 Kabel Miteis an,wn snetz 1999 
1101 Verpächl&r 1 Kabel Mittels annun Stletz 1996 
1102 Verpiichto, 1 Kabel Mittelspannungsnetz 1997 

■ 

••1103 Ve,pächt&r 1 Kabel Mittelspannungsnetz 1008 
1104 VG<])ächler 1 Kabel Mittels annun snetz 1995 

105 Ve<pächter 1 Kabel Mittelspannungsnetz 1S94•106 Verpächter 1 Kabel Mittelspannungsnetz 1993 
107 Verpächter 1 Kabel Mittelspannungsnetz 1992■ -· 108 Ver,,llchter 1 K.>bel MillelspannungsMIZ 1991■ -· 109 V chter 1 l<abel Miltelspannu snetz 19110■ -.-· VOfl)äch\er 1 Kabel 1 kV 2021 1■ -· 111 Verpächter 1 Kabel 1kV 2020 
112 Verpächter 1 Kabel1 kV 2019 
113 .Vorpächter 1 Kllbel 1 kV 2018 
114 Verp;jc~er 1 Kabel 1 kV :!017 

1 
■ -·1 

115 Verpächter 1 Kabel1 kV 2016■ II-· 1116 Vel)'.läGhter 1 Kabel 1 kV 2015 
1117 Verpächter 1 Kabet 1 kV 2014 
1118 Verpilchler 1 Kabel 1 kV 2013 

119 Verpächter 1 Kabel 1 kV 2012■1 Ve ächter 1 Kabel 1 kV 201.1 
1121 Verp!lchter 1 Kabel 1 kV 2010 

122 Verpilchler 1 Kabel 1 kV 2009 
123 Verpächter 1 Kabel 1kV 2008 
124 Ve,pächler 1 Kabel 1 kV 2007■1125 V ächter 1 Kabel 1 kV 2006 

■126 Verpächter 1 Kabel 1 kV 2005 
127 Verpächter 1 Kabel 1 kV 2004■ II-. •• 
126 Ve ~Chler 1 Kabel 1 kV 2003 

1129 Ve lichter 1 Kabel 1 kV 2002■ •• 
1 Verpächter 1 Kabel 1 kV 2001 1 
1131 Verpächter 1 Kabei 1 kV 2000 
1132 Verpächler 1 Kabel 1 kV 1999 
1133 Verpächl~r 1 Kabel 1 kV 1998 
1134 Verpächter 1 Kabel 1 kV 1997 
1135 Verpächter 1 , Kabel 1 kV 1996 

1136 Kabel 1 kV 1995 
137 Kal)el 1kV 1994 

1138 Klll)ol1 kV 1993 
1139 Kabel 1kV 1992 
1 Kabel 1kV 1991 
1141 Verpächter 1 Kabel 1kV 19$0 

1 -· -·-· •• -.1142 Verpächter 1 Kabel 1 kV 1988 
1143 Vorpächter 1 Kabel A\mehm;,ranschlilsse 2021 
1144 Verpächter 1 Kabel AbllehmeranS<:hlüsse 2020 
1145 Verpächter 1 Kabel Aooehmeranschlusse 2019 

148 Verpächter 1 Kabel Aboehmerenschlüsse 2018 1 
1147 Verpächter 1 Kabel Abnehmeranschlüsse 2017 1 
1148 Verpächter 1 Kabel Abnehmeranschlüsse 2016 1 
■149 Verpächter 1 Kabel Abnehmo.rer\Schlüsse 2015 1 
1 Ve<pächter 1 Kabel Aboohmeranschlussli 2014 1 
1151 Verpächter 1 1· Kabel AbnehmeraMchlOsse 2013 
1 152 Verpächter 1 Kaba! AbltehmllrnnschlU$SC 2012-■ 
1153 Verpl!ch\er 1 l<abel Abnehmeranschlüsse 2011-■ 
1 154 Verplichter 1 Kabot Abnehmeranschlüsse 2010 
1155 Verp!ichte,-1 Kabel Abrt'1hmeranschmsso 2-009 -·-■ 
1156 Ve · chter 1 Kabel AbnehmeranschlÜsse 2008-■ 
1157 verpächler 1 Kabel Abnehmeranschiüsse 2007-■ 
1158 Verpächter 1 Kabel Abnehmeranschliisse 2006 
1159 Ve,pächter 1 Kabel Abnehmeranschlilsse 2005-■ 
11eo V(lfpächtor 1 Kabel AbnehmeraoschlOsse 20()4-■ 

161 Verpächter 1 Kabel Abnehmeranschlüsse 2003IIIDI -■1 
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163 Kabel Ab1\8hmeranschl<isse 2001 
164 Verpächter 1 Kabel Abnehmeranschltlsse 2000 

Ve!J)8Chler 1 Kabel Abnehmeranschlüsse 1999 
166 Verpächler 1 Kabel Abnehmeranschliisse 1998 
167 Ve!J)äehler 1 Kabel Abnehmeransehlilsse 1997 
168 Verp~chler 1 Kabel AbnehmerenschlOsse 1996 
169 Verpächler 1 Kabot Abnehmeranschlüsse 1995 

Ve ächler 1 l<abel Abnehmeranschlüsse 1994 
171 Verp~chler 1 Kabel Abnehmera!l$Chlilsse 1993 
172 Verpächler 1 Kabel Abnehmeranschliisse 1992 
173 Verpächler 1 Kabel Abnehmeranschlilsse 1991 
174 Verpächter 1 Kabel Abnehmeral)Schlilsse 1990 

Ve ächte, 1 Freileilun eo 110-380kV 2021 
176 Verpächler 1 Freilei1un en 110-380kV 2018 
177 Verpächter 1 Freileitungen 110-380kV 2015 
176 Ve ächter 1 Freileitungen 110•380kV 2014 
179 Ve ä<:hter 1 FreUeitun en 110-380kV 2013 

Verpächter 1 Freileitungen 110-380kV 2012 
161 Verpächter 1 Freileitun en 110·380kV 2011 
162 Verpächter 1 Freileitungen 110-380kV 2010 
183 Verpächter 1 FreUel!ungen 110-380kV 2009 
184 Ver ächler 1 Freileltun an 110-380kV 2008 

Verpächter 1 Frallei!un en 110-380kV 2007 
186 Verpächter 1 Freileitungen 110-380kV 2006 
187 Ve iichler 1 Freileitun en 110-380kV 2005 
166 Ve äehter 1 Froiloilun 80 110-380kV 2004 
189 Verpächter 1 Freiloi!ungen 110-380kV 2003 

Verpächter 1 Frellel!ungen 110-380kV 2001 
191 Ve!J)ächter 1 FreUeltungen 110-380kV 2000 
192 Verpächter 1 1 . Freileitungen 110-380kV 1998 
193 Verpächter 1 · 1 Fretlei!un en 110-380kV 1982 
194 Verpächter 1 Frelleltungen MKlelspa~noogs)letl 2013 

Verpächter 1.. Freilei!un en 1 kV 2019 
196 Ve ächler 1 Fraileitun en 1 kV 2016 
197 Verpächter 1 Freileitungen 1 kV 2017 
198 Ve!J)ächter 1 Freileitungen 1 kV 2016 
199 Ve ächler 1 Freil<litungen 1 kV 2015 

Verpächler 1 Fre,1ei!ungen 1 kV 2014 
201 Ve!J)ächler 1 Freileilun en 1 kV 2013 
202 Ve!J)ächter 1 Freileitungen 1 kV 2012 
203 Ve!J)äcl\ter 1 Frellel!ungen 1 kV 2010 
204 Ve!J)ächter 1 Fre!te!!un en 1 kV 2009 

Ve ilchler 1 FreUeiiun en 1 kV 200.S 
206 Verpächler 1 Froilei!ungen 1 kV 2007 
207 Verpäcl\!er 1 Freite!Iun n 1 kV 200$ 
208 Ve!J)llch!er1 FreHeitungen 1 kV 2005 
200 Verpächter 1 Frailei!ungen 1 kV 2004 

· Veipäcllter 1 Frefteitungen 1 kV 2003 
211 Verpäcllier 1 ,1 Freileitungen 1 kV 2002 
212 Vall)äcl\ier 1 Fraüeilun en 1 kV 2001 
213 Veipächter 1 Fre;eil11ngen 1 kV 2000 
214 Veipäcllter 1 FreHe1tungen 1 kV 1999 

FraUeltun n 1 kV 1996 
216 Fra8eit'11> n 1 kV 1997 
217 1996 
218 1995 
219 1993 

Verpäcllter l 1992 
221 Verpächter 1 2021 
222 Verpächter 1 FreYeltungen Abnehmecanschlüsse 2019 
223 Verpächter 1 Freieitungon Abnehm;,,anschlüsse 2018 
22◄ Verpächter 1 FreMeilungen Abnehmeranschlüsse 2017 
· FraNeitungen Abnehmarnnschlüsse 2016 
226 1 Freleitun en Abnehmera11Schlüsse 2015 
227 1 FreMeitungen Abnehmeranichlüsse 201 4 
228 ' 1 FreMeilungen Abnehmera11Schlüss0 2013 
229 FreSellun en Abnehmeransch!Usse 2012 

Freieilungen Abnehmaransch!Usse . 2011 
231 FreWailun en AbnehrneraMchlüsse 2010 
232 Frellellun en Abnehmeransch!Usse 2009 
233 Vei'pächier 1 Freijellungen Abnehmaranschlüsse 2008 
234 Verpächter 1 Ftelleilungen Abnehmeranseh!Usse 2007 

Verpächter 1 Fre~eilun en Abnehmeral\Sch!Dsse 2006 
236 Verpäct,I"' 1 Frollcilungen Abnahmoranschlüsse 2004 
237 Verpächte, 1 Fre~eilun en Abnehmeral\Schlllsse 2003 
238 Verpächter 1 Freitllitungen Abnehmeranschlüsse 2002 
239 Verpächter 1 Freileitungen Ab1111hrooranschliisso 2001 

Verpächte< 1 Freile11ungen AbnehrMraMchliis,e 2000 
241 Verpächter 1 Frel!oitungon llbnehmeransc.hlüsse 1999 
242 Verpächter 1 Freilllitun en Abnehmeranschlüsse 1997 
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243 
244 
245 
246 

241! Verpächter 1 
249 Verpächter 1 • 

Verpächter 1 
251 Verpächter 1 
252 Verpächter 1 
253 Verpächter 1 
254 V&rpächter 1 
265 Verpächter 1 
256 Ver ächler 1 
257 Ve lichter 1 
25S Verpächter 1 
259 Ve,pachler 1 

Ve1 ~chter 1 
261 Verp'iichler 1 
262 Verpächtar 1 
263 Verpächter 1 
264 Verpächte.r 1 
265 Ve · chler 1 
266 Verpl!chter 1 
267 Verpächter 1 
268 Verpächter 1 
269 Ve ächte, 1 

Verpächter 1 
271 Verpächter 1 
272 Ve,piichtar 1 
273 Verpächter 1 
274 Verpächter 1 
275 Verpächter 1 
276 Verpächlar 1 
277 Ver ,chler 1 
278 Verpächter 1 
279 Verpächter 1 

Verpilchlor 1 
281 Verpächter 1 
262 Verpächter 1 
283 Verpächter 1 
284 Verpiichter 1 
265 Verpäcllter 1 
286 Verpächter 1 
287 Verpochter 1 
288 V ächler 1 
289 Verpächter 1 

Verpächter 1 
291 V01Pächler 1 
292 Ve(J)ächl"' 1 
293 Verpächter 1 
294 Ver "chter 1 
295 Verpl!chle< 1 
296 Verpäch18< 1 
297 V ächle< 1 
296 Verpächler1 
299 Verpächler 1 

V ächte, 1 
301 Verpächter 1 
302 Verpächter 1 
303 Vel])ächter 1 
304 Verf)ächter 1 
305 Verpächter 1 
306 Verpächter 1 
307 Verpächter 1 
308 Verpächter 1 
309 Verpächter 1 

Verpächter 1 
311 Ve äct,ter 1 
312 Verpäcl1ier 1 
313 · Verpächter 1 
314 Verpächler 1 
315 Verpäclller 1 
316 Verpächler 1 
317 Verpächter 1 
318 Ve ächler 1 
319 Verpäch!er 1 

Verpäcll!er 1 
321 Ve äch1er 1 
322 Verpächter 1 
323 Verpilohler 1 

OrtsnetzslaUonen 
O1\snelzstalionen 
Ortsnetzstationen 
O1\snetzstatlonen 
Ortsnaizslatlonen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstatiooen 
Ortsnetzstationen 

O11snetzstatio<wl 
Ollsnetzs!allonen 
Ornmelzstatiooen 
O11snetzs1ationen 
O,tsnelzsiationen 

1 O/1snelzslalion$n 
O11snetzstallonen 
Ortsnetzsl.,tionen 
Ortsnelutalionen 
Ortsnetzstationen 
O1\snet.i;stslloMn 
OJtsne1u1atlon811 
Ortsnelzsla!ionen 
Ortsnelz.slalionen 
OnsnelZSl3\iOll8fl 
Ortsnetzstationoo 
Or1sootzsta1iooen 
Or1snetzstallonen 
Statlons9(lbiiude 

StaliOnsgebilude 
Grundstii<:ks$nla en. Bauten fOr Traosportwesen 
Grundstücksan!agon, Bauten lür Traosporlwesen 
Gnmdstücksantagen. Bau1&11 für Trans ortwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, 8aulon ltif Tr.msportweson 
Grundstücksanl eo. 8a1Jlen für TransportweHn 
Grundstücksanlagen, ßa<Jlen f(it Traospor\Wesen 
Bolriebsgebäude 
Betriebs ebäude 
Bel~obsgobl!ude 
Bmriubsgooäude 
Stationselnrichlun an und Hilfsanl 811 inklusive Trafo u 
Suillonseimichtungen und Hilsantagen inklusive Trefou 

Stallonseinrichlu en und HlKsanlagen Inklusive Trafo o 
Sta!lonsein~chluogeo und Hilfsanl1>900 inklusive Trafo u 
Stslionsei!lrichlungM und Hillsanlagen inklusive Trafo v 
s1a1lonseinrlehtun en und HlKsa.ntagoo Inklusive Trafo v 
Statlonseinrtchlungen und Hilfäanlagar. Inklusive Trafo u 
SlalionS<ai!lrich\ungen und HiWsar,ta an Inklusive Trafo u 
Slatiooselnrichlun en und Hlffsa,~agen Inklusive Trafo" 
Staiiooseinrichlungen und 1-littsa))lagen Inklusive Trafo u 
Slatiooseinnchtungen ond Hilfsanla en Inklusive Trafo u 
Stotionseinrich\un en und Hiffsaf)lsgen Inklusive Trafo u 
Station&eimichtungen und HiKsanla e~ inkluslva Trafo u 
Slalionseinrichlungen und Hllfsan~ en Inklusive Trafo u 

Schulz·, Mess-und ÜbflfSpan 

1994 
1993 
1992 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
199S 
1997. 
1996 
1995 

1993 
1992 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2003 
2002 
1996 
2021 
2014 
2013 
2006 
200:; 
1998 
1997 
2010 
2013 
2002 
1996 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2010 
2006 
2003 
2002 
2001 
2000 
1996 
1997 
1995 
1994 
1992 
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330 

340 

350 

360 

370 

380 

390 

400 
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321 
328 
32Q 

332 Verpllcl\ter 1 
333 Verpächter l 
334 Ve äcllter 1 
335 Verpä,;liter 1 
336 Verpächter 1 
337 Verpächter 1 
338 Verpächter 1 
339 Ve äc'1tet 1 

Ve ächte, 1 
341 Verpäc:'1ter 1 
342 Verpächter 1 
343 Verpächter 1 
344 ve,pächter 1 
345 Verpächter 1 
346 Verpächter 1 
347 Verpächter 1 
34$ Verpächter 1 
349 VerpllcMer 1 

Verpächter 1 
351 Ve ächter 1 
352 Verplfchter 1 
353 Verpächter 1 
354 Verpächter 1 
355 Verp;ichler 1 
356 Verpäch1ar 1 
$57 Verpächter 1 
358 Verpächter1 
359 Ve ächtet 1 

Verplichtar 1 
361 Verpiicht"' 1 
362 Verpächter 1 

· 363 Verpächter 1 
364 Varpächtar 1 
36S V&rpächlar 1 
sae Verpächler 1 
367 Verpächter 1 
368 Ve ächtet 1 
369 Verl)l!chter 1 

Verpächter 1 
371 Ver „ chter 1 
372 Verpächter 1 
373 Varpächler 1 
374 VeJJ)ächter 1 
375 Ve!J)ächter 1 
376 Ver ächter 1 
377 Verpächter 1 
378 Verpächter 1 
379 Ve lichter 1 · 

Ve lichter 1 
381 Verpächter 1 
382 Verpächter 1 
383 VeJJ)ächter 1 
384 Verpächter 1 
J85 Verpächter 1 
386 Verpächter 1 
367 Verpächter 1 
388 Verpächter 1 
369 Verpächter 1 

Verpächter 1 
391 · Verpächter 1 
392 Verpächter 1 
393 Ve lichter 1 
394 Verpächter 1 
395. Verpächter 1 
398 Verpäcilter 1 
307 Verpächtor l 
3118 Verpächter 1 
399 Verpächter 1 

Ve<piichtof 1 
401 Verpächter 1 
402 Verpächter 1 
403 Verpächtar 1 
404 V ächtet 1 

Roodsleuet-. FarflStouer-. Fornmelda-, Femmess-. Aut 
R\l!1dsteue,-, Femstouar-, femmelda•, Femrness-, Aot 
RU11dsieuer-. Femsteuer-. Femmelde•. Femmess•, A\11 
Rundstouer-, Fems\ouer-, Fe,nmeldo-, Femmess-, Aut 
Rundsteuer•, Femsleuer-. Fernmelde-. Femmess-, Aul 
RuMstever-, Fernsteuer-, Femmelde-. Femmess-, Aut 
Rundstouer-, Femsteuer-, FemmeldEh Femrness-. Aut 
Rundst8(fer-, Femsfeuer-, Femmolöe-, Femmoss-, Aul 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Femmelde•, Femmess-, Aut 
Rundsteuer-, Fernsteuer•, Femmelde-, Fernmus,, Aut 
Rundsteuer-, Femw,uer-, Femnu,tda-, Femmess-, Aut 
Rundsteuer-. Femst(IUer-, Femmelde•, Femmen-. Aut 
Rundsteuer•. Fomsteu8f•. Fammalde-, Femmess-, Aut 
Rundsleuer•, Fernsteuer-, Femmetde-, Femmess-, Aut 
Rundstauer-. Femsteuet-, Femmetoe-, Femrness-. Au! 
Rundsteu<11-. Foo,steue,-, Femmetd8-, Fernmess-, Aut 
Run<lsteu&r-, Femsteoer-, Fernmeld8-, Femmess-, Aulo 
Ron<lsleuer-, Femsteuer-, Femmetde•, Fommess-, Auto 
Rondsteu8f'-, Femsteuer- 1 Femrnelda.., Fommes.s-. Aulc 
Ruods\euer-. Fernsteuer-. Fernmelde-, Femmess-, Aulo 
Rundsleoer•, Femstouer-. Femmotdo-, Femniess-, Auto 
Ortsnetz-Ttan&formatoren, Kabelver1ailerschränke 
Ortsnetz-Transfomwtoren, KabelllerteMerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelvertellel$Chriinke 
Or1snetz-Transformatorer., Kabefvertalel$Chtänke 
Ortsnetz-Translormatore,i, Kabetverteiler.ichtänke 
Ortsnetz-Tra,;sformato1en, Kabelverteilerachriinke 
Ortsnelz-Tran•lomiatoren, Kabetverteile,schränke 
Ortsnel.2-TrMSlomia!oren, Kabetvertel!erschränke 
Ortsnett -Tra,;sformator011, Kabelveoteilerschränke 
Ortsnetz-T ra<1Sformatoren, Kabelvsrteilerschränke 
Ortsnelz-TrMsfoanatoren. Kabelvertelierschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelvertai!erschräoka 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelver1ellerschränke 
Ortsneiz-Transformatoren, Kabelverteiferschränke 
Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 
Oilsnetl•Transformatoren. Kabelver1ellerschrän~e 
OJ1snetz-Transforrnatoren. Kabelvertel!ersehränke 
Ot1snett-Transformatoren. Kabelverteiian.chränko 
Ortsnetz•Ttansformaloren, Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteil(lfl)c'1ränl<e 
Orune1z-Transformatoren, Kabolverteil!lfSchrän!<a 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteiterschränke 
Ortsnetz„Transformator911, KaOOtvert~J!erschränk& 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelvenel!91schränke 
Or13netz-Trans(o,matoren. Kebelvertelierschrl!nke 
Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschriinke 
Ortsnetz-Transforma!oren. Kebelvertellerschrlinke 
Ortsnetz-Transtcimaloran, KabelW!rteilerschränke 
Ollsne11.•Transforma10ren, Kabelverteiferschränke 
Ollsnelz•T1ansf0rma1oren. Kebelverlei!erschrlinke 
Zählet, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfäo9er 
Zähler, Messe1nrichtungen, Uhren, Tl'R-Empfänger 
Zähler, Masselnrichtun en, Uhren, TFR-Em fä 
Zähktr, Messeinrichlu 0n, Uhroo, TFR-Empfä,nger 
Zähler, Messelnrichtu en, Uhren. TfR-Empfär.ger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-1,mpfänger 
Zähler, M0ssoin<ichlung9n, U/lr8!1. TFR-Empfänger 

Zählet, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messelnrichtun en, Uhf11n. TFR•Em fän r 
Zähler, Messeinrict,tungen. Uhren, TFR-Empfänger 
GeschäftsausstaltU<>g (ohne EDV, Wert<zeugo/Geräta►: 

1996 
1997 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 
2010 
2009 
2000 
2007 
2000 
2005 
2004 
2003 
2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 

.1992 
2021 
2020 
2019 
2018 
2017 
2016 
2015 
2014 
1013 
2012 
201 1 
2010 
2009 
200$ 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
~002 
2021 

Seite 5 von 7 



Anlage 2~8-1 lnetz GmbH Az. BK8·21-01893-1002#2 

409 Verpächter 1 
◄ 10 Verpiicfller 1 
411 Verpächter 1 
412 Verpächter 1 
413 Verpächler 1 
414 Verpäcilter 1 
41 5 Ve llci\ter 1 
416 Verpäl;l'~er 1 
417 Verpii<-'11er 1 
418 Vtrpäctiter 1 
419 Verpächter 1 
420 Verpäcllter 1 
421 Verpächter 1 
422 Verpächter 1 
423 Ve ächler 1 
424 Ve lichter 1 
425 Verpächter 1 
426 Verpächter 1 
427 Verpächter 1 
428 Verpächter 1 
429 Verpächter 1 

437 Verpiichter 1 

446 Verpächter 1 
447 Verpächter 1 
448 V8fpächter 1 
449 Verpächlar 1 
450 Verpächter 1 
451 Verpächter 1 
452 Verpäelllar 1 
453 Verpl!ch!er 1 
464 Verpächter 1 
455 Verpächter 1 · 

. 456 Verpächler 1 
457 Verpächter 1 
456 Verpächlen 
459 Varpiichter 1 
460 Verpächter 1 
461 Verpllchler 1 
462 VerpiiGhter 1 
463 Ve,pächter 1 
464 Verpö;hlor 1 
465 Verpächter 1 
466 Ve<J)ächler 1 
467 Vefl)äGhter 1 
468 Verpii<:hler 1 
469 Verpächter 1 
470 Verpächter 1 
471 Ver ächter 1 
472 Verpächter 1 
473 Verpächter 1 
•174 Ve ächter 1 
475 Ve ächler 1 
476 Verpächter 1 
477 Verpkh!er 1 
478 Vell)äcMer 1 

,479 Verpächter 'o 
4$0 VelJ)äl:hW1 
481 Verpächter 1 
462 Verpächter 1 
483 Verpäcllter 1 
484 Verp-äctlter 1 
465 Ve ächter1 

Werl<zevge/Geräle 2020 
Wet1ae,;ge/Geräle 2016 
We<l<Z81l e/Geräte 2015 
Wedu81l /Geräte 2013 
WerkzelJge/Geräte 2010 
Werl<z81Jge/Geräle 2009 
Werl<zeu e/Geräle 2000 
Hardware 2021 
Hardwa,e 2020 
Har<lvlölfe 
Har<Jware 
Software 
Leichllahrzeu 
Leichllalwzeuge 
Lelch\!ahrzevge 

1 LeicMallnevge 

2 Kabel Mittelspannun snetz 

2 Kabal Mit_telspannoo9snetz 
2 · Kabel Mittels!)annl.lflgsnetz 
2 Kabel Miltolsl)annungsnetz 
2 Kabel Mil\etspannungsnatt 
2 Kal>el Mittelspaonvngsnelz 

· 2 Kabel Mil\elspannvngsnetz 
2 l<abel Mil\elsl)aMun snetz 
2 Kabel Mil!elsl)Sllnun snelz 
2 Kabel Mil!elspannungsnelz 
2 Kabel Mitlalspannun snetz 
2 Kabel Mittels nun snotz 
2 Kabal Millalspannungsr.otz 
2 Kabel fM!elspannungsnelz 
2 Kabel Millolspannungsnelz 
2 Kab&l 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1kV 
2 Kabel 1kV 
2 Kabel HV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel1 kV-
2 Kabel1 kV 
< KabeJ1 kV 
2 Kabol 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabe!1 kV 
2 Kabet1 kV 
2 Kabei 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 · Kabel lkV 
2 Kabel 1 W 
2 Kab<:111 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Onsnetzstallonen 
2 Ortsnetzstationen 
2 Omnetzstationen 
2 O11sne\%Statlonen 
2 Oi1soetzstationen 
2 O<tsne1zs,a1ionen 
2 Ot1snelzslallonen 
2 Or1sitelzs!olionen 
2 Zähler. Messeinrichtun en, Uhren, TFR-Empfänger 
.2 Zähler, Messeinrichtun on, Uhren, TFR-Em fin er 
2 Zähler, M esseinrichtungen, Uhren, TFR•Empfängar 
2 Zä111er, Messeinrichtungen, UhreJl, TFR•Empfänger 
2 Zähler, Mes,elmichtungeo. Uhren. TFR·Effi',>lönger 
2 Zähler, Measeinrichtongen. Uhren, TFR•Empfänger 
2 Zählef, Messelnrichtongen, Uhren, TFR•Empfän er 
2 Zäh!er, M~sselnlichlungen, Uhren, TFR-Empffinger 
2 Zähler, Messein,icht en. Uhren, TFR-Empfä er 
2 Zähler, Messelnrlchlu , Uhren. TFR-EITil)(än er 
3 Kabel 1 kV 
3 Kabel 1 kV 

2019 
2018 
2019 
202! 
2020-
2018 
2017 
2011 
2010 
2C09 
2008 
2.007 
2005 
2003 

.200·1 
2000, 
1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
2011 
2010 
2009 
?.008 
2007 
2006 
2005 
2004 

2002 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1006 
1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 
1985 
2011 
2001 
2000 
1999 
1998 
1997 
1896 
1995 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
2002 
2005 
2004 
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495 

500 

505 

510 
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487 
1 488 

1 489 

1 
1491 

Verpächter 1 
Ve ächte, 1 
Verpächter 1 
Verpächter 1 

3 Kabel Abnehmeranschiüsse 
(l Kabel Abnehmeranschlüsse 
3 Kabel Abnehmera=hlüsse 
3 Kabel Almehmer8nschlüsse 
3 Kabel AbnehmeranschlOsse 
3 Kabel Abnehmeranschlüsse 
3 Kabel Abnehmerenschlilsse 
3 Kabel Abnehmeranschlüsse 
3 Kabel AbnehmeranschlOsse 
3 Kabel AbnehmeranschIDsse 
3 Kabel Abnehrneran~chlilsse 
3 Kabel Almehmeranschlilsse 
3 Kabel Abnehmeranschlilsse 
3 Freileilun en Abnahmeranschlüsea 
3 Zähler, Messeklr!chtun en. Uhren, TFR-Em fär. 
3 Zähler, Messeln~chtungen, Uhren, TFR-Empfäl\ger 
3 Zähler, Messelr.nchtun an. Uhren, TfR•Empfänger 
3 Zähler, M.esseiftnch!un en, Uhren, TFR•Em fän 
3 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Emp.fängei 
3 Zähler, M&sseinrichlungsn, Uhren. TFR•Em fän er 
3 Z~hler, M8S$G!<lrichtungen, Uhren, TfR•Empfänger 
3 Zähler, M!>Sseinrichlungen, Uhren, TFR-Empfänger 
3 Zähler, Messefnnchtung.en, Uhren, TFR-Em fän er 
3 Zähler, Messelnrichlungen, Uhren. TFR-Empfän er 
3 Zähler, Massefnrichlungen, Uhren, TFR-Em~fänger 
3 Zähler, Me~seiftrichtun en, Uhren, TFR-

1 

2014 ------■2012 -■
2011 
2009 

1492 
1 493 
1 494 
1 
1496 
1497 

1498 
1499 
1 
1501 
1 502 

1503 
1504 
1 
1506 
1507 
1508 
1509 
1 
1 511 

512E_ 

VQ ächte, 1 
Verpächter 1 
Verpächler 1 
Verpächter 1 
Verpächler 1 
Verpächter 1 
Verpächter 1 
Verpächter 1 
Verpächter 1 
Verpächter 1 
Verpächter 1 
Verpächter 1 
Verpächter 1 
Verpächter 1 
Ve ächter 1 
Verpächter.1 
Verpächter 1 
Ve,:piichter 1 
Verpächter 1 
Verpiich!er 1 
Vel))ächter 1 

2008 
2007 
2005-■
2004 
2007.-■ 
2001 
2000•• 
1999-■ 
2014-■ 
2015-■■2014 ■ 
2013-■2012 
WH•• 
2010II 
200!1 
2008 
2007II•• 
2006 
2004-■ 
2002••■ 
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Anlage 2-1-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BK8-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

1.1. 
1.1.1. 
1.1. 1.1. 
1:1.1.2. 
1.11.2.1. 
1.1.1.2.2. 
·1.1.1.2.3. 
1.1.t.2 .4. 
1.1.f.3. 

1.1.1.4. 

1.1.1.5. 
1.11.6 
1.1 .1.7 . 

. 1.1. 1.8 . 
1.1.1.9. 
1.1.1.10. 
1.1.1.11. 
1.1 .2. 
1.1.2.1. 
1.1.2.1.1. 
1.1.2.1.2. 
1.1.2.1.3. 
1.1.2.1.4. 
1.1.2.1.5. 
1.1.2.1.6. 
1.1.2.2. 
1.1.2.3. 
1.1.2.4. 
1.1.2.5. 
1.1.2.6. 
1,2. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.2.1 . 
1.2.2.2. 

nachKWKG 
nach·§ 18 StromNEV 
Einspeisemanagement-Maßnahmen 
Be1,1eooverbrauch 
Aufwendungen für Differenz-Bilanzkret,e b.ZW. Aufwendungen für den Avsgletch von Abweichungen bei 
Standardlast ,omen 
Konzesslonsilbgabe 
Aufwendungen für den EEG-Ausgleichsmechanismus 
Aufweoou;igoo für den KWKG-Belastungsausgleich 

Aufwendu en für den Umla emechan;smus für individueVe Nelzentgette gemäß§ 19 Alis. 2 StromNEV 
Aufwendu en für den Belastun saus lel€h für abschaltbare Lasten 
Sonstiges 

Aufwendungen f(Jr vorgelagerten Ne!Zbetre!ber (Leistung/Arbeit) 
·Aufwendungen für vorgelagerten Ne!Zbelfeiber (Massstollenbetrieb) 
Aufweooungoo für Netzreservekapazität 
Aufwendungen für Blindstrom 9ege11iibet dem vorgelagerten Netzbeireiher 
Aufwendungen für singuiir geoulzle 8elrlebsmillel gemäß§ 19 Ab$. 3 StromNEV 
Sonst 
Aufwendur,gen IOr Blindslrom g er-.iber Dritten 
Aufweodungen für übedassene Nelzlnfrastruktor 
Aufwendu an für durch Drkte erbrachte Betriebsführung 
Aufwendungen !Ur durch Dritte erbrachte Wartun s• und lnstandhallU11Qslelstu en 
Sonstiges 
Personalkoston 
Löhne und Gehälter 
Soliale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 
Altersversorguog 
soziale Abgaben und sor1:1tige Aufwernkt119en 
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Anlage 2-1-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKB-21-01 893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

· 

gegenübef verbundenen Unternehmen 
1.3.2. gegenübEr Ulllernehmen, m~ denen ein Beiei' ungsverhältnls bestehl 
1.3.3. ge enüber KredMinstltuten 
1.3.4. Zinszufülvungen zu Rückstellungen 
1.3.5. Sonstiges 
1.4. Sonsli e Steuorn 
1.5. Sonstige betriebliche Aufwondungon 
1.5.1. Mieten, sonstige Pachtzinsen, sonstige L1,asiJ1gralAn, Geoühmn und Beiträge 
1.5.2. 
1.5.3. Bürobed;)rf, Druchachen und Zeitschiiften 

Postkosten, Frachtkosten und ä hfliche Kosten 
1.5.5. Rechts• un<l Beratungskosten 
1.6.6. Sponsocing, Werbung, Spenden 
1.5.7. Reisekosten und Auslösungen 
1.5.6. Bewirtung und Geschenke 
1.5.9. Wartung und lnstandsetzu 
1.5.10. Einzelwertberichligungoo auf rorderongen 
1.5.11. Pauschalwertberichtigungen auf f0<derungen 
1.5.12. Zahlungen an Städte od9< G&mAlnden nach Mallgaoo von§ 5 Abs. 4 SlromNEV 
1.5.13. Aulwoodung<,r, ~us vorzeitigem Anl;,gmi;ibgang 
1.5.14. Sonstiges 
2. Abichroibungen 
2.1 . Immateriell~ Anlagevermögen 

2.1 .1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähcllche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Recl'ieo und 
Werten 

2.1.2. SoMtlges 
2.2. Kalkulatorische Abschreibungen 
2.3. Abschreibungen Umlaufvermögen 
V I. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiers des Umlaufvermögens 

Kalkulatorische Elgenkapilatvertlnsung 
4. Kalkulatorische Gewerbesteuar 
l .a. Netzkosten vor Abt u der kostenmindernden Erlöse und Erträ e 
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Anlage 2-1-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BK8-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

5.1. 
5.2. 
5.3. sonstige betriebliche Erträge 
5.3.1 . Erträge 8US AuAösUf'Gen von Ril()kstelongen 
5.3.2. Erträge aos Blindstrom 
6.3.3. Erträge aos der Auflösung von Wertberichligungen auf Forderungen 
5.3.4. Ertöse aus Anla enabgä~en 
5.3.5. &noore sonslige belrfeblicho Erträge 
5.4. Erträge aus Betelllgungen 
5.4.1. · Erträge aus BeleMlgungen an verbundenen Unternehmen 
5.4.2. Sonstiges 
5.5. Erträgo aus anderen Wortpapieren und Ausleihungen des Flnanzanlagovorm6gons 

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Flnanzantagevermögens von vertlundenen5.5.1. Untemehmen 
6.5.2. Sonstiges 
5.6. Son$lige Zinson und ähnlicho Erträge 
5.6.!. . · Erträge aus Finam:anlagen 
5.6.1 .1. Erträ e aus verzinslichen Finanzarlagen 
5.6.1.2. Erträge aus Cast~Pooli119 
5.6.1 .3. Sonsllges 

Erträ e aus Forderoogen urd sonsli en Vennögens egenstänclen5.6.2. 
5.6.2.1. Erträge aus Forderoogen aus Lieferungen und leistun en 
5.6.2.:2. Erträge aus Forderoogen gegen verbundene Unternehmen(z.B. Casl>-Poollng) 
5.6.2.3. Erträge aus Forderungoo gegen Unternehmen. mil denen ein Belei igungsverhältnfs besteht · 
5.6.2.4. Erträge aus sonstigen Vermögensgeger\sländen 

Erlriige aus Werlpapieren5.6.3. 
5 .6.4. Erträge aus K~ssenbestand, Guthaben bei Bundesbank und Kredilinsliluten 
5.6.6. andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
5.7. Umsatzerlöse nicht aus Netzentgelten} 
5.7.1. Konzessionsabgabe 
5,7.2. Erlöse aus dem EEG-Ausgleichsmechanlsmus 
5.7.3. Erlöse aus dem KWl<G·Belastungsausglelch 
5.7.4. Erlöse aus der Offsharenetzuml e (ONU) 
5.7.5. Erlöse aus dem Umlagemechanismus für Individuelle Netzent elle emäß 19 Abs. 2 StromNEV 
5.7.6. Erlöse aus dem Belastungsausgleich für abs<>haHbare Lasten 
5.7.7. Erträge aus der Auflösung von,Natzanschlusskostenbaiträgen 
5.7.8. Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen 
5.79. Erträge aus der Auflösung von lnvest~io11$zuschiissen 
5.7.10. sonstige Erlöse (niet~ aus Nelzenlgellen 
l.b. Netzkoslen nach Abzug der koslenmindemden Erlöse und Erträge 
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Anlage 2-2-VP1 Verpächter 1 der ineti GmbH Az. BKS-21-01893-1002#2 
(eins energle in sachsen GmbH & Co.KG) 

Darstellung der Nutzungsdauern 

Netzgebiete: Netz in Chemnitz (Originäres Netz) 
Wohngebiet Am Silberbach (Netzabgijnge nach § 26 ARegV) 

Kabel 110 kV 
3 Kabel Mittels annun snetz 
4 Kabel 1 kV 
5 Kabel Abnehmeranschl0sse 
6 Freileitungen 110-380kV 
7 Freileitungen Mittelspannungsnetz 
8 Freileitun en 1 kV 
9 F relleitungen Abnehmeranschlüsse 

10 Stationseinrichtungen und HIifsaniagen Inklusive Trafo und 
Schalter 
Schutz•, Mess- und Uberspannungsschutzeinrichtungen, 

11 Fernsteuer-, Fernmelde-, Femmess- und Automatikanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-. 
Trafo- und Schaltanla en 

12 Sonstiges 
13 380/220/110/30/1 0 kV-Stalionen 
14 Hauptvertellerstationen 
15 Ortsnetzstationen 
16 Kundenstationen 
17 Slaliohsgebäude 
18 Allgemeine Stalionseinrichlungen, Hilfsanlagen 

ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
19 Laufschienen. Außenbeleuchtung in Umspann- und 

Schaltanla en 
20 Schalteinrichtungen 

Rundsteuer-, Fernsteuer•, Fernmelde•, Fernmess-, · 
21 Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 

Netzschutzeinrichtun en 
22 Ortsne~• Transformatore·n. Kabelverteilerschränke 
23 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
24 Telefonlellungen 
25 Fahrbare Stroma gre ate 
26 Grundstücksanlagen. Bauten für Transportwesen 
27 Betriebsgebäude 
28 · Verwaltungsgebäude 

29 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); 
Vermituun seinrichtu en 

30 Werkzeuge/ Geräte 
31 Lagereinrichtung 
32 Hardware 
33 Software 
34 Leichtfahrzeu e 
35 Schwerfahrzeuge 
36 moderne Messeinrichtungen 
37 Smart-Meter-Gateway 

Seite 1 von 2 



Anlage 2-2-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

Darstellung der Nutzungsdauern 

Netzgebiete: Amtsberg mit den Ortsteilen Di!lersdorf, Schlößchen und 
Weißbach (Netzzugänge nach § 26 ARegV) 

2 Kabel 110 kV 
3 l<abel Mittelspannungsnetz 
4 Kabel 1 kV 
5 Kebel Abnehmeranschlüsse 
6 Freileitungen 110-380kV 
7 Freileitungen Mittelspannungsnetz 
8 Freileitun en 1 kV 
9 

10 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Staiionseinrichtungen und HIifsaniagen inklusive Trafo und 
Schaller 

11 
Schutz-, Mess- und berspannungsschutzelnrichtungen, 
Fernsleuer-, Fernmelcle-. Fernmess- und Automallkanlagen 
sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich Kopplungs-, 
Trafo- und Schallanla en 

12 Sonst' s 
13 380/220/110/30/10 kV•Slationen 
14 HauplverteilerstaOonen 
15 Ortsnetzstationen 
16 Kundenstationen 
17 Slafionsgebäude 
18 . 

19 

Allgemeine Statfonselnrichlungen, Hilfsanlagen 
ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschließlich 
Laufschienen, Außenbeleuchtung in Umspann• und 
Schaltanla n · 

20 Schalleinrichtun en 

21 
Rundsteuer-, Femsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, 
Automatikanlagen, Strom- und Spannungswandler, 
Netzschutzeinrichlun en 

22 Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschriinke 
23 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfän er 
24 Telefonleitungen 
25 Fahrbare Stromag·gregate 
26 Grundstücksanla en, Bauten fü, Transportwesen 
27 Betriebsgebäude 
28 Verwaltungsgebäude 

29 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Wer1<zeuge/Geräte); 
Vermitllun selnr!chtu en 

30 Werkzeuge/ Geräte 
31 Lagereinrichtung 
32 Hardware 
33 Software 
,34 Leichtfahrzeu e 
35 Schwerfahrzeuge 
36 moderne Messeinrichtungen 
37 Smart-Meter-Gateway 
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Anlage 2-3-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BK8-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

3 
4 
6 Kabe 

l'relleltunge 
6 Freit 
7 Freiteil 
8 Freileil 
9 Freileit 

Stationen···-.;: 
13 
14 Haupt11e_rteilersta6onen 
16 Orlsnetz.~tationen 
16 Kundenstationen 

GrundstOcklianlagen··und 01tbäude 
17 Stationsgebäu<le 

Ane·obrlgen ' 
10 Stationseinri 

Schutz-, Mess- und Uoorwannungi.schulzei11tichtungen. Fetn$teuer-, Femmelde•, 
11 Femmess• und Automalikantagen sowie Rundste1.1er11'l911anlageo eiosch~eßllch 

Ko un • Trafo- und Schallanla n 
12 Sonsti<Jes 
18 

19 

20 

Allgemeine Stationselnrichlun!)(ll1, Hilfsantagen 
ortsfeste Hebezeug& und Lastenaufzüge einschließlich LaulschieAen. 
Außenbeleuehtun In Ums ann-und Schallanla 00 
Schaheln1ichtun11en 

. 21 

22 

Rundsteuer•, Fernsteuer-, Femmeld8-, Femmess-. Automatikanlagen, Strom- und 
S annun swandler Netzschutzell\rielltun an · 
Ortsnetz.-TransformatOf811, Kab8Iverte~ernchräol<e 

23 Zähler, Messelnrtchtungen. Uhren, TFR-Empfänger 
24 Telefonleitungen 
25 Fallrbare Stromaggregale 

29 

30 
Ge5chäflsauss!attung (ohne EDV, Werkzeuge/G&1äte); Vermllllungselnrichtungen 

Werueu /Geräte 
31 La ereinrichlung 
32 Hardware 
33 Software 
34 Lelchlfahrzeuge 
35 Schwerfahrzeuge 
36 
37 

moderne Messeinrtchtungen 
Smart-Meter-Gateway 
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Anfage 2-4-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

15 Ortsnelzslationen 
16 Kundensle6onen 

Grund.~tOckiiiniaöen.und Gebäude 
17 Stations ebäude 
26 Grundstücksanlagen, Baulen für Transportwesen 
27 Beltiebsg 

Schulz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernsteuer-, Femmelde•, 
1t Femme.ss- und Automaükanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschließlich 

Kopplungs-, Tralo- und Stllall8olagen 
12 Sonstiges 
18 Allgemeine Stallonseinrichtungen. Hillsanla n 

ortsfeste Hebezeuge und lastenaufzüge -elnschlilli?Jich i.aulschienen,19 
Außenbeleuchtung In Umspann-·und Schallanlagoo 

20 Schatteinrichtungen 
Rundsteuer•, Fernsteuer-, FerNnetde-, Femmess•, Automalil<anlagen, Strom- und21 Spannungs-waMler, Netzschutzeinrichtungen 

22 Ortsnelz-Transformatoren, Ksbelveneilerscluänke 
23 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren. TFR-Eml)fän r 
24 Telefonleitungen 
25 Fahrbare Stromaggregate 

29 Gesclläftsausslaltung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); VermilUungselnrichlvngen 

30 Werkzeu /Geräte 
31 Lagereinrl<:h1uo9 
32 Hardware 
33 Software 
34 Lelchtfahr2.euge 
35 Schwerlahr2 e 
36 moderne Messelnrlchlungen 
37 Smarl-Me1er-Getewa 

Summe 
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Anlage 2-4-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

Stationen · 

14 HouptvertelferstaUooen 
15 Ort$nelZstotiOnen · 
16 KuncJensta\lonen 

Grundstllcksanl~iJon und Gobäu· 
17 
26 

10 

11 

1Z 
18 

19 

20 

21 

22 

Stalionsgebäude 
Grur><lslücksanlagen, B9ule 

Schulz-. Mess-und Übarspannungsschulzelnrichtungen. Femslever•. Farnm!ll<fe-, 
Fernmess-und AU1omatlkanlagen sowie Rundsteuerungsanlagon einschließlich 
Kopplungs•, Trafo- und Schaltanlagen 
Sonst! es 
Allgemeine Statlonselnrlchtun en, HüfaanlBgen 
ortsfeste Hebezeuge 11rld Lastenaufzüge einschließlich Leufschieneri. 
Außenbeleuchtung In Umspann- und Schaltanlagan 
Schatlel,vichtungen 
RundSlever-. Fernsteue,-. Fernmeld&-. Femmess-, Automatikanlagen, Strom• und 
Sponnung3wandle1, Nelzschulzeinrlchlungen 
Ortsoelz-Transformatoren, Kaoolvertel!erschränke 

23 Zähler, Messeinri<;htuogen, Uhten, TFR·Em än er 
24 :Telefoofeitun en 
25 Fahrbare Stroma re a1e 

29 Geschäftsausstallullg (ohne EDV, Vle11<2euge/Geräte); V<ilmilllungooinrichtungeo 

30 Werkzeuge/Geräte 
31 l ereinrichtung 
32 Hatdware 
33 Software 

. 34 Leichtfahrzeuge 
35 Schwerfahn:eu e 
36 moderne Messeinrichtungen 
37 Smart-Meter-Gatewa 

Summe 
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Anlage 2-5-VP1. Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

1 
1 

1 
. 1 

1 
1 

1 
1 

Allgemeine Stationseinrichlungen, Hilfsanlagen 
Allgemeine Stalionseinrichtungen, Hilfsanlagen 
Affgemeine Stationseinrichlungen, Hilfsanlagen 
Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen 
Allgemeine Stationseinrichfüngen, HIifsaniagen 
Allgemeine Stationseiorichtungen, HIifsaniagen 
Allgemeine Stalionseinrichlungen, HIifsaniagen 
Allgemeine Slalionseinrichlungen, HIifsaniagen 
Allgemeine Stalionseinrlchtungen, Hilfsanlagen 
Betriebsgebäude 
Betriebsgebäude 
Betriebsgebäude 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 KV 
Freileitungen· 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freile itungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freilellungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Fre_jleitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 W 

1995 
2000 
2003 
2004 
200.5 
2006 
2013 
2020 
1998 
2002 
2013 
1972 
1975 
1978 
1984 
1987 
1988 
1990 
1991 
1992 
1993 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

, 2006 
2007 
2008 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKS-21-01893-1002#2 
(eins energiefa sachsen GmbH & Co.KG) 

F reileilungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 1 kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Frei!ellungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110·380kV 
Freileitungen 110-380kV 
F(eileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110·380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Freileitungen 110-380kV 
Frellellungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freifeilungen Abnehmeranschlüsse 

2010 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
1968 
1970 
1971 
1975 
1977 
1982 
1998 
2000 
2001 
2003 · 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2018 
2021 
1978 
1984 
1988 

· 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freil8itungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschli,isse 
l'reileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen AbnehmeranschlOsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen AbnehmeranschlOsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen AbnehmeranschlUsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Freileitungen Abnehmeranschlüsse 
Frellellungen Mittelspannungsnetz 
Geschärtsausstattung {ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermitu 
Geschäftsausstattung {ohne EDV, Werkzeuge/Geräte ; Vermill! 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittl 
Gesch11ftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); VermitU 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittl 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermitll 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Venniltl 
Geschäftsausstattung {ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); VermiUI 

1991 
1992 
1993 
1994 
1998 
1997 
1999 

. 2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
201 7 
2018 
2019 
2021 
2013 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
:1 
1 
1 

1 
. 1 

Seite 3 von 19 



Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inelz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

Geschäf1$~\1$$laltm9 (ohne EDV, Werkzeuge/Ger~te); Vermlttl 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittl 
Geschältsausstaltung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermiltl 
Geschärtsausstaltun9 (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermlttl 
Geschäftsausstattung ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vennlttl 
Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermiltl 
Geschältsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); Vermittl 
Geschäflsausstatlung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte): VermilU 

2003 
2004 
2006 
2008 
2009 
20131 

1 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte); VermilU 2016 
1 Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge/Geräte): Vermittl . 2021 
1 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 1996 
1 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 1997 
1 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 1998 
1 Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 2005 
1 Grundstücksanlagen, Bauteil für Transportwesen 2006 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
l-lardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Hardware 
Kabel 1 kV 

2013 
2014 
2021 
2002 
2003 
2005 
2006 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 · 
1949 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BK8-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) · 

Kabel 1 kV 
l(abel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
l<abel 1 kV 
l(abel 1 kV 
Kabel 1 kV 
l<abel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 

1956 
1958 
1960 
1962 
1964 
1960 
1968 
1970 
1972 
1973 
1974 
1977 
1981 
1986 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2Ö06 
2007 
2008 
2009 
2010 

1 

1 
.1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

1 
1 
1 

Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
K,1bel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel 110 kV 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
l<abel Abnehmeranschlüsse 
l<abel Abnehmeranschlüsse 
l<abel Abnehmeranschiüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeransohl(i$se 
Kabel Abnehmeranschlüsse. 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 

2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1994 
1995 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2007 
2008 
2009 
2012 
2019 
2021 
1949 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1962 
1964 
1966 
1968 
1970 
1972 
1973 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. 8K8-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

1 
. 1 
1 

1. 
1 
1 

1· 
1 

1 

1 
1 

Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel AbnehmeranschlOsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abne.hmeranschlOsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschtüsse 
Kabef Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranscl)IOsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
K.ibel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmenmschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüs.se 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Abnehmeranschlüsse 
Kabel Millelspannungsnetz 
Kabel Mitlelspannungsnelz 
Kabel Mittelspannungsnetz 

1981 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

.2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 1 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1954 
1956 
1958 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

Kabel Mitlelspannu · s 
Kabel Millelspannungsnelz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Millelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnelz 
Kabel Millelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelsparinungsnetz 
Kabel Millelspannungsnelz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz . 
Kabel Miltelspannungsnelz 
Kabel MiUelspannungsnetz 
Kabel Mlllefspannungsnetz 
Kabel Miltelspannungsnelz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
l<abel Mlllelspannungsnelz 
l<abel Mittelspannungsnetz 
Kabel Miltelspa11nungsnelz 
Kabel Miltelspannungsnelz 
Kabel Mi1telspannungsne(z 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
l<abel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mlltelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Miltelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Miltelspannungsnelz 
Kabel Millelspannungsnelz 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1981 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG} 

Kabel Mittelspannungsnetz 
Kal>el Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mitlelspannungsnetz 
Kabel MIUelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Kabel Mittelspannungsnali: 
Kabel Mittelspannungsnetz 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Lefchtfahrzeuge 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1992 
1994 
1995 
1996 
1997 · 

1 

1 
1 Leichtfahrzeuge 1998 
1 Laichlfahrzeuge 

Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
Leichtfahrzeuge 
leichlfahrzeuge 
l eichtfahReuge 
OrtsnetzstatiQnen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
OrtsnetzstaUonen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzsta1ionen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 

1999 
2002 
2011 
2013 
2015 
2017 
2018 
2020 
2021 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1971 
1972 
1973 
1.974 
1975 
1976 
1977 

Seite 9 von 19 



Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKS-21 -01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

1 
1 

1 
1 

Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnelzs(atiooen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Or1snetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Orts.netzstalionen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1986 
1987 
1988 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
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Anlage 2-5-VP1. Verpächter 1 der ine!z GmbH Az. BK8-21-01893-1 002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG} 

1 
1 · 
,j 

Ortsnetzstationen 
Ortsnetzstationen 
Ortsnetzslationen 
Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, l(abelvertei!erschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelvertellerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren. l<abelverteilerschränke 
Ortsnelz-Translormaloren, Kabelvertellerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, t<abelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformaloren, Kal;>elverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilersctirä nke 
Ortsnelz-Transformatoren, Kabelvertellerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteil&rSchränke 

. Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteiferschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelvertellerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabetvertellerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverieilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelvertellerschränke. 
Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteller~chränke 
Ortsnetz-Transformatoren. Kabelverteilerschrilnke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelvertolle<Schränke 
Ortsnetz-Transformaloren, Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz• Transformatoren. Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatore,1, Kabelvertelten,chränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
0,1snetz-Transformatoren, Kabetverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, l(abelverteilerschränke 
Ortsn.etz-Transformatoren, f<abelverteilerschränke 

2019 
2020 
2021 
1976 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1986 
1987 
1988 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKS-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteiferschränke 
Ortsnetz-Transformatoren. Kabeiverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transfonnatoren, Kabelverteilerschränke 
Ort:metz-Transfonnatoren, Kabelverteilerschränke 
Ortsnetz-Transformatoren, Kabelverteilerschränke 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernme!de-, f'ernmess-, Automalika 
Rundsteuer•, Fernsteuer-, Fernmelde•, Fernmess•, Aulomatlkan 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikan 
Rundsteuer-, Fernsteuer•, Fernmelde•, Fernmess-, Automatikan 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automatikan 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automalikan 
Rundsteuer•, Femsleuer•, Fernmelde-, Fernmess-, Automatlkan 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Automalil<an 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernrnefde-, Fernmess-, Automalikan 
Rundsteuer•, Fernsteuer-, Fernmetde-, Femmess-, Automatlkan 
RundsteL1er-. Fernsteuer-, Fernmelde•, Fernmess-, Automatika, 
Rundsteuer•, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-, Aulomalikä 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelele-, Fernmess-, Aulomatika 
Rundsleuer-, Fernsteuer-, Femmelde•, Fernmess-, Automatika 
Rundsteuer•, Fernsteuer-, Femmelde•, Fernmess-, Automalika 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Femmelde-, Femmess-, Aulomatika 
Rundsleuer-, Fernsteuer-, Femmelde-•, Fernmess-, Automatika 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-. Fernmess-, Automatika 
Rundsteuer-. Fernsteuer-. Fernmelde-, Fernmess", Autoinatika 
Rundsteuer-, Fernsteuer-, F.ernmelde-, Fernmess-. Automatika 
Rundsteuer-, Fernsteuer", Fernmelde-, Fernmess-. Automatika 
Rundsteuer-, Fernsteuer-. Fernmelde-. Fernmess-, AutomaUka 
Rundsteuer•, Fernsteuer-, Fernmelde-, Femmess•, Automatika 
Rundsteuer-, Fernsteuer-. Fernmelde-. Fernmess-, Automatiken 
Runds!euer-, Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess-. Automallkan 
Rundsteuer-. Fernsteuer-, Fernrnelde·, Fernmess•, Automatikan 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernst 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2020 
2021 
1994 

Schulz-, Mess- und Überspaonungsschul2.einfict1tungen, Fernst 1996 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKS-21-01893-1002#2 
(eins energle In sachsen GmbH &. Co.KG) 

Schulz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen. Femsl 1998 . 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschulzeinrichtungen, Fernst 1999 
Schulz-, Mass- und Überspannungsschutzeinrichlungen, Femsl 
Schutz-, Mess- und Übarspannungsschutzeinrichtungen, Fernst 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernst 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernst 
Schutz-. Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernst 
Schutz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichlungen, Fernst 
Schutz-. Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen. Fernst 
Schutz-. Mess- und Überspannungsschutz1;1inrichtungen, Fernst 
Schutz-, Mesi,-und Überspannungsschutzeinrichtungen, Fernst 
Schulz-, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen, f'emst 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
Software 
SoflWare 
So!IWare 
Software 
Stallonselnrichtungen und Milfsanlagen inklusive Trafo und Sch 
Stationselnrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Sch 
Stationseinrichfungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Sch 
S!atlonseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Sch 
Stalionselnrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Sch 
Stallonseinrichtungen und Hilfsanlagen Inklusive Trafo und Sch 
Sfationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Sch 
Stationselnrichtungen und HIifsaniagen inklusive Trafo und Sch 
Sta!lonseinrichtungen und HIifsaniagen inkluslve Trafo uno Sc 
Statlonseinrichtungan und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Sc 
StaUonselnrlchtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo .und Sch 
Stationselnrichtungen und Hillsanlagen inklusive Trafo und Sc 
Slationselnrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Sch· 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und.Sch 

2000 
2001 
2002 
2006 
2010 
2011 
2014 
2017 
2020 
2021 
2006 
2007 
2008 
2011 
2012 
2014 
2015 
2016 
2018 
201 
1969 
1971 
1972 
1973 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Sch 
Stationseinrichlungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Sch 
Stallonseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Sch 
Stationseinrlchtongen und Hilfsanlagen Inklusive Trafo und Sch 2003 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Sch 2006 
Stationselnrichlungen und Hillsanlagen inklusive Trafo und Sch 2010 
Sla!lonseinrichtungen und Hillsanlagen Inklusive Trafo und Sch . 2016 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen Inklusive Trafo und Sch 2018 
Slationseinrichtungen und Hlllsanlagen inklusive Trafo und Sch 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen Inklusive Trafo und Sc 
Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen Inklusive Trafo und Sch 
Stationsgebäude 
Stalionsgebäude 
Stationsgebäude 1973 

Stalionsgebäude 
Stalionsgebäude 1976 

1998 
Stalionsgebäude 2002 

2003Stalionsgebäude 
Stationsgebäude 2016 
WerkzeugefGeräte 1993 
Werkzeuge/Geräte 1994 

1 . Werkzeuge/Geräte 1995 
Werkzeuge/Geräte 1996 
Werkzeuge/Geräte 1997 

1998 Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 1999 

2000Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 2002 
Werkzeuge/Geräte 2003 

2004Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 2006 

2007Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 2008 

2009Werkzeuge/Geräte 
Werkzeuge/Geräte 2010 
Wer1<zeuge/Geräle 2013 
Werkzeuge/Ger'Jte 2015 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKS-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

WerkzeugefGeräte 
Werkzeuge/Geräte 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Emplänger 
Zähler. Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhten, TFR-Emplänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfäoger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinr1chtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren. TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Emplänger 
Zähter, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen; Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR•Empfänger 
Freileitungen Mittelspannungsnetz 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 

2020 
2021 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
1975 
1967 
1969 
1970 
1973 
1977 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BK8-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

Kabel 1 kV 
Kabel 1 kV 

2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kY 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 l<abel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 Kabel 1 kV 
2 l<abel 1 kV 
2 Kabel Mittelspannungsnetz 
2 Kabel Mittelspannungsnetz 
2 Kabel Mitle!spannungsnelz 
2 Kabel Mltlelspannungsnetz 
2 Kabel Mittelspannungsnetz 
2 l<abel Mfflelspannungsnelz 
2 Kabel Mittelspannungsnetz 
2 Kabel Miltelspannungsnetz 
2 Kabel Mittelspannungsnetz 
2 Kabel Mitlelspannungsnetz . 
2 Kabel Mittelspannungsnetz 
2 Kabel Mittelspannungsnetz 
2 Kabel Mittelspannungsnetz 
2 Kabel Mittelspannungsnetz 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
1966 
1971 
1974 
1990 
1991· 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

2 Kabel Mittelspannungsnetz 2002 
2 Kabiil Mlllelspa_nnungsnetz 2003 
2 Kabel Mittelspannungsnetz 2005 
2 l<abel Mittelspannungsnetz 2007 
2 Kabel Mlltelspannungsnelz 2008 
2 Kabel Mittelspannungsnetz 2009 
2 l<abel Miltelspannungsnelz 2010 
2 l<abel Mittelspannungsnetz 2011 
2 Ortsnetzstationen 1967 
2 Ortsnetzstationen 1974 
2 Ortsnetzstationen 1976 
2 Ortsnetzstationen 1977 ' 
2 Ortsnetzstationen 1981 
2 Ortsnetzstationen 1995 
2 Ortsnetzstationen 1996 
2 Ortsnet,:slatlooon 1997 
2 Ortsnetzstationen 1998 
2 Ortsnetzstationen 1999 
2 Ortsnetzstationen 2000 
2 Ortsnetzstationen 2001 
2 Ortsnetzstationen 2011 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 1991 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 1992 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Emplänger 1993 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänge·r 1994 
2 Zähler. Messeinrichtur.igen, Uhren, TFR-Empfänger 1995 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 1996 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 1997 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 1998 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 1999 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Emplänger 2000 
2 ·Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 2001 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Ernpfänger 2002 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 2003 
2 · Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 2004 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Ernpfänger 2005 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH . Az. BK8-21--01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 2007 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 2008 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 2009 
2 Zähler. Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Emplilnger 2010 
2 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren. TFR-Empfänger 2011 
3 Freileitungen 1 kV 1978 
3 Freileitungen Abnehmeranschlüsse 1978 
3 Freileitungen Abnehrneranschlüsse 2014 
3 HardWare 2013 
3 Kabel 1 kV 1999 
3 Kabel 1 kV 2004 
3 Kabel 1 kV 2005 
3 Kabel Abnehmeranschliisse 1977 
3 Kabel Abnehmeranschliisse 1999 
3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2000 
3 Kabel AbnehmeranschlOsse 2001 
3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2002 
3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2004 
3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2005 
3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2007 
3 Kabel Abnehmeranschlüsse ZOOS 
3 Kabel Abnehmeranschlüsse 2009 
3 Kabel Abnehmerans~hlüsse 2011 
3 l(abel Abnehmeranschlüsse 2012 
3 l(abel Abnehmeranschlüsse 2014 
3 Kabel Abnehmer;,nsch!üsse 2015 
3 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 1994 
3 Zähler, Messelnrichtun9e11. Uhren, TFR-Empfän9er 1995 
3 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 1996 
3 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 1997 
3 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 1999 
3 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR·Emp!änger 2000 
3 Zähler. Messeinrichtungen, Uhren. TFR-Empfänger 2001 
3 Zähler. Messeinrichtu·ngen, Uhren, TFR-Empfänger 2002 
3 Zähler, Messeinrichtungen. Uhren. TFR-Empfänger 2004 
3 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 2006 
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Anlage 2-5-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKB-21-01893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Zähler, Messeinrichtungen, Uhren. TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen. Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler. Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Emplänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Emplänger 
Zähler, Messeinrichtungen. Uhren, TFR-Empfänger 
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger 
Betriebsgebäude 
Geschäftsausstattung ( ohne EDV, Werkzeuge/Geräte}; Vermittl 
Geschällsausslallung {ohne EDV. Werkzeuge/Geräte); Vermittt 
Kabel 110 kV 
Ortsnetzstationen 
Stalionseinricht1Jngen und Hilfsanlagen inklusive Trafo und Sch 
Statlonsgebäude 
Stationsgebäude 
Stationsgebäude 
Statlonsgebäude 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2018 
2017 
2018 
2020 
2018 
2017 
2017 
2018 
2019 
2020 

1 
1 
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Anlage 2-6-VP1 Verpächter 1 der inetz GmbH Az. BKB-21-01 893-1002#2 
(eins energie in sachsen GmbH & Co.KG) 

3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1 .1,1. 
3.1.1.2. 
3.1.1,.3. K"'k. Restwelle des Ssthanla evem1 ens xu AK/HK 
3.1.1 .4. Gruodslileke 
3.1.1.5. soosti s 
3.1.2. AlloolagM zu Tagesneuwe,ten (TNW) 
3.1.2 .1. lmmatenella VermögensgegeMläl>da des Anlage - ens ohne Softwa,e 
3.1.2.2. elelsleteAntahlun en un<I A•la en im Bau 
3.1.2.3. Kalk. Re&twerte d85 Sochanrogevermögens w TNW 
3.1.2 .4. GruoostOtke 
3.U.5. Sonstiges 
3.2. Kelkulatorlsche Restwert• Anlagevermögen für Neuar,lage-n 
3.2.1. lmmalerieilG Vo,m·· ensg•genstilMe des Allli>gevermögens (ohne Software) 
3.2.2. ge!eiotel& Anzohlungen und Anlagen Im Bau 
3.2.3. Kalk. Restwelle des Sacl1anla~\18lfflögens ru AKIHK 
3.2.4. Grvn<lstücke 
3.2.6. Soost;ges 
4. Bll,nzwerte der F!nanzanlagen 
4.1. Anteile 811 vert>uodentn Unlemeh~n 
4.2. Aosleinun en an vorbundooo Unlemehmen 

4 .◄ . svemäilnis besteht 
4.5. 
4.6. 
s. 
ti.1. 
5,2 . 
5.2.1. 
5.2.1.1. 
5.2.1.2. 
5.2.1.3. 
5.2.1.4. 
5.2.1.6. 
5.2 .1.6. 
5.2.1 .1. 
5.2.2. 
5 .2.2.1. 
5.2.2.2. 
5.2.2.3. 
s.2.2 .◄. r ln<liYiduelle Netzenl\]eUe gemilß § 19 Abs. 2 S!tomNEV 
5.2.2.5. 
5.2.2.6. gg(1, Ne~oden 
5.2.2.7. 
5.2.3. l'ordsrun en en Unternehmen, mil denen ein Bel8iligungsvernMnls besieht 
5.2.3.1. 
5.2.3.2. 
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5.2.3.3, 
5. 2.a.◄ : 
5.2.3.6. 
5.2.3.6. 
5.2,3.7. 
5.2.4. 

5.4 .1. 
5.4.2. 
5:4,3. 
5.4.4. 
6,U. 
5.4.6. 
5.5. 
G. --
7. 
8. 
9. 
9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.3.1. 
9.3.2. 
9.3.3. 
9.3.4. 
9.3.S. 
9.3,6. 
9.3.7. 
10. 
10.L 
10.2. 
10.3. 
10.4. 
10.5. 
10.6. 
10.7. 
11. 
11,1. 
11.2. 
11.3. 
11.4. 
11 .5. 
11.6, 
11.7. 
12. 
12.l, 

12.2. 

13. 
13.1. 
13.Z. 
13.3, 
13.4. 
13.5. 
13.6. 
13;7, 
14. 

Olfshorenetzumlage (ONUJ 
Unia emec~nlsmus lü, incllviduelle Net<entge!te gemäß 19Abs. 2 StromNEV 
Bel.lstun9s$US9lelch flir absehaltbate Lasten 

O. Netzkunden 
Sonstiges 
SQt1SU9e vermögensg<!lenshlncre 
Wertp,ipleto 
l(assenbesland, BUl1desbank u!haben, Gulllaben bel K1<Jdiijnslilulen und Schec~s 

eile garnäß 19Ab;. 2 S~omNEV 

S-Onstiges 
Kapkalausglelchsposten 
Ak«vor Rachrwn •• renzungspooten 
Akllvo latel\to Steuern 
Steueronlell der Sonderpo•ten mit R~cklageanlell 
Rücks1etrun en 
Ri.:ckstelf er. füt Pensionen und ahntiche Ver fllchluflgen 

Urn!agemecnanlsmus für lndMduelle Netze,itgelte gemäß 19 Abs. 2 StromNEV 
BelastU11 sau !eich für abScilalibare US!en 
ggü. Net<kunden 
Sonstiges, 
Erholtene Vorausz•hfur.gen uO<I Anuhtun en von Kun~n 
EEG•Ausgleieho<neellaoismus 
KWKG-Betaslun sau teicll 
Offshorenetzumlage (ONU) 
Umlagemechanlsmus fi)r lndlvidude Neu:en!gelte gemäß 19 Ab$, 2 SuomNEV 
Befastll/l ,ausgleich fOr abschaltbare lssfe,, 
ggü. Net:kunden 
Sonstiges 
Unver,fnsllche Verblndllchkellen aus Ueferun en und Lelstun en 
EEG-Ausgleiensmeenanismus 
KWKG-B<llastu saus feich 
Offshorenelzurnlage (ONU) 

· Um eme<hanismus fllrfndMduelie Netten elte gemäß§ 19 Al)s. 2 SuomNEV 
Belastun saus ltieh fü, al>$chattbar& Lasten 

SollStlges 
ZuSChÜS$8 
Sondell)osten fül lnvestitionszusch-Osse 
Erh•ft<l<le B9uKos1en,1J<'.,cl,iisso elnschWeßllch passMerter Leistungen der 
Anschlussnehmer iur Erstattung '/Oll NeuanschhJsskosten 
Sons e Verbindlichkeiten. d!e zinslos zur Verfü un stehen 
EEG-Ausgle!chsmechanismos 
KWKG-8eiastunosatJS!)leich 
Oflshoienetzurolage (ONU) 
UmlagemeehanitrnU$ fw'indl\/idueJle Netzen! eile emäß 19 AbG. 2 S1romNEV 
8fdastun9sau teich mr absthaltba,e Lasten 
ggU. Netzkunder, 
Son,!lges 
Passtver Raehnun ,ab ,enzun s steo 
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15, 
16. 
17. 
18. 
10. 
20. 
21. 
22. 
Z3. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 
32. s.onr, 
l3. 3,61% 
34. 1,71% 
35. 

· .-:.::: Berechnun dor kalkulatorlschen ·oewerbesteuer • 
3,5% 
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8. 
9. Rucl<stellungen 
10. Erhatten~ Vorauuahlungen und Anzahlungen von KunMn 
11. Vnverzlnsllche Verbin<lliChkeiteo aus Lfeforun ·Oll und loislu1111et1 
12. Zuschüsse 
13. Sonstige Verolndllc~.l<eilen, dle zinslos zur Verfügung stehen 
14. Passiver Rechnungsabg<enzu sposten 
17. Kapi1alaus eiChsposten 
18. Vo12iilsfichas Fremdka 't.al 

... ... . .::·,.·.. . .·.··.Zlffe<'·.'. .. ·.. Pos!Uon · .. ·.; .. ·.; ·:-.:· .. . 
., 
.. 
. '1:s::Jc ··.·•,· '19.'. ' · · : .. :'Betrlebsnolwendl11es Vermöaon nach 1 8 StromNEV · 

'3.l.1. 63.398.936 AUanlagen zu Aoschaffut1QS- und HersteUunQskoslen IAK/Hi<l 
93.509.281 3.2. KalkUlatO<ische Resrwetta Anlaaevemw,E!l'l filr Neuanlaoen 

4. eaantwerte der FinariialllaaM 
; . 1.090.166Bt10n z.wer1e.tJes um1aurverml\.(tens 

158.078.3$4Summe: 

3.1.2. 
3.2. 
4. 8iPanzwer1e der F!nanzan,agen 
ö. Bitanzwe,te des Umlaufvermögens 

34.974.407 
93.589.261 

1.000.168 
107.693.217 

3.1.1. 
3.2. 
4. 

28. 
29. 

3 1. 

Ziller 29 x Ziffer 92 
(Ziffer 30 x Ziffer 33) 
Ziffer 31 x Ziffer 34 
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